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achdenl die Verfasser der heillosen Manifestation den allerhöch
sten Nahmen Gottes zum Zeugen ihres unnatürlichen 
Meineydes angenifen, geben sie vor: welchergestalt sie 

feit den ersten UnlerwerfungS - Pacten von 1561 

„ ihre Pflicht heilig beobachtet, gleich: 
„ wohl aber sich genöthiget sahen in die 
„ klägliche Klage auszubrechen, daß ohn-
„geachtet sie in allen Stücken milder 
„ Durchlauchtigsten Reöpublique paria 
, jura zu genießen, und sich zu erfreuen 
„ haben sollten. Pacta sub ectionis und 
„ Cardinalgesetze dcnoch von einigen Pro-
„ ceribus UNd Miniftris lb.tus eigen mach,' 
„ ug.interpretirt, dergestalt, daß bloß ein 
„ leeres Schattenbild dieser ersten Pacten 
„ übrig gelassen worden. Sonderlich 
„ aber hätte sich die Ritterschaft seit 1709 
„ über ganz besondere Drangsale zu be* 
„ schweren, welchen sie ohne allen Bey-
„ stand und Schutz auögeftht gewesen. 

Sie fahren in ihrer Deckmation fort und geben vori wie 
sie bey attcn Reichstagen dm'ch ihre Delegirten ihre Unterdrückungen 
angezeigt; 

i, da aber die RcSpublique bey ihren 
„ eigenen Bekümmernissen der Curläw 
„dischen Ritterschaft nicht helfen fön; 

_ „ neu, auch viele Senatoren über Ken 
„ Verfall de" ReSpublique die bitten 
„ sten Klagen geführt, .so waren die 
„ Unternehmungen gegen diesen freyen 
„ Staat immer weiter gegangen, daß 
„ endlich ein Volk, welches die gänzliche 
„ linisteßung der Unterwersungs-Pacten 
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„ vor Augen siehet, mitten in den Armen 
„ der ReSpublique sich Fesseln angelegt 
„ sähe, auch von nichts als Despotifmö 
„ und den Souverainitacs,Rechten reden 
„ hörten :c. 

Ad imum. Die Tugend hat an sich so was ehrwürdiges und 
reizendes, sagt ein gewisserSchriftsteller, daß selbst das Laster, wenn es 
sich ausbreiten, seine Bruch vermehren, und Eingang finden will, seine 
Absicht nicht anders, als unter dem Schein det Tugend erreichen könne. 

Die Geschichte so vieler Reiche beweisen dieses augenscheinlich; 
Dort muß Eromuni die äusserste Boßheit seines Herzens, Ehrgeiz, 
Grausamkeit und Tollkühnheit, Hochverrath, Meineyd und Verrathe 
rey mit dem Schein der Religion und einer unüberwindlichen Neigung 
für die Rechte, Freyheiten und Gesehe seiner Nation verhüllen. 
Raserey und ein wahrer Enthusiasmus breiten sich ans, vergießen das 
Blut des Monarchen, und setzen die tyrannische Heuchelei), den Mörder 
ihres Königs auf den Thron. Der Enthusiasmus hört endlich auf, 
die Nation verflucht den heuchlerischen Verräther, dessen Andenken 
bis an das Ende der Welt mit Fluch und Schande belegt seyn wird. 

Das Register würde zu groß und unsere Betrachtung zu weit-
lauftig werden, wenn wir mehrere tänder durchgehen, und den 
Schwindelgcist der Völker anzeigen wollten, dessen Macht Und Würs 
sangen aufgebothen werden, so oft man mit Hindansetzung von Ehre, 
Tugend und Religion, Freyheit, Gesetz uudVaterland angefallen, und 
eben die Hand (die man zu dem Allmachtigen Gott erhoben , um ihn 
zum Zeugen der Treue und Rächer des Meineydes anzurufen) selbst 
wider die Majestät zurichten, und Lästerungen wider die allerhöchste 
Obvigkcit auszuschütten, die Frechheit gehabt. Wie wäre es auch in 
Curland möglich gewesen, so viele unschuldige und unwissende Leute 
hil,zureissen,wen» man nicht unter der Larve der Religion, du Schwär 
inerey auszubreiten, Untreue und Hochveirarh öffentlich zu predigen 
und den lernen weiß zu machen gesucht: der Meineyd wäre zur Ehre 
Gortes, zur Erhaltung der Subjeclious-Pacten und adelichen Frey; 
heilen. 
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Ehe wir aber zur fernern Untersuchung des ersten Punöts schrei, 
ten, haben wir anzuzeigen für .nöthig befunden : daß nach den Grund-
gesehen und Hauptverfassungen der Herzogthumer Curland und Sem» 
gallen von 1561» 1617. 164a und 1717 nur beglichen indigenis das 
Siecht zustehe, bey öffentlichen Verfamlungen Vota zu fuhren, und mil
dem Nahmen der Ritterschaft qualifickt zu werden. 

Unbesitzliche, in Liefiand, Piken und Litthcmen wohnhafte und itt 
auswärtigen Dimsten stehende Curländifche von Adel hingegen, köw' 
neu weder als Mitglieder, noch als der Körper selbst angesehen werden, 
vielweniger ist ihnen jemals vergönnt gewesen, an den landeS-Ver-
faniKilungettcuiri vot:o decisivo Theil zu nehmen» 

Da man aber in den Jahren 1761' u. 1762 an einen förmlichen 
Aufruhr zu arbeiten anfieng: so war es erforderlich die Grundverfast 
fuugen des Staats selbst einzureißen, das Recht der Mehrheit der 
Stimmen, welches feit den Zeiten der Schwerdtbruder und deutschen 
Ordensritter, alle öffentliche Handlungen bestimmt hatte, anzufechten, 
der wahren unbezweifelten eingesessenen Ritter- und Landschaft unbe
sitzliche, und solche Personen an die Seite zu fetzen/ deren Wohnungen-
öfters nicht einmal angegeben werden können. 

Sind diese die Eyferer für die väterlichen Gefetze ? die ihre' 
eigene Zerstöhrnng bearbeiten, die ihre eigene Fesseln schmieden ? die 
die rechtmäßigen Besitzer des Landes durch eine fremde unbekannte unfr 
aller Orten zu H-infe gehörige Ritterschaft verdrangen, und einen freyen 
wohlbesitzlichenAdel, der dem Konige, der ReSpublique und feinem 
LandeSfursten den Eyd der Treue geschworen, in die elendeste Knecht-
schüft, eines in Freyheit gefetzten Verurtheiltcn, bringen wollen? 

Die Pacta fubje&ionis find von öem ansehnlichsten ufrb wohlbe? 
sitzlichsten Theil des Landes bearbeitet worden. KeinArrenbator,fem 
sogenannter Rmtvmvct von looo'fl. feie nur auf dem Papier existiren, 
haben daran Theil genommen, und man ha! viele Jahre nach der (Bub; 
jectiou kaum den Nahmen der Rentcuirer in unfern Landes-Verfamm-
langen gehört. Der Landtagliche Schlüß von 1645 weiset sie an, die 
cnera patriz zu tragen, weil sie an der Wohlfarth des Landes mit 

A 3 Theil 
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Theil nahmen, unb Erlaubt ihnen dagegen d^s Rech:, derad.'liche.l 
Freyheiten zu genießen^ Diesem znfslAe-konnten die ArrmHa^ores 
unb Rentenirer, welches Leute vsn großen Capitalien waren, ih.-e Vota 
mit den Meynungen des eingesessenen Abels z.var vereinigen, sie durst 
ten sich aber nicht in den Sinn kommen lassen, selbige zu überstimmen. 
Daher konnten 50 und mehr Reneenirer die Meynung eines einzigen 
Einsaßen bestarken, niemals aber benselben überstimmen. Zu einem 
Voto decisivo wirb nicht nurbtiS jus personale, sondern auch Haupt, 
sachlich, da wir in fubfidium, ad j.ura Germanorum verwiesen .sind, 
ein jus reale erfordert. 

Das ins personale haben alle biejenige, die als indigenae zwar 
keine Erbgüter besitzen, gleich.vohl aber mit ansehnlichen Summen 
uub Pfandgütern versehen, im Lanbe wohnhaft sinb. Das jus reale 
hingegen ist nur mit dem Besitz der Erbgüter verknüpft. Ganz 
Deutschland,Schweben, Hollanb unb bie mchresten Reiche unb Si.tou 
icti, in weld)en össentlid)e Lanb eS-V ermnllungen gewöhnlich sinb, 
beweisen bieseS unwibersprechlich, unb in Engellanb bürftn nur bie 
Bürger, bie eingesessen sinb, ihre Stimme zur Wahl eines Parlaments-
gliebes für ihre Provinzen geben. 

Diese Gewohnheit ist so alt als bie Einrichtung der Staaten, 
unb wir finben, baß schon bey ben alten Römern, nur biejenige als 
Mitbürger angesehen würben, bie sich in ihrem Gebiethe häuslich nie? 
^gelassen, ihr Feuer unb Heerb hatten, unb die Abgaben davor cnt; 
richteten, sie horeten aber eo ipso auf, Mitgtieber bes Staats zu seyn, 
so bald sie sid) in einem andern Gebiethe nieberUeßen unb daselbst CUM 
blirten, daher entstand enb.lid) bie Frage: 

Q^nle ;iis competat Corpori in partes ratione difcelTus ex ci-
vünte ? Die Antwort war: Municipes sunt liberti, 8c in eo loco, 
ubi ipsi domicilium (iia voluntate tulerunt, 8cc. & utrobique mune-
ribus adttringuntur. ff. Lib. 1. T. 1. ad municip. 3c de incolis 
1,. -XXII. §. 2. 

I 
Qiiia de fua quaque civitate, cuique constituendi, facultas 

libera est-.; ff. LIX. LX. T. XV. Obi^eö beweifet so viel, ,baß 
niemand 

t 
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niemand für einen Mitbürger des Staats angesehen worden, der nicht 
sein eignes Etablissement-gehabt, und fein eignes Wehl und'Weh mit 
dem Vaterlande getheilt. 

Dasjenige, so wir ratione iuris fukkl-ügi! beygebracht, wird hiw 
länglich seyn, anzuzeigen, daß der Versammlung des Conventions vom 
i *>. Febr. 17,63 niemals.der Titul einer Ritterschaft gebühre uoch'ge, 
bühren könne, weil sie' 

1) aus so vielen Personen bestanden, die' gar nicht das Recht 
gehabt ad confultationes publicas admittirt zu werden, indem sit 
theils non indigen« gewesen, theils kein jus fuffragii gehabt 

s) Weil ihre Zusammenberufung nicht vigore der form". Regi-
minis von dem regierendem Landesherrn Se. Kö^igl: Hoheit dem Her« 
zöge Carl, oder Se. Majestät dem Könige als Oberhcrrn, fondern vsn 
einem in Freyheit gefetzten Rußifchen Vertheilten,-zuwider den aus? 
drücklichen Königlichen Befehlen, geschehen ist; 

;) Weil die ^önvocation' gemeldeten UfurpateurS unter fcem^ 
den Waffen, durch Rußische Dragoner, nicht aber durch die Convocaw 
ten und Landes-Ossiciancen, wie die Gesetze erfordern? den Kirchspielen 
bekannt gemacht worden; 

4) Dieses ganze in re iilicita verskrte Conventiculum, weder 
urminum noch lo cum legitirnurn gehabt, noch haben können. 

5) Nach den Grundverfassungen der Herzogthümer keine Law 
deS-Versammlung und conclufum zu Recht beständig seyn kan, welche 
jus qiioddamDucis & Membrorum ftatus usurpando» arrogando 8c 
ex directö dominio S»; R». Majestatis 8c Reipublicse- se cximendo 
«versionem Lcgum- fundamentalium Patriae-8c constitutionüm Regni 
jitramev:tique> fidelitatis Sse. Rse. Majestatis uti fupremo 8c direfto 
Ducatuum Curlandioc'Sc Semigalliae; Domino praestiti, intendirt» 

Respubl ;ca- est res populi, quunrvbene acjtiste geritiir, fivc' 
*b uno Rege, live ä paucis optimatibus, fivte ab-. univerfo p'opulo. 

Qutim' 
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Quum vcro 8cc. aut in'uitus ipfe populus, cui notsen ufitatum 
nullum reperio, nili ut etiam ipfum tyrannum itdpellem : non )am 
vitiosa, Ted omnino nulla Respublica est, quoniam non est res Po
puli, cum tyrannus eam fa&ione capeftat, nec ipfe populus jam 
populus ß fit iniuftus, quoniam non est multitudo >uris con-
fenfu, & utilitatis communione fociata, Cic. fragm. 

Die Pacta fubjectionis, über deren Beeinträch.igung die kläg
liche Klaglieder angestimmt werden, sind einzig und allein mit dem 
Konige Sigismunds Augusto bearbeitet, von ihm allem angenommen, 
accordiret und beschwsren worden^. und von der Zeit an haben alle 
König« in Pohlen ein unbezweifettes Recht in emohimantum Reipu, 
blica»/ den Heczogchümern Curland und Semgallen, so wie ehedem 
^em Herzogthum Preußen, zu profpiciren, und mit Einwilligung des 
Senats in cafu apcrtuige, zu difponjren. 

Gotthard Kettler ward vom Konige ernennet, proclamm, uns 
ex Senatus Confilio investirt, alle die Nachfolgende, keinen einzigen 
ausgenommen, sind nach dem Gutachten des Senats per Diplomat« 
unter beyden Siegeln belehnt worden, nachdem sie in Perjon den 
Lehnöeyd abgelegt, oder vigore Constitut.ionis dispenstrt gewesen. 
Daß aber die Einwilligung des Senats ein wesentliches Stück der 
Investitur sey, würde den Herren Snbscribenten der grundlosen Ma--, 
nifestuion nicht unbekanm seyn, wenn sie nur beliebe.i wollten, die 
Provifbnem Ducalem zu lesen, oder sich solch: erklären zu lassen, 
da.in expresßs verbis gesagt worden : baß quejad infeudationem, ex 
pirte Regni nur der Tonsens des Senats noch erforderlich wäre, die 
Snbjection selbst aber wäre von dem Könige, als Könige von Pohlen 
Ut?d Großherzoge von Litthauen, bereits völlig angenommen worden, 
ut ipfa Livonia ex nunc Nobis ut Regi Poloniae öcc, Domino ac, 
hseredi fubjecta fit Sc maneat, dum certi aliquid de approbationc 
NB. Procerum Regni retulerimus, Kurz vorher hgtte der König 
schon gesagt: Senatus Poloniae copiam tunc non habemus, fubje-
61 io ipfd ex parte Regni rite atqu6 commode peragi non posfit See.. 
Beweiset dieses nicht klar und deutlich genug, daß alle Angelegenheiten 
d?r Herzogthümer Curland und Semgallen in emolumentum Reipu-
biieae bloß nnr von dem Könige, exploratis Senatorum fenfibus, be,' 
stimmt unb angeordnet werden müssen. 
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Mit welchem Rechte entzieht man jetzt der allerhöchsten Ober; 
Herrschaft die schuldige Unterthämgkeit und Gehorsam? Oder stellet 
etwa der Großkanzler in Litthauen die Hanze ReSpublique vor? Wir 
werden diese Materie fernerhin weitläufiger zu untersuchen und aus; 
zuführen Gelegenheit haben. Gegenwärtig wollen wir die paria jura 
der Ritterschaft mit der ReSpublique untersuchen. 

Ist es aber wohl möglich, daß eine fo zahlreiche Gefellschaft von 
Personen, die sich bloß aus Liebe zur Religion und Erhaltung der , * 
Grund- und Cardinalgesehe, mit Unterstützung fremder Truppen verei
nigt, das arme Vaterland in Meineyd und Hoch verrath zu stürzen, die 
Frage an sich hat veranlassen können, die dort an einen in der Religion 
noch ganz unwissenden Mann gemacht wurde? Verstehest du auch 
was du liesest? Verstehet ihr auch was ihr haben wollt? Die Pacta 
subjectionis welche die uns unbekannte paria jura beweisen sollen, 
sagen nichts weiter als Art. IX. ut facra ipsius Regia Majeitas, Mo
biles atque ProceresLivoniac omniiim bonorum, dignitatum, jurium, 
libertatum atque prserogativarum, quibus bactenus tarn ecclesia-
stici quam feculares Barones atque Mobiles Domini Regni Polonici 
utiintur Sc fruuntur, }uxta formam atque modum, quibus Prutheni 
sub ipsius S. R. Majeltate partieipes facere dignetur. 

Vermöge dieses angeführten Artikels hat der Adel in Curland 
alle die Rechte, Vorzüge und juris beneficia des großen, vornehmen 
und übrigen Adels des Königreichs zu genießen und sich zu erfreuen, 
und er kau ohne Widerrede, Güter, Würden und Dignitäten erhalten 
und besitzen. Allein ! findet man denn keinen Unterschied unter dem 
Recht eines Einzöglings, und dem Rechte aller Einzöglinge zusammeu, 
eines einzigen Gliedes, und des ganzen Körpers? 

Sind denn die iura privatorum eben fo groß und an ehnlich, 
als die Majestäts-Rechte des ganzen Volks ? Ist es denn einerley, ein 
Edelmann und Unterthan, und zugleich der Herr und oberste Gesetz; 
geber selbst zu seyn, der Krieg und Frieden bestimmen, Gesetze anord; 
uen und abschaffen, Gesandte annehmen und abschicken, und alle ;üra 
Majeftatica für sich allbin behaupten kan? 

B Eö 
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Es wäre wohl nothwendig die paria ura. besser zu balanciren, 
und vorsichtiger zu seyn, als Sachen zu debitireu, die wider die gesunde 
Vernunft laufen, und als abgeschmackt und ekelhaft keinen Beyfall 
finden können. Heißt das nicht die Majestät selbst antasten, wenn 
man mit verwegener Faust die Rechte der ganzen ReSpublique sich an; 
maßen und mit unerhörter Frechheit als Unterthan, die oberherrschaftt 
lichen Rechte der ReSpublique in dem Angesichte von ganz Europa, an 
sich reissen, und diese ungeheure Chimäre, zum kläglichsten Beweis der 
äussersten Schwäche der Vernunft, fo gar den öffentlichen Acten des 
Königreichs einverleiben lassen will ? Glaubt man denn, daß die^Lang; 
muth keine Grenzen, und die Güte keine Schranken habeIst diese 
einzige Verwegenheit nicht vermögend, den Urhebern Ehre, Leib, Leben 
und Güter m Gefahr zu setzen ? Und wie sehr ist derjenige strafbar, 
der sich etwa hätte gelüsten lassen, eine solche Schand; und Schmäh; 
schrift ad acta zu nehmen, die so offenbar wider Gott, den König, und 
die ganze ReSpublique gerichtet ist ! Ist es möglich gewesen, daß ein 
Officiant des Landes eine solche Mißgeburt unterzeichnen können ? 
Turpe esthomini praefertim Nobili, ignorare jus in quo ip(e natus 
est. 

Eö wäre zu wünschen gewesen, daß man sich gefallen lassen, die 
Bedrückungen anzugeben und die Drangsale anzuzeigen, welchen die 
Ritter; und Landschaft besonders seit 1709 so widerrechtlich ausgesetzt 
gewesen, und erfordert es nicht die Pflicht eines ehrlichen Mannes so 
gar in seiner wirklichen Bedrückung, eine gewisse männliche Aufrich
tigkeit, Redlichkeit und gewissenhafte Bescheidenheit blicken zu lassen ; 
8c in ipsis beliis fidem teneas ! . 

Darf man wohl, ohne in die Strafe eines offenbaren Calumni-
anten zu verfallen, der geringsten Privatperson, Hauptverbrechen und 
öffentliche Beleidigungen ohne alle Untersuchung, Grund und Beweis 
vorwerfen ? und hier wagt man es, die geheiligte Person des Königs, 
die ReSpublique, das Ministerium, den Senat, seinen mit End und 
Pflicht erkannten LandeSherrn, und die redlichsten Bürger des Staat», 
mit falschen nngegründec.'n und niemals zu erweisenden Beschuldigung 
gen verleumderisch anzufallen, und öffentlich anzuklagen? 

Man 
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Man giebt vor, daß man seit Ao. 1709 den härtesten Drangsalen 
ware>ausgesetzt gewesen. Es ist unsere Schuldigkeit, die öffentliche 
Acten selbst zu Hülfe zu nehmen, um die Unrichtigkeit dieses Vorgeben» 
zu erweisen, und vor aller Welt darzuthun, daß solches Vorgeben irrig, 
falsch und erdichtet sey. 

Wir wollen 12 Jahr weiter hinauf gehen, und dem dnrch ganz 
.falsche Berichte Hintergangenen Publico getreulichst anzeigen, was von 
1697 an bis hieher von Seiten des Königs und der ReSpublique rat. 
der Herzogtümer verordnet und von den Standen in Curland anver; 
langt worden: 

Nachdem der Herzog Friedrich Casimir Todes verblichen, und 
der Landtag den 16. Merz 169$ unter dem Nahmen des minder; 
jährigen Herzogs Friedrich Wilhelm gehalten und geschlossen war, 
wurden zween Abgeordnete von den Standen in Curland nach 
Pohlen gesandt, die diesen Todesfall dem Könige hinterbringen, 
Und confirmationem generalem Privilegiorum , immunitatum Sc 
jurium bewürfen füllten, und zur Bezeugung Einer W, Ritter; 
und Landschaft gutwilligen Unterthanigkeit, sagt die Instruction, 
hätte das Land Sr. Majestät dem Konige ein freywilliges Honora-
rium laudirt; die Ursache dieses Honorarii sinden wir in dem 
Landtäglichen Schluß von 1697 / da nach dem Tode des Königs 
Joannis III. wegen des darauf erfolgten Interregni, der damalige 
Großfeldherr von Lirthauen, durch den nach Curland abgefertigten 
Succamerarium Uppitenlem, zur Erhaltung der innerlichen Ruhe, 
und Sicherheit der Curländischen Grenzen, eine Summe Geldes, für 
die Lithauische Armee anverlanget. 

Ao. 1699 erhielte der Herzog Ferdinand vom Könige Angufto II. 
das Tutorium Sc Adminiltratorium, eelebrirte den Landtag 
vom 3. April, und stellet? die gehörige RevertUes an die 
Landschaft aus, den 16.May c. a. wurde der limitivte Land; 
tag contituiivt, und der Eingang dieses Laudi'pubiici giebt -
elnen überzeugenden Beweis der Huld und Gnade des Ko; 
nigö. . 

B - Die 
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Die Dienste die der Herzog Ferdinand, als Generalfeldzeugmev 
ster bey dem Könige angenommen, der Krieg in Liefiand, darin Cur-
land durch die Dienste des Herzogs Ferdinandi unglücklicher Weise 
mit eingeflochten wurde, die Abneigung dieses Herzogs gegen den 
wohlbegürerten Adel, der seinem Ehrgeiz gefährlich schiene, verursach
ten dem Lande bloß aus Veranlassung des feel. Herzogs Ferdinand, 
vielerley Ungemach, Abgaben, und Contributisnen an die Sächsi; 
sche. Rußische und Schwedische Truppen. Allein bey allen diesen 
publique» Calamitäten, die den Krieg begleiteten, bleibt das Andenken 
sowohl des Hochseel. Königs als der ReSpublique im Seegen, und 
wir werden bald sehen, daß die damals lebende Ritter; und Landschaft 
mehr als einmal, ihre öffentliche Danksagungen durch ihre Ddcgirteit 
in Pohlen, dem Könige und der ReSpublique ablegen lassen. 

Ao. 1700 den 4. Sept. wurde durch einen Landtaglichen Schluß 
eine gewisse Quantität Proviant für die bey Riga stehende 
Armee bewilligt. 

Ao. 1703 ertheilte der hochfeelige König unter dem 4. Octobr. 
den Oberrathen die schriftliche Antwort: „ Was anlanget 
„ den jetzigen zweifelhaften und sehr gefährlichen Zustand, 
„ fo mögen Ew. Wohlgeb. mit allem Fleiß dahin bemüht 
„ seyn, daß nicht etwan weder das Hochfürstl. Haus an fei; 
„ nem Ansehen und Respect, noch E. W. Ritter; und Land; 
„ fchaft an ihren Besitzlichkeiten, Freyheiten und Rechten 
„ Schaden leiden, wie Wir denn gedachter Ritterschaft, 
„ Unsere Gnade und Gewogenheit, durch euch Unfern lie; 
„ ben Getreuen, bestens versichern. 

AO. 1704 sind die fruchtlose Bemühungen wegen der Schwedt; 
scheu Contribution zu merken. — 

AO. 1705 schickte die Landschaft einen Deleginen nach Warschau, 
das Negotium Ma orennitatis für den Herzog Friedrich 
Wilhelm zu bearbeiten, und bittet durch eine mitgegebene 
Suplique, der König möge ex plenitudine Poteitatis ob; 
gedachten Herzog pro majorenni declariren. Der Land; 



«53 *% §tN <S 

tägliche Schluß vom 22. Sept. bettist die Vivres und Fou-
rage für die Rußische Armee« 

Ao. 1706 den 7. Martii wurden aberipal durch einen Landtägli-
chen Schluß, auf Anhalten, VivreS und Fourage für obige 
Truppen bewilliget. Der Landtag!. Schluß von Ao. 1709 
den 29. Novemb. giebt die Anzeige, daß die bis im späten 
Herbst gedauerte Schwedische Executiones das ganze Land 
in einen miserablen Zustand gesetzt, der Herzog will dahek 
intercediren. 

Ao. 1712 wurden aus der brüderlichen Conference der Staroste 
Carl Friedrich Firckö, und der Obrister Brincken auf den 
Reichstag nach Warschau gesandt mit der Instruction: 
,, Es werden unsere Herren Delegirten aus das fördersam-
„ste.sich nach Warschau begeben, und daselbst sowohl Sr. 
„ Königl. Majest. als auch der Durchlaucht. ReSpublique 
„ und Krön Pohlen als unsern Obcrherrn, die unterthä-
„ nigste Devotion und die den Herzen E. W. Ritter; und 
„ Landschaft fest eingeätzte Treue unterthanigst versichern 
„ und darlegen, wie daß dieselbe bey dem grausamsten und 
„ Hartesten Sturm der bisherigen Kriegs-Troublen allezeit 
„ standhaft und treu verblieben : Sie lebten daher auch 
„ des unrerthanigen Vertrauens, daß Se. Königl. Majest. 

• „ und die Durchlauchtigste ReSpublique, die E. W. Ritter; 
„ und Landschaft als ihre Kinder in ihren Schooß auf- und 
„ angenommen, und so lange Jahre und bisher darin gehe-
„ get, sie auch darinnen ferner erhalten, und aller Gnade, 
„ Hulde, Sicherheit und Schutzes bestandigst genießen last 
„ fen, und nimmermehr daraus verstoßen, fondern vielmehr 
„ alle Rechte, Freyheiten und Immunitäten dieses Landes 
„ bestätigen, und wider alle widrige Anfälle - fest und sicher 
„ setzen wolle tu 

Ist nun wohl aus demjenigen, so wir bis daher angezeigt, dii 
geringste Klage, Mißvergnügen nnd Beschwermß gegen den Könge 
und die ReSpublique zu sehen, und erhellet nicht vielmehr offenbar 
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das Gegentheil davon, als Liebe, Vertrauen, Zufriedenheit und alle 
mögliche Erkenntlichkeit gegen die allerhöchste Oberherrschaft, und wo 
finden wir denn jene Bedrückungen, welche die Ritterschaft bey allen 
Reichstagen durch ihre D.eiegirteu angezeigt ? und wo sind die bittere 

. Klagen der Senatoren über den Fall der ReSpublique ? 

Das Mißtrauen des seel. Herzogs Ferdinand,, gegen das Land, 
fein heimlicher Widerwille über den Rußisch-Kayserl. Hof, und den 
Aufenthalt der verwitt. Herzogin Anna in Mietern, und sein herrsch? 
süchtiges Naturel überhaupt, nahmen taglich mehr überhand, besonders 
da er von Dantzig aus, derRegimentS-Formul zuwider, die Regierung 
führen, und die verpfändeten Güter, ohne sie eingelöset zu haben, dispo? 
uiren wollte. Alles dieses gab die Gelegenheit zu beständigen inner-
lichen Unruhen. Der seel. Staroste Firks wurde indessen in Mietau 
ermordet, und fodann brachte Ferdinand 2 Sachsische Regimenter ins 
Land, und verursachte demselben große Beschwerden; seine Absicht 
war, daß der Adel Gelegenheit nehmen möchte, sich wider den hochseel. 
Konig selbst einnehmen zu lassen, allein die Stande in Curland kann-
ten die leutseelige Gesinnungen des hochseel. Königs gar zu wohl, sie 
wüsten, daß der ohne alle Requisition erfolgte Einmarsch der 2 Regi
menter, bloß von dem Herzoge Ferdinand war veranstaltet worden, 
daher setzte die Landschaft in dem Landtaglichen Schluß von 1714 den 
23, Merz: 

„ So ist beliebet Se. Königl. Majestät, welche sich allemal 
„ für die Constroation hiesiger Lande allergnädigst erkläret, 
„ unterthänigst anzutreten, und zu bitten, damit eö nicht 
„ in sequelam gezogen, noch auch dem Lande in seinen 
„ Freyheiten und Gerechtsamen nachtheilig seyn möge. 

Indessen bearbeitete der seel. Hauptmann Rutenberg in Mar
schau die Commißion, und 1716 den 22. Octobr. trafen sowohl die 
Königl. Prote&oriales als die Innotescentiales der Königl. Commis
sion in Mietau ein., Der Landtägliche Schluß desselben Jahres vom 

.21. Decemb. berichtet uns, daß der König diesen Landtag ausgeschrie
ben, in den Worten : Nachdem Se. Königl. Majestät von Pohlen 
unser allergnädigster König und Herr de stiprema Poteltate 8c vi di-
recti Dominii, quod Sae. Rae. Mti. in Duc. Curland. Sc Semigall. 

com-
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competit, einen erdenklichen Landtag hier in Mietau zu halten ange-
setzet, und nachdem dieser Landtag verschiedene mal war liniitivt wor
den, so heißt es: 

„ i?1? den 5. Octobr. Nachdem Jhro Königl. Majestät 
- - „ in Pohlen unser allergnädigster König und Oberherr, 
»- 'l „ Inhalts des Königl. Öiplomatis de dato Warschau den 

„25. Febr. a. c einen öffentlichen Königl. Landtag auf 
- ' „ den 7. May a.,c. zu celebriren allergnadigst ex pkni-

„ tudine Pctestatis, imo ex vi fuprenii directique Dcminii 
„ nachgegeben. 

Aus welchen Ursachen will man denn jeho, die wider die aller-
höchste Königl. Inhibitcrial-Mand?.ta vorgenommene rasende Gewalt
thätigkeiten rechtfertigen, und sind cd etwa einige unbedachtsame 
Slöhrer der innerlichen Ruhe, die sich das Recht anmaßen können, 
de plenitudine Pctestatis, 8c de Jure supremi directique Dominii 
Sa». Rae. Mtis. zu urtheilen? Welch unerhörter Frevel! welche er
schreckliche Raserey? Wo ist es wohl erhört, daß sich der Unterthan 
zum Richter seines allerhöchsten Oberherrn aufwerfen, von dessen Ver-
Ordnungen sich selbst freysprechen, denselben übel begegnen, und sich 
dessen Oberherrschaft und Jurisdiction mit äusserster Vermessenheit 
entziehen kan? 

Ao. 1717 wurde das Land durch die vollzogene Königl. Com-
mißiovt ia Ruhe und der gewaltthätigen Regierung des seel. 
Herzogs Ferdinand Schranken gesetzt, die Mißbrauche ab-
geschafft, und die durch Ferdinand depossedirce von 2(dcl 
wieder restituiret und reinducirt. 

Das ganze Land siehet daher diese Commiflorial - Decisiones 
chder Appiicationes Legum fundamentaiium alS die Stütze ihrer 
Sicherheit und den Augapfel ihrer Gerechtsamen an, und wie groß, 
wie lebhaft, wie aufrichtig ist die Erkenntlichkeit gewesen, die E. W. 
Ritter- und Landschaft Sr. Majestät dem Könige und der ReSpu
blique hierüber zu aller Zeit geäussert! 

Ao. 
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Ao. 17ig den 1. Junii wurden drey Delegirte zur Abwartung 
des Reichstags und der Relations?Gerichte erwählt, wel? 
chen zugleich aufgetragen war, die Commijsorialifche Decif. 
der Königl. Majestät und der Durchl. ReSpublique zur 
Consirmation zu präsemiren. 

Ao. 1719 den 23, gebr. hatten Jhro Majestät der König im 
Monat Merz die Relatione? Gerichte in Fraustadt ans 
höchstdringenden Angelegenheiten der Herzogtümer ange
setzt, da solche aber von E. W. Ritter? und Landschaft nicht 
abgewartet werden konnten, so wurde dem dermaligen De? 
leginen, Herrn von Bülow, aufgetragen, durch eine Bitt-
schrift um die Limitation der Relations-Gerichte ad futuram 
cadentiam mensis Octobris zu bitten. 

Ao. 1724 wurde durch den Landtaglichen Schluß der damalige 
Oberhauptmann Brakel an die Stelle des von Bülow als 
Delegirter nach Pohlen ernennt und abgefertigt. 

Ao. 1726 den 4. Merz wird der Graf Moritz von Sachsen in 
casum aperturaj zum Herzoge erwählt, und der von Ru' 
tenberg an die Stelle des Oberhauptmanns von Bra/el 
nach Warschau gesandt, die Approbation des Königs hiev? 
über zu erhalten. 

Ao. 1727 den 17. Decembr. chatte sich die Königl. Commißion 
bereits in Curland expedirt, und die Fortsetzung limitirt, 
der auf Befehl des Königs arretirt gewesene Delegirte von 
Medem aber, wurde nach erfolgter Amnestie und auf Vor? 
bitte des Adels wieder auf freyen Fuß gestellt. 

Ao. 1729 den 3. Septembr. wurde der von Finck, nachma? 
-liger Kanzler in Curland, auf den Reichstag, nach 
Grodno, Offenberg aber, damaliger Hauptmann zu 
Doblehn nach Dantzig an den Wohlseel. Herzog Ferdi
nand abgefertigt. 

Ao. 
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Ao-1730 den 6. Septembr. legte der von Grodno mourmrte 
Landes-Delegirter Finck von Finckenstein die Relat. ab, 
und ward aufs neue auf den bevorstehenden Reichstag und 
die Relations-Gerichte abgefertigt.. 

Ao. 1733 den zi.Iulii bezeigt W^. Ritter- und Landschaft 
der Herzogthümer Curland und Semgallen, den allerleb-
haftesten Schmerz, und eine innigliche Bekümmerniß über 
daö höchstbetrübte )lbleben des hochseel. Königs, und was 
kan uns wohl von der zärtlichsten Devotion und der um 
auslöschlichen Dankbarkeit der Ritterschaft gegen den hoch-
seel. König deutlicher, vollständiger und uberzeugender un-
terrichten ? als wenn wir die Instruction ansehen, die ein 
Jahr vorher dem Landes - Delegaten. Hauptmann Finck 
von Finckenstein unter dem ' 9. Febr. 1732- war gegeben 
worden, darin der ganze Adel einstimmig sagt: 

„ So wird unser Delegirter' nach stiller Ankunft in War-
„.schau Srv Königs Majestät bey der sich zu erbittenden^ 
„ Audience in° tiefster Submißion vorstellen, und dabey Sr. 
„ K.önigl. Majestät für alle Gnade und Hulde, womit Sie 
„uns in unseren fchweresten Verhängnissen allezeit zu be-
„ glücken und zu helfen sich allergnädigst gefallen lassen, 
„ nicht allein den allerunterthänigsten Dank abstatten, fon-
,>dern auch für alle mehr als Landesväterliche Vorsorge, 
„ und für die uns fo gnädigst gegönnete Conservation und 
„ Beschützung unserer Privilegien^ Freyheiten- und' Im-
„ m nitäten, langes Leben, eine glückliche Regierung und 
„ alles dasjenige anwünschen, was treue Unterthauen ihrem 
„so großen und gnädigen Könige und wahrenVater des 
„Vaterlandes aus> aufrichtigen' und' devoten. Herzen zu 
„ wünschen, und von-Gott, zu, erbitten- jemals vermögend 
„ gewesen. 

Dieses war das aufrichtige Eingestandniß' des' ganzen Landes, 
und es schiene, als hätte die Ritter- und Landschaft ihrem so sehr gelieb
ten Könige hiemw valediciren- wollen) als welcher einJahr darauf 
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allen seinen getreuen Unterthanen entrissen wurde. So sind den« 
die aufrichtige Zähren getreuer Unterthanen, die beständigsten Ehren-
Säulen, die keinem Wetterschaden unterworfen sind, und die das 
Andenken ruhmwürdiger Fürsten immerdar verehrungswürdiger 
machen! 

Wie boßhaft ist alfo jene verlaumderifche in Gift und Galle 
getunkte Feder, die das Andenken dieses großen Königs lästert, unsere 
und unserer Vorfahren redliche Gesinnungen, Treue und Devotion 
verdachtig, und ohne den allergeringsten Beweis verwerflich zu ma
chen sich untersteht? Jedoch ! die Tugend ist ihre eigene Rechtfervi-
gun'g, und die Wahrheit ist keinem Widerspruch unterworfn. 

Ein jeder Unpartheyischer wird leicht einsehen, wie unbegründet 
die Klagen jener Subscribenten gewesen : daß seit 1709 vornemlich 
die Pacta fubjectionis und Cardinalgesetze der Herzogthümer Curland 
wären beeinträchtiget worden, da wir doch in den öffentlichen Nach-
richten und Geschichten dieses Landes von Ao. 1697 bis 1733 nicht 
die geringste Spur von dergleichen Beschwerden wider den König, 
die ReSpublique und das Ministerium antreffen, und wir werden ser-
n er hin hinlänglich überzeugt werden, daß von 1733 bis jetzt, jene 
rasende Anschuldigungen noch weniger statt finden.. 

Mit dem Absterben des hochseel. Königs eröffnete sich -eine ganz 
neue Epoque für . die Herzogthümer Curland und Semgallen, und 
.kaum sahe sich Biron am Rußischen Hofe, auf einen so hohen Gipfel 
des Glücks und der Ehre erhoben, als fein ihm natürlicher Ehrgeiz, 
ihn weiter zu gehen antrieb, und ihm anrieche, seine Absichton bis zu 
dem Fürstenstuhl zu richten, wozu ihm denn seine Helfershelfer, die 
durch ihn ihre eigene Wohlsarth bauen wollten, mit Rath und That 
getreu ich an die Hand giengen. Bühren suchte nunmehr, da der 
seel. Herzog Ferdinand täglich an Kräften ab, so wie an Jahren zu-
nahm, alles ans dem Wege zu räumen, was seinen Absichten ausirgend 
eine Weise hinderlich seyn konnte, und unbeachtet er erst Ao. 1730 das 
Jndigenat in Curland erhalten, und der Adel alle mögliche Erkennt-
lichkeit von ihm erwartete, so geschahe gerade das Gegentheil, denn 
einer der würdigsten Söhne des Vaterlandes, ein gelehrter und sehr 
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gefeitester Mann, wurde währendem. Landtage feinem Vaterlande, 
feinen Angehörigen, feiner Ehegattin und unmündigen Kindern aus 
den Armen gerissen, und diese unerhörte Gewaltthätigkeit^ diese unna
türliche Grausamkeit, muste die Gewalt der großen Kaiserin Anna 
bedecken, indem man das schrecklich gottlose Geheimniß erfand, die 
Tyranney eines ehrgeizigen Mannes auf die Rechnung derSvuveraine 
zu setzen, und die allermeiste Seele, die nichts als Huld, Gnade und 
Großmuth nährte, mit der Grausamkeit, und dem «»gemessenen Ehr
geiz eines stolzen, von dem Glanz seines Glückes verblendeten Liedlings, 
zu beflecken» 

Der ehrliche Tapitame Focke wurde als ein Raub de5 ehrgeizi
gen Mißtrauens nach Siberien geschleppt, wiewohl er nichts verbro-

. chen, als daß er das: Veteres migrati coloni, zu der Zeit ausgerufen, 
als Birou für sich das Indigenat bearbeiten ließe, wobey er seinen 
Mitbrüdern prophezeyete, daß sie m kurzer Zeit ein Opfer-von Birons 
Ehrgeize würden seyn müssen ; Biron arbeitete nunmehr mit- aller 
Macht an der Ausführung seines Entwurfs. Der im Jahr 1727 
errichtete Plan war seinen Absichten ganz zuwider, daher muste dieser 
zuerst eingerissen, und der Landschaft für die Religion hochstgefahrlich 
vorgestellet werbetu Da aber E.W. Ritter- und Landschaft 1732 
ihren damaligen Delegirten abfertigte, und eine völlige Zufriedenheit 
über gemeldeten Plan zu erkennen gab, wie die Instruction vom 19,. 
Febr. 17z 2 anzeigt: 

„ Soll e aber, wie allhier verlauten will, ein ertraordinairer 
„ oder aber ein ordinaler Reichstag im Monat Octobr,-
„ feinen Fortgang haben; fo wird u.ifer Delegirter die An-
„ gelegenhetten des Vaterlandes, nach der auf vorigem 
„ Reichstage Ao. 1730 erhaltenen Instruction zu besorgen 
„ sich gefallen lassen ; und wie wir uns der von Jhro Kö-
„ nigl. Majestät und der Diirchl. ReSpublique in casum 
„ aperturae festgesetzten im medialen Jncorporation keines-
„ weges zu entziehen, fondern selbige gehorsamst zu accepti-
„reu, und unter Jhro Königl. Majestät und der Respu-
„ blique Regierung in ewiger Treue zu bleiben Willens 
„ sind: So haben wir auch das unterthanigste Ver-
„trauen xu-

C 3, So 
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So bezeigte der damalige Ober?Kammerherr Bühren darüber ein so 
großes Mißfallen, daß der Delegirte Ainck von Finckenstein, da er eben 
seine Reise anzutreten Vorhabens war, aufgehoben, und nach Peters? 
bürg gebracht wurde, das Land muste aber in den folgenden Iahren 
nolens volens um die Abänderung des Plans, und um die Beybehal? 
tung der Fürstl. Regierung bitten; wer auch nur den geringsten An; 
schein einer Zufriedenheit mit der 1727 vollzogenen Commißion blicken 
ließ, der wurde als ein Erzfeind der'im Lande herrschenden Augspurgü 
schen Conseßion angesehen, und das unausbleiblichste war, die Depot; 
tation nach Siberien. 

Damit aber das Land mit einer desto größeren Bereitwilligkeit, 
das ihm zubereitete Schicksal annehmen möchte, so wurden alsbald 
nach des hochseel. Königs Absterben die Herzogthümer Curland unter 
eine sehr schwere Contribution gesetzt, die viele Familien zum ernigtb 
ren, oder an den Bettelstab brachte. Die Contributionsgelder,, die 
viele Einsaßen dem Unterhalt ihrer Kinder und ihres bedürftigen Hau-
seö entziehen musten, und daher mit gutem Recht als ein Blutgeld an? 
gesehen werden konnten, wurden zur Erkaufung großer Güter in Cur
land angewandt, die Noth wurde indessen im Lande fo groß, und die 
Kontribution so unausstehlich, daß 1735 den 4. April der Kammerherr 
Buttler nach Petersburg, um Milderung dieses unerträglichen Schick? 
sals gesandt wurde. 

Alkiii es waren zwo Bedingungen, unter welchen diese Abferti* 
gung von Biron zugelassen wurde. Die erste war, daß eine Perfon 
zur Delegation gewählt werden follte, die ihr Glück dem Grafen von 
Biron zu verdanken, und als feine Creatur angesehen werden konnte. 
Die zweyte, daß der Nahme der Contribution weder in der Instruction 
noch dem Landtaglichen Schluß gesetzt würde. Man sprach daher 
nur von der Rußischen Einquartierung, und daß solche den meisten 
Eingesessenen in die Lange unerträglich fiele. 

Inzwischen hatte die hochseel. Kayserin Anna eine sehr geheime 
Nachricht von der schweren Contribution, mit der man die Herzogthü? 
wv belegt batte, erhalten, diese huldreiche Monarchin fragte daher 
den Kam nterherrn Buttler bey der Audience, ob die Cnrlander Co»? 

tribution 
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"tribution zahlten ; Buttler, der sich in keiner geringen Verlegenheit 
fand, und entweder eine öffentliche Unwahrheit wagen, oder sein Um 
glück bearbeiten muste, wählte, nachdem er einen Wink, von Biron er; 
halten, das erstere, und antwortete^unter einer tiefen Verbeugung, mit 
Nein, worauf die hochseel. Monarchin /sagte: Ich will eS auch nicht 
hoffen. Sie starb auch, ohne daß Sie .jemals "von der Comribution 
im* den ungeheuren Summen, die von dem Curländifchen Adel waren 
erpreßt worden, wäre insormirt gewesen. 

So weiß die Ungerechtigkeit allezeit Mittel zu finden,. die Um 
-schuld zu unterdrücken, und wenn fehlt 'es ihr an Gehülfen der Boß; 
heit, wenn diese nur einen reichen Lohn der Ungerechtigkeit zu erwar; 
ten haben. 

ßu Warschau ereignete sich eben ein solcher Umstand, denn der 
seel. Großkanzlet Zaluski, hatte viel von gedachter Contribution ge; 
hört, und erkundigte sich dessillls bey dem am 'König!. Hofe befindli; 
chen Curländifchen Delegirten, damaligen Hauptmann von Heyking ; 
dieser der nicht glaubte, daß eine öffentliche, mir so großer Strenge ein; 
getriebene Contribution ein Geheimniß seyn sollte, beantwortete diese 
Frage nach seiner Ueberzeugung, und dem jetzigen Herrn Botschafter 
Grafen von Keyserling können die Umstände nicht unbekannt seyn, als 
welcher kurz darauf dem Curländifchen Delegirten hierüber einen Vor; 
wurf machte, und zur Antwort erhielte: Die Contribution würde ja 
öffentlich bezahlt und eingefordert, und feine Instruction verlangte von 
ihm, den Senatoren und Ministres der ReSpublique nichts als die 
Wahrheit anzuzeigen. 

Bühren wollte gleichwohl dem Lande eine Würkung seiner un; 
gewöhnlichen Großmnth sehen lassen, und der Rußische Miatstte Prinz 
Gallizin erhielte Ordre, die Contribution der letztern Monate ungefehr 
gegen goooo Shlr. zurücke zu geben. Der Rußische Ministre gab 
den Oberrathen davon Nachricht, an statt aber, daß diese die angebo; 
thene Summe sosort Härten entgegen nehmen sollen, verschoben sie sol; 
ches bis zum nächsten Landtage. Bühren gereuete gar bald sein Ver; 
sprechen, Prinz Gallizin ein sehr würdiger Mann wurde abgelöset, und 
kam, wo ich nicht irre, durch Bührens Veranstaltung nach Siberien, 
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6er General Bismark/ Behrens' Schwaziv^versahe mbcffeti diese 
Stelle^ Der Landtag wurde, eröffnet, zween Deputittc kamen zu 
Bismark, das Geld in Empfang zu nehmen. Bismark gab vor, er 
hätte'Ordre das Geld zu behalten, er that es auch, theilte sich und gab 
Biron auf das Amt Würtzau 30000 ^hle. in Alb. welche des Her
zogs Carl Königl. Hoheit, an dessen Wittwe ausgezahlt. Jetzt hat 
sich Bühren dieses an den Hauptmann Nolde gediehenen Pfandgutes 
Würtzau de facto bemächtigt. . »• 

Ao. 1736 wurde durch die Constitution festgesetzt, daß nach-Ab-
gang der Kettlerischen Linie die Herzogthümer Curland, in 
emolumentum Reipublicae, und damit 5die Fürstl. Güter 
von den darauf haftenden Schulden befreyet werden möcht 
ten, von Sr. Majestät anderweitig, doch NB. juxta pra&i-
catum in siniili modum» zu Lehn gegeben werden sollten. 

Ae. 1737 tm Monat May starb der hochseel. Herzog Ferdinand; 
ein Regiment Küraßiers unter Commando des General 
Bismarks, Birons Schwager, unterstützte die Wahl des 
Rußischen Ober?Kammerherrn Ernst Johann Bühren; 
der Kammerherr Buttlar, Rußischer Ministre,. Bevoll-
machtigter des Herrn Reichsgrasen, schloß das Paccnm, 
darin ausdrücklich stipuliret war, daß die Pfandbesitzer auf 
keine Weife in ihren Pfand-Contracten, und habenden Rech-
ten gestohrt, sondern ohne alle ÄZeitlanftigkeit und chica
ne ute Processe nach richtiger Liquidation und Auszahlung, 
solche abzutreten schuldig seyn sollten. 

Wie sehr aber Biron dieser seiner mit Hand und Siegel be-
stärkten Versicherung zuwider gelebt, zeigen die dem secl. Landes-Dele-
gittert von Korss ertheilte Instructions von 1738. 1739 und 1740, 
da Biron alle Pfandhalter peremtorifch vor die Relcuions-Gerichte 
eitiren ließ, und sie um das Ihrige zu bringen suchte-

Ao. 1737 erhielte Biron zu Fraustadt den 13. Julii das Provi-
sional-Diploma, wobey wir nur diefeS noch anmerken, daß fo wenig 
bey der Constitution von 1736, als dem darauf erfolgten Senatus 

Con-
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Confilio Birons Nahme weder von der ReSpublique -überhaupt^ noch 
- - vsn dem Senate insbesondere gedacht werden;; wie sehr irren alss 

die Subscribeuten der ungeheuren Manifestation, wenn sie der Welt 
des Gegentheils uberreden und uns weiß machen wollen : Biron 
wäre von der ganzen ReSpublique als Herzog-von Curland ernennt, 
dafür erkannt und angenommen worden 

•' ' " i; . • 
Zudem fan die Constittttion von 1736 niemals für Biron, offew 

bar aber wider ihn angezogen werden. Wir haben oben bereits ange?' 
zeigt, daß die Worte der-Constitution auedrüctlich sagen : Der Konig 
wolle die Herzogthümer Curland Sezugallen n<tch dem Absterbey 
Ferdinands einem andren zu Lehn reichen, j-uxta .praClicauun in iimiii. 
modum, oder nach der in dergleichen Fällen hergebrachten Gewohnt 
heit, Art und Weift, modus in fimiii, pra&icatus, erforderte diese' 
Drey Stücke unumgänglich, und ohn<e welche keine Belehutmg jemals 
gültig gewesen noch seyn kau. 

j) Die M eynung und völlige App^obasion des DmatS^ 
2) Die personliche Investitur^ f-j . . , - . 
5) Das Dipioma Investiturae unter ^dem Krön,' und Litt ha üb 

scheu Siegel, - . 
und wir finden daß die Belehmmg der Herzoge Gotthard, Friedrich," 
Jacob, und Friedrich Casimir alle oöige 5 HanpdReqnisita gehabt^ 
Ferdinand aber erhielte die Dispensation durch eine Constitution. 

Das AO. 1579 den 4. August dem Herzoge Gotthard verliehene 
Diploma saget: 

Nos ex Confilio ConftUariorum Noßrorum tarn Lateri 
Noftro -AsiidentiiHTi) quaJtiperLitteras.de eo xequisitorum praeno-
m-inatum, &-c. -

Das den beyden Brüdern Friedlich und Wilhelm ertheilte 
Investitur?Diploma Ao. 1.589 den 4» April saget eben dasselbe: 
Poftquam Nobis, Sc ßucceilonbus Nostr-is fupreinis dire£tis natura-
libus 8c perpetuis Dominis Regnoque Ma^noque Ducatui Lithtia-
nise juramentum praeliititsent, GX^Cotfilio ÜGnttQnW, Noßrorum ' 
&c. inveßivimus .&c. 

Die 
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Die Ao. i6;y dem Herzoge Jacob ertheilte Investitur vom 
Könige Vladlslao IV. beweiset die Nothwendigkeit der persönlichen 
EydeSleistung sowohl, als die Einwilligung, des Senats. 

Der Herzog Friedrich, ohngeachtet er nur um die renovationem 
feudi ansuchte, erhielte doch nicht die Erlaubniß, das Lehn per inter-
nuntios zu empfangen, sondern er sahe sich genöthiget, selbst nachVilna 
|U kommen. Praedictusque Illustris Curlandiae Dux Fridericus, NB. 
juxta responfum Nostrum solennis Juramenti Nobis Regnoque 
Noftro praestandi causa, Vilnam in proprio Pet*jdnd venijjkt% 
8c die XX. Mensis Julii Senatoribus lateri Noftro 8cc. Investitu-
ram ä Nobis petiiflet, jusjurandum praefcriptis verbis, folenni ritu 
8cc. prasstitisset. - Und da gedachter Herzog Friedrich den Königl. 
ConsenS über die Ceßion an den Herzog Jacob anverlangt, fo fagt der 
König Vladislaus IV. mit klaren Worten, daß diese Angelegenheit 
nicht anders als mit Einwilligung und Approbation des Senats tut? 
tinirt und ex Senatus Consilfo. bewilliget worden. Diese Sache ist 
von gar. zu großer Wichtigkeit, und ein unwidersprechlicher Beweis 
von den Befugnissen des Königs über die Lehns-Angelegenheiten der 
Herzogthümer Curland und Semgallen, als daß wir diefe wichtige 
und entscheidende Stelle hier von Wort anzuführen unterlassen soll; 
ten.. 

Nos' pra»dictum Illustrem- Principem Fridericum ad easdem 
Terras, Civitates Oppida, juraque omnia 8c singula See. investive-
rimus, in proxime praeteritis Comitiis vero h Suae Illustritatis ac 
Ducatus Curlandiae atque Semigalliae Nobilitatis eo nomine huc 
ablegatis Internuntiis interpellati, simus, dignaremur, confenfum 
Nostrum Regium, praebere, ut praedictus Illustris , Princeps Fride
ricus, setate confectus, liberam 8c plenariam facultatem haberet 
cedendi Regiminis 8c Poflessionis Ducatus Curlandiae, 8c Semi
galliae; Illustri Princip! Jacobo ex fratre Nepoti. Nos ob 
praemoratam causam, re Hac prius cum Dotninis Scnätovibus 
Regni is* 2\dagni Ducatus Lithuanid'9 in ;  proxime praeteritis 
Comitiis Regni Generalibus, lateri Nostro Assidentibus diligentissi-
me perpenfa, eoque considerato , quod praenomjnatus Illustris 
Princeps, Jacobus, vigore PaStorum 8c Investiturarum a Serenissi-
mis PraedecelToribus Nostris. D. D.. Poloniae Regibus conceflörum; 

8c per 
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& per Nos Senätus Confulto in folenni Investituram reno-
.vatione confirmatorum See. .congrue locum dandum conceflum-
que Nostrum speciali in proxime .praeteritis Comitiis, wie aber? 
Ex Senatus Confulto eo nomine dato Diplomate praebendum este 
duximus. Et licet quidem Sua Illustritas Dux Fridericus con-
fenfum Nostrum ex Senatus Confulto, de facienda in Perfonam 
Ducis Jacobi cessione ä Nobis per fuum, ac ordinis Equestris Le-
gatos obtinuistet, 8c certis conditionibus cessionem feeistet, Dux-
que Jacobus inhaerendo confenfui Nostro, Homagii praestandi causa, 
ad Nos in propria Persona, ad diem ä Nobis praefixam Vilnam ve-
nistet, ac Juramentum pr%itare paratus , solennem Investituram 
expediri a Nobis humillime lollicitaflet, Nos vero cesfionem 
illam juxta tenorem confenfus Nostri non factam fuiste cum 
Dütninis Senatoribus, ac Covßliariis Noßris ad praesens la
teri Nostro assidentibus ex cessionis Instrumento c'oram Nobis pro-
ducto perfpexissemus , nihilominus tarnen ob insignia dictorum 
Principum, ac inprimis Illustris Ducis Friderici, in Nos, 8c Rem-
publicam merita, 8c ex lingulari erga Ducatem Dornum äffe61:u 
benevolentia, defectum non factae plenariae cessionis, ex plenitudine 
potestatis-" Nostrae fupplentes, beneficium hoc Nostrum amplifican-
dum, cessionemque illam conditionatam Authoritate Nostra Regia 
fublevandam elfe duximus, eundemque Ducem Jacobum, ac II lins 
Haeredes Mafculo's legitimos, feudi fucceßöres, eo modo ad Ter
ras, Civitates, Oppida, Arce?, Postessionesque a Divis Decestoribus 
Nostris Suae Illustritatis Avo, elusque Haeredibus ac Patruo Duci 
Friderico concestas, 8c Praeeminentias, Juraque omnia 8c singula, 
tradito ä Nobis ritu folenni feudali vexillo investivimus, 8c prae-
fentium Literarum Nostrarum vigore investimus ; Diplomate con
fenfus Nostri antea ex Senntus COttßlltO, a Nobis obtenti , uti 
fundamento totius praefentis actus falvo 8c in fuo robore confer-
vato. 

Diese jetzt angeführte sehr wichtige Stelle beweiset tttttvibm 
sprechlich, 

1) Daß nur der König mit dem Senat alle die Angelegenheit 
ten des Lehns der Herzogthümer entscheide, und daher 

2) Keine 
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2) Keine Investitur, vielweniger die Denomination eines ganz 
neuen Lehnsrrägers, anders als ex Senatus Consilio gegeben werden, 
und geschehen könne. 

3) Daß die Belehnungen den LehnStragern nur in Person ge-
reicht werden müssen. 

4)  Daß der König ex plenitudine poteftatis den Herzogthü
mer» ex Senatus Consilio prospiciren, verordnen und gebiethen 
könne. 

5) Daß der König ausdrücklich angezeigt, daß die zu Recht 
bestehende Jnvestitur-Diplomata nicht anders als unter den beyden, 
Krotv und Litthauischen Siegeln, ausgefertigt seyn können, in den 
Worten des bereits angezogenen Instruments zu Vilna vom ig. Febr. 
1639. Praemissa igitur omnia rata Sc grata habentes, confirmantes-
que 8c de integro folemni Investitura conferentes, quae a pracdiäis 
Serenissimis Praedeceflbribus Nostris Regibus Poloniae,'vigore Pacto-
rum 8c Investiturarum sub iHarum Majestatum, Manibus, Sigillis 
autem Regni Magnique Ducatus Lithuaniae Illustritatis Avo, 8c Pa-
truo, jam antea conceila collata sunt nimirum See. Daraus folgt 
aber . 

6) Daß diejenige Investitur, welche Se. Majestät der König 
post fata Ducis Ferdinandi, vigore constitutionis de Ao. 1736 juxta 
practicatum in simili modum, reichen würden, obigen erwehnten 
Herzogen Gotthard, Friedrich und Jacob, gleich und ähnlich seyn 
müsse. 

Man behalte dieses wohl, wenn wir weiterhin die Applicationes 
und Vergleichungen der Rechte des UsurpateurS, mit der solennen und 
rechtmäßigen Investitur des regierenden Herzogs Carl Königl. Hoheit 
machen werden. Damit aber niemand, wegen des Ausdrucks, pro
xime praeteritis Comitiis, oder de Confenfu Comitiali, sich die Mey? 
nung beygehen lassen möge, als ob diese Materie vorher beym Reichs? 
tage mit den Landbothen abgemacht, nachher aber erst den Senatoren 
des Reichs vorgetragen, und ex Senatus Confulto wäre ausgefertiget 
worden: So ist erforderlich, dasjenige hier nachzuholen, was der 
Autor der Anmerkungen über das Czartoryskifche Votum, nur im 
Vorbeygehen mit wenigen Worten angezeigt zu haben scheinet. 
Ohngeachtet die gewöhnliche Residenz der Könige von Pohlen die 

• . Städte 
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Städte Cracau und Warschau gewesen, so haben dennoch sowohl die 
vielfältigen Kriegs- und Heereszüge dieserKönige, als andere Umstände 
öfters die Veranlassung gegeben, daß diese Monarchen sowohl, als die 
Senarores des Reichs sich öfters ausserhalb der Kömgl. Residenz auf-
gehalten, daher denn alle öffentliche Angelegenheiten, welche die Ein? 
willigung tm£> Mitwürkung des Senats erforderten, nur tempore Co-
mitiorum vorgetragen und behandelt werden konnten. 

Weil nun zur Zeit des Reichstages die mehreste Senatoren ge
genwärtig waren, und alle öffentliche Angelegenheiten vorgetragen 
wurden: So fertigte man auch aus Curland die Delegirten, nicht 
anders als gtuu Reichstage ab, daher finden wir derselben Responsa 
und anderweitige ExpeditioneS öfters aus den Reichstagen datirt, 
als: 

1) DttS Refponfum Sigismund! III. von 1618 den 26, Merz 
in Comitiis Regni Generalibus 8cc. 

2) Das Privilegium communicationis juris advitalitii, Illu-
ftrissimse Principi Elisabeths: Magdalena Varfavize in Comitiis 
Regni Mensis Martii Ao. 1635. 

3) Der ConfenS für den Herzog Jacob d.d. 4. April 1638, 
darin der König sagt: de Consenlu Comitiali ac Dominorum Sena-
torum Nostrorum ad praesens lateri Noitro asfidentium ; gleichwohl 
beweisen die Acta publica, und die Constitutiones eben gemeldeten 
Reichstages, die wir mit aller möglichen Sorgfalt Punct vor Punct 
untersucht, und nachgeschlagen, daß man inftlbigen mit keinem Wort 
wegen Curland gedacht, und daß dieser ertheilte Consenö, so wie alle 
Angelegenheiten des lehns zu aller Zeit, bloß ein Werk des Königs 
und des Senats gewesen, welchen die 4ehn-Angelegenheiten von der 
Ritterschaft lediglich überlassen worden, ausser da man in den Iahren 
1717 ttttd 1726, linea extincta Kettleriana, confolidationem feudi 
per Legem publicam festgesetzt; in allen andern Fallen aber, pro 
mänutenenda Authoritate Regis Sc Reipublicae, pro confervatione 
Legum fundamentalium, 8c tranquillitätis publicae, wie insonderheit 
bey Besetzung des Lehns in Curland und Investirung der LehnStrager, 
exercirt der König das Dominium supremum Lc directum ex pleni-
tudine Potestatis, adhibito Senatu amplissimo, wie wir aus den Acten 
selbst erwiesen und dargethan haben. Uni) gewiß diese Einrichtung ijf 

2 eine 
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eine Würkung ^öer natürlichen Staatsklugheit in einer ReSpublique, 
in welcher die Angelegenheiten der Reichstage nicht nach der Mehrheit 
der Stimmen decibiret werden. Denn wenn bey wichtigen Vor-
fallen, da öfters periculum in mora ist, die Angelegenheiten des Lehus 
auf der Landbothenstube vou den Nuntiis examiuirt und entschieden 
werden sollten : So würde das liberum veto gar leicht die nothwen-
dige Bemühung vergeblich und die Expedition unmöglich machen. 
Was wäre aber davon die gewisseste Folge, als daß diese mit der 
ReSpublique verknüpfte Provinzen nur gar zu gewiß und zu geschwinde, 
dem Untergang ihrer Staatsverfassung ausgesetzt waren? 

Die Umstände des Pacifications-Reichötags von 1736 sind uns 
nur gar zu wohl bekannt, und es wird auch dem Herrn Botschafter 
Graf Keyserling, noch erinnerlich seyn, daß die Landbothenstube da-
mals die Propofitiones von Curland an den Senat mit den Worten 
remittivte: Diese Materie wäre ihnen fremde, und sie wollten selbige 
an ihre älteste Brüder die Herren Senatores remittiren; dieses ge
schahe, und nach geschehener Vereinigung der Landbothenstube mit 
dem' Senat, wurde diese Proposition verlesen, untersucht und decidirt. 

Wir könnten zwar diese Untersuchung hier fortfetzen, und mit 
noch starkern Beweisen unterstützen; wir setzen aber solche in etwas 
aus, und richten unsre Aufmerksamkeit auf die Continualion der chime-
riquen Manifestation, darin ferner gesagt wird: 

„ Eine Ritterschaft wollte nicht in 
„ weitlauftige Erzählung alles desjenigen, 
„ was diesem Lande seit dem Ableben des 
„ Königs Johannis III. betroffen, zurücke 
„ gehen, sondern sie wollte nur dasjenige 
„anzeigen, was seit 1740 vorgegangen, 
„ nnd die Entwickelung der Haupt-Scene 
„von 1758 bis auf dieses Jahr in der 
„ Kürze berühren. Man beruft sich auf 
„ die bereits in Druck gegebene Lamen-
„ ten, Vorstellungen und Klagen, durch 

„ welche 
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„ welche schon bewiesen unb angezeigt 
„ worden, daß der ganzen Staatsverfas-
„ sung in Ecclesiasticis 8c politicis der 

' „ letzte Stoß gegeben worden. 
„ Man spricht von den Abgeordneten -

„ die von einem ansehnlichen Theil der 
„ Ritterschaft nach Pohlen gesandt, da-
„ selbst aber von dem Kron-Unter-Man 
„schall Mnißech vor Rebellen erklart 
„ worden. 

„ Sie fahren fort und fchnauben wi-
„ der da6 Senatus Consilium , welches 
„ Biron ungehört, und alfo wider alle 
„ Gerechtigkeit verdammt, dagegen Se. 
„ Königl. Hoheit den Herzog Carl, znwi-
„ der den NnterwerfuugS-Pacteu und der 
„ Staats-Verfassung eingesetzt und ob; 
„ trudirt; das Senatus Consilium hatte 
„ sich eine Gewalt angemaßt, die ihm 
„ nicht zukäme; der ftel. Herr Großkanz-
„ ler Malachowski hatte sein Siegel miß-
„ braucht; die Herren Oberrache dawi-
„ der geschrieben, und sich über den Lan-
„ deS-Delegirten v.Schopping beschwert; 
„ der seelige Großkanzler Malachowski 
„ hatte mit einer sich arrogirten Authort; 
„ tat despotische Schriften eingesandt; 
„ endlich sagen sie, daß sie von allen Sei-
„ ten unwiderstehliche Hindernisse wahr; 
„ genommen, und da die ReSpublique 
„ selbst poSponirt, auch zuwider den Votis 
„ vieler würdigen Senatoren dennoch 
„ alles mit einer unwidersetzlichen Ge? 
„ walt betrieben worden, so hatten den-
„ noch Se. Königl. Hoheit hernach das-
„jenige selbst revocirt, was jene einzu-
„ gehen waren gezwungen gewesen ; sie 

D 3 „schlief-
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„ schließen daher und sagen, daß so wie 
„die Belehnung auf einem illegalen 

, - : „ Grunde gebauet gewesen: So wäre 
' „ auch die darauf sich fundirende Huldi; 

„ gung von keiner Kraft und Verbind; 
„ lichkeit zc. 

Ad 2dum. Cicero, der keinen Begriff von der christlichen Re; 
ligion «och weniger aber von der Augspurgischeu Conftßion hatte, 
urtheilte fehr strenge von der Lüge und dem Meyneyd, ohugeachtet er 
aber alö ein Heyde geurtheilt, so verdient seine Meynung den Aug-
spurgischen ConfeßionS-Verwandten zur Prüfung vorgelegt zu wer; -
den: 

, „ At quid interest, inter per'-urum 8c mendacem. Qui 
„ mentiri solet, pejerare consuevit. Quem ego ut men-
„ tiatur , inducere poffum , ut pejeret exorare facile 
„ potero , nam qui ferne 1 ä veritate deflexit , hic non 
„ majore religione ad perjurium quam ad mendacium 
„ perduci consuevit. Qiiis enim deprecatione Deorum, 
„non Confcientiae fide commoretur > Prcpterea quac 
,, pocna, ab Diis immortalibiis perjuro, hsec eadem men-

^ „ daci constituta est. Non enim ex pactione verborum 
,, quibus jusjurandum comprehenditur, led ex perfidia 
„ rpalitia, perquam insidiae tenduntur alicui , Dii im-

•' • „ mortales hominibus irafci 8c fuccenfere confuerunt. 
Cicero Orat. pro Rofcio Comoedo. 

Wiewohl man zu Anfange der-Manifestation das i?o9teJahr 
als den Anfang der äussersten Bedrückungen angegeben, so hat man 
sich daran begnügt es gesagt, ohne eS erwiesen zu haben ; man fährt 
indessen gleichwohl mit der Klage der ecrasirten Cardinalgefetze fort, 
man will insonderheit dasjenige was 1740 vorgegangen anzeigen; 
allein sie sind so milde gegen sich und dispensiren sich auch hier vom 
Beweise. Endlich ist es das 1758. Jahr, wobey sie ihre Aufmerk; 
samkeit richten, und ihre Klagen anzeigen, die von der Beschaffenheit 
sind, daß sie von ihren Urhebern selbst widerlegt werden. 

Nach, 
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Nachdem, wie bereits oben angezeigt worden, die Constitution 
von 1736 festgesetzt hatte, daß der nach Absterben des Herzogs Ferdi; 
nand zu investirende Fürst, juxta modum in simili practicatum be; 
lehnt werden sollte, so erhielte 1737 den 13. Julii, zuwider obiger 
Constitution, Ernst Johann Biron, durch ein Provisional-Diploma 
dieses vacante Lehn, ohne daß weder seine Person dem Senatus Consilio 
präsentirt, noch sein Nahme genennet, vielweniger cx Senatorinn Con-
fenfu juxta practicatum in simili modum, seine Investitur war bti 
schloffen worden, wie solches der Großkanzler Czanoryski in seinem 
Voto selbst eingestehet. Wir haben bereits oben dargethan, und aus 
den Urkunden selbst bewiesen, daß alle die Belehnungen der vorigen 
Herzoge niemals anders als exploratis Senatorum fensibus ertheilt 
worden, und daß sich das Jnvestitur-Diploma immediate auf das 
Senatus Consilium expressis verbis beziehen muffe, wie es die oben 
allegirte Diplomata von 1579, 1589, l639 und 1683 unwidersprech; 
lich erwiesen. Nun fragt sichö billig : ob sich BironS Diploma auf 
das Senatus Consilium (in Fraustadt) berufen habe oder nicht? berief 
eö sich darauf, nach Art der vorigen, so ist es ein offenbares falsum, 
indem, wie notorisch, der Kanzler Czartoryöki es auch selbst eingestehet, 
der Senat zu Fraustadt weder von ihm gewust, noch das Resultat 
die geringste Errechnung von ihm gethan hätte. War aber das Di-
ploma nicht auf das Senatus Consilium dirigirt ? so fehlt ihm ja das 
wesentliche, was Gefetze unv Gewohnheit erfordern und nothwendig 
machen, weil alle Diplomata aus dem Senatus Consilio und nicht an; 
der6 jemals ertheilt worden, die Constitution von 1736 auch auödrück; 
lich conditione sine qua non ; practicatum in simili modum W 
fordert und festsetzt. 

In beyden Fallen aber ist BironS Diploma illegal, defect, und 
ipso jure nullum. 

In eben diefem Jahr 1737 den 12. Nov. regulirt die nach Cur; 
land geschickte, inMieraulimitirte, und durch die Constitution von 1736 
consirmirte Commißion die Conditiunes feudi in Dauzig. 

Wie ist sie dahin gerathen ? Woher hat sie locum Sc. terminum 
legitimum gehabt? Da sie vigore der Constitution, von welcher sie 

proro; 
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prorogirt, confirmirt und authorisirt war, ohne einen andern Ort zu 
- bestimmen, als der A. 1727 festgesetzt, durch die Constitution von 1736 

aber aufS neue confirmirt war, ubi lex non difponit, noftrum non est 
difponere See. 

Die Conditiones feudi, aus die sich Biron in seiner so genannt 
ten Manifestation stützet, sind also wider Willen und Wissen der Res-
publique, wider den ausdrücklichen Sinn der Constitution von 17:6, 
ohne Wissen und Zuziehen des Senats, wider die Jura, Rechte und-
Freyheiten des Adels, absque loco 8c termino legitime, errichtet, und 
-also ipso jure illegal, desect, null und nichtig, so wie der ihm verhießene 
Schutz und ruhige Besitz des Lehns. 

Ao. 1739 wurde Biron auf vorigem unrichtigen und defecten 
Grunde in der Person des ftel. Kanzlers von Finck investirt. 

Es ist in der Antwort desCzartoryökifchenVoti bereits angezeigt, 
auch hier schon wiederholt worden, daß die Belehnungen nicht anders, 
als in Person, gültig und rechtmäßig fh;n können. 

Man hatte angeführet, daß Gotthard Kettler sich in 18 Iahren 
davon nicht difpensirt gesehen, und daß der Köllig Sigismundus Augu-
ttus ihm den 3. Aug. 1569 mit dürren Worten geantwortet: Quo-
niam hic actus ipsius Illustratis praefentiam personalem requirit 8cc. 
und daß daher dieser alte Fürst in feinem hohen Alter erst 1579 nicht 
anders, als in eigener Person investirt worden, dessen Prinz und Nach-
solger Hat 1589 den 4. April in eigner Person, dessen Nachfolger Jaco-
bus 1639 zu Vilna auch in propria persona den Eyd abgelegt, und 
öas Lehn empfangen. 

Ferdinand sowohl, als Friedrich Casimir, waren per expretfam 
legem publicam difpensirt, und 1727 heißt es ausdrücklich : Pro hac 
sola vice 8cc. 

Wie hat nun Biron, der in fundamento der Constitution, juxta 
practicatum in simili modum sollte investirt werden, per Refcriptum 
Regium difpensirt werden können ? 

Wie 
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Wie hat der Herr Kanzler CzartorySki, der nach Anzeige feinet 
eigenen Voti i>ie ConstitntioneS so strenge vertheidigt, der in allen fei? 
NM Vctis seine Neigung für die genaue Beobachtung der Gesetze mit 
vieler Wohiredenheir anpreist, wje hat dieser eyfrige Vertheidiger, 
Ausleger und Cuitos JLegum, eine jt offenbare transgresfio Lcgüm. 
können statt finden lassen ? 

Da nun Biron, zuwider den ausdrücklichen Gesetzen, Gewöhn; 
heiten unb Rechten, nicht m Person, gleich den vorigen Herzogen von 
Curland, den Lehns-Eyd abgelegt, und die Investitur erhalten, ohnge; 
achtet die Consrimtiou solches expreslis verbis, und als eine conditio 
line qua non, festgesetzt; so ist seine Investitur auch, quoad hoc pun
ctum, defect, ungültig und ohne alle Kraft. 

Mit dein Siegel hat es eben die Bewandniß, denn wir finden, 
daß sich der König Joannes III. ausdrücklich auf die Diplomata der 
vorigen Herzoge, die von ihm und den vorigen Königen, seinen Von 
fahren, fub Illaruni Majeftatum 8c Nottris manibus •> 8c Sigillis 
Regni Sc Magni Ducatus Lilhuanize waren gegeben und verliehen 
worden, beruft. Das Investitur Diploma des Herzogs Friedrich 
Casimirs kau hiewider um so viel weniger angezogen werden, indem 
selbiges ausdrücklich saget: In quorurn praefentes See. Sigillis 
Regni 8c Magni Ducatus Lithuania? muniri mandavimus ; hat man 
nun in der Canzeley ein anderes gebraucht, so war es obigen Worten 
des Königs zuwider, und also ein falsum. 

' Allein soll denn ein Defect, eine Unrichtigkeit, eine Illegalität 
bey dem Herzoge Friedrich Casimir, der gleichwohl die Investituren 
feiner Verfahren schon vor sich hatte, bey Biron (bey dessen Belehr 
itimg lauter Deftcte, Irregularitäten und Nullitäten anzutreffen sind, 
und welche; der erste feines Hauses war,) die Stelle der Gültigkeit 
und des Gesetzmäßigen vertreten ? das wäre absurdorum absurdissi-
mum quid, statuirt! 

Wird auch ein Gesetz, durch die Abweichung vom Gesetz, aufge; 
hoben ? und wird man wohl zugeben ? daß, weil der König per Re-
scriptum en faveur Bührens der Constitution von 1756 durch die 

E vor; 
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vorsetzliche Schuld der Herren Kanzlers derogin, daß Se. Königliche 
Majestät dadurch das Recht erhalten, eine jede Constitution per Re-
scriptum zu heben. Diese neue Lehre könnte vielen sehr nachtheilig, 
unangenehm und gefährlich seyn. Wir. halten uns billig bloß an 
die Gesetze und Gewohnheiten des Reichs ; diese verlangen bey den 
Inveftitur-Diplomatibus das Reichs- und Litthauische Siegel; die 
vorigen alle haben dergleichen gehabt, und haben müssen, die angezo? 
gene Diplomata bestimmen modum prafticatum, die Constitution von 
1736 setzt dieses pro norma & basi teste; an Birons Diploma fehlte 
dieses unentbehrliche Requifitum, so wie die übrigen alle ; daher ist 
seine Investitur, sein Diploma, und sein ganzes Recht, vor Gott und 
aller Welt, eine Nullität. 

Mit diesem durch Ungerechtigkeit, Gewalt und Grausamkeit 
errungenen, durch List und Cabalen sich zuwege gebrachten und auf 
lauter Illegalitäten erbauten Rechte, trat Biron seine Regierung an; 
er ließ, wie bekannt, seinem errichtetetrPa&o zuwider, eine peremtori? 

.sche Citation an alle Pfandhalter ergchen, er risse die Pfandgüter an 
jtch, fand unglückliche Instrumenten genug, die auf die Thränen ihrer 
Mitbrüder, ihr Glück zu bauen, Biron zu gefallen unerhörte llnge; 
rechtigkeiten statuirten, große Summen von den Capitalien dccounir-
teti, und ganze Familien ruinirten; die Noth nahm zu, das Elend 
wurde allgemein, und der fcel. von Korff wurde als Delegirter nach 
Warschau gesandt; dessen Klagen aber hatten nur ein.Ende, da es 
dem allmachtigen Gott gefiel, sich des armen Landes zu erbarmen, Bü
ro» durch Urtheil und Recht nach Siberien zu bringen, das arme Cur-
land hingegen i.n Freyherr zu setzen. Ganz Curland frohlockte'über die. 
augenscheinliche Hülfe Goncs, priese dessen Barmherzigkeit, bedaurte' 
ztvar das Schicksal eines Menschen, den es als seinen Nächsten betrach
tete, crfreucte sich aber, daß seine. Ketten zerbrochen, und die Furcht für 
die Schlafwagen, die schon bey den Kindern Jmpreßion zu machen 
(msieng, aufgehoben sahe. 

Wir sind weit entfernet, die Sachen zu übertreiben, Umstanden 
erdichten, falsa zu fufcjUmircn, und menschliche Vergehen zu vergrös-
fem, keineowegeö ! Wir werden uns sehr hüten in den abscheulichen 
Fehler dcr Subscribenten der grtmWofen Manifestation Mfallen, und 

Klagen. 
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Klagen zu erdichten, und ohne den geringsten Beweis anzugeben, ba, 
wo keine anzutreffen. 

- ' Wir berufen uns auf die dem seel. von Korff vom ganzen Lande 
ertheilte Instructioneö, auf dessen RelationeS, auf die eigenhändige 
Briefe BironS, welche viele im Lande gesehen und gelefen ; ferner auf 
die mala side erkaufte adeliche Güter, dazu der Kammcrherr Buttlar 
seinen Nahmen hergeben mufte, und auf die Drohungen an diejenige, 
die nicht einfältig unb furchtsam genug waren, ihre Güter zu verkaufen. 
Der Vertauf von Ruhendahl, schreyet noch um Rache wider Käufer, 
Vormund und Bevollmächtigten. 

Ao. 1741 reeommendirt der damalige Rußische Mimstre, der 
Kammerherr Buttlar, den im Monate Iunii a. c. versam-
letcti Standen von Curland den Prinzen von Braunschweig, 
Ernst Ludwig. Sowohl die persönliche Eigenschaften die-
ses gütigen Prinzen, seine erhabene Geburt, und die Sehn-
sucht von Biron abzukommen, vereinigten aller Herzen für 
diesen Fürsten, doch die Veränderung der Umstände untere 
brach dieses Geschäfte. 

Inzwischen ftquestrirte der Rußisch-Kayserliche Hos die von 
Biren erkaufte, eingelösete, auch die an ihn gediehene Witrumsgüter 
der höchste!. Kayserin Anna, ohne alle Liquidation, Millionen sind aus 
Cnrlaud bezahlt worden, und man sahe kein Mittel, diese Herzogthü-
wer auS diesen verwirkten Umstanden zu Helsen, da der Nußische Hof 
sich weder zu einer Liquidation verstehen, noch die Summe der Anfor
derung angeben wollte; diese Umstände, welche dnrch den innerlichen 
Zwiespalt, und durch die von Rußland gegebene Arrenden, durch die 
Avertissements und Einquartierung, gefährlicher und von Tage zu Tage 
bedenklicher wurden, nöthigten die Stände mit allem Ernst eine per
sönliche Fürstliche Regierung zu wünschen. 

So lange aber das Seqiiestre fortdaurete, war an die Besehung 
des Fürstenstuhls nicht zu denken, selbiges aber konnte nicht füglicher 
gehoben werden, als wenn sich der Rußifche Hof in Ansehung des 
Bühreus endlich erklärte, dieser Erklärung muste aber nothwendig 

E 2 vorher/ 
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vvrbergehen, daß Biwn auf eine förmliche Art recfamitt vMtdr, tmi 
dadurch die Deciaration des Rußischen Hofes zu veranlaßen. 

Daftmtz <chcr Bühren rcdamirt wer dm foVte; so muste er 
nothwendig in p weit als ein Lchnötrager von Pohlen, nicht aber als 
ein bereits durch Urtheil und Recht von Rußland condenimrter Uebel; 
todter angesehen und betrachtet werben, denn m diesem Fall konnte die 
RerlamativR gar nicht statt finden, Rußland sahe sich auch gar nicht 
berechtigt, das geringste zu antworten, so bald die Rede bloß von einem 
Rwatschen fSevurtheiiteu war. 

Die Aufhebung des Sequesters, und Befeeynng der Herzogthn.-
tu er, war also die einzige Absicht, die man bey der Vorbitte für Büh-
reu hatte, kemeZweges aber ftine Unschuld und sein Retablissemenr. 
Ohn geachtet aber fast jedermann von dieser Ursache überzeugt war, 
ebngesichKt jedermann wüste, daß Bührens Loslassnng nach allen 
vtctif Hub weltlichen Rechten ihn niemals als einen Lehns-Fürsten reha, 
biliäre» konnte, weil dessen Ernennung und Beiehnung an sich schon 
befect und illegal war, er auch "durch seine Verbrechen, und darauf 
erfolgte Verurtheilung ganz tuid gar unfähig geworden, ein Lehnöträ-
ger, Vasall und Mitglied der ReSpublique zu seyn. 

Ohngeachtct jedermann von diesen Wahrheiten feste überzeugt 
war; so kostete eS gleichwohl unendliche Mühe Bührens Reclamation 
zu veranstalten, weil dessen Nahme dein ganzen Lande schrecklich, furch; 
rerlich und unausstehlich war. 

Der Rußische Hof bcfreyete indessen den Adel aller ängstlichen 
Sorgen wegen Biron, da Er dem Delegieren nach Petersburg den 
Paß dahin versagte, und die Vorsehung schiene selbst die Entwickelung 
des Schicksals dieser Herzogthümer zu übernehmen. 

Die Reise des Prinzen Carls Kcn. Hoheit nach Petersburg, war 
die gluch'khe Epc.qtte, die dem Curländischen 'Adel die Neigung zur 
Fürstl. Regierung in der Person tiefes geliebten Prinzen einflößte, 
und wir können v.us ganz sicher cuf die innerliche Empfindungen des 
Wösten Theils des Adels berufen, der sich sogleich für Ihn erklarte. 
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»nd Ihn zu seinem Herrn zu haben wünschte. Niemand war dem 
entgegen, als der Eigennutz einiger wenigen, die mit der Veränderung 
der bisherigen Regierung, den Verlust der Arrenöen und die Minder 
rung ihrer Revenuen besorgten, und eben diese unglückseelige Neigung, 
die den Enchusiasmum zu Hülfe genommen, ist der gegenwärtige Ver,z 

theidiger der SubjectionS-Pacten und Augspurgischen Confeßion. 

Der Landtag in Curland sollte im Monate Sept. 1758 seinen 
Anfang nehmen, als des Prinzen Carls Königl. Hdheit Ihren Weg 
über Mietau zurück nach Warschau nahmen. Die Gesinnungen der 
glorwurdigen Kayserin Elisabeth in Ansehung dieses rnhrnwürvigen 
Prinzen waren im Lande bekannt, jedermann eilte voller Verlangen die 
Ruhe des Landes, und das Glück der Nation durch die Belehnung 
eines so liebreichen und leutseeligen Fürsten hergestellt und befestigt 
zu sehen. 

Einige Wochen vor Eröffnung dieses Landtages gieng das Pro-
ject einer Instruction im Lande herum, und man wünschte daß die 
Kirchspiele solches zurHaupt-Instrnction nach Warschau wählen mäch; 
ten, damit die Fürstliche Angelegenheit, wenn nicht ganz ausgesetzt,. 
wenigstens doch ins weite gespielet werden sonnte. 

Inzwischen verstimmtsten sich den z. Septemb. 1758 die Depu* 
tirtcn zum Landtage, und wir finden in dem Diario desselben unter dem 
9. September, daß sich der damalige Rußische Ministre von Simolin 
gegen den Deputaten von Wettberg und von Kleist dergestalt erklärt: 

„ Es wäre ihm besonders lieb, daß seine allerhöchste Souveraine 
„ ihm das Ministerium in Curland anvertrauet, und ihm 
„ würde es zum Vergnügen gereichen, wenn er dabey sich 
„ dergestalt benehmen könnte, wie es E. Hockwohlgeb. 
„ Ritter- und Landschaft ailgenehm wäre. Er gratulirte zu 
„ den gegenwärtigen wichtigen LandschaftS-Beschäftigim-
„ gen, und wünschte dabey den besten Ausgang. Es wäre 
„ nach dem Wunsch seiner allerhöchsten Souveraine, die so 
„ viele Freundschaft für Se. Königl. Hoheit den Prinzen' 
„ Carl hätten, daß es zu AllerhöchstderofelbenWohlgefallen 

E 3 „ gereu 
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„ gereichen würde, wenn hochgedachter Prinz mit tiefe* 
„ Herzogthümern belehnt werden möchte« Wie denn der 
„zu Warschau fubsiftirende Ministre feines Hofes auch 
„ hierüber die Verhaltungsbefehle bereits erhalten hatte; 
„ und sollte es weiter wegen Biron Ritter- und Landschaft 
„ welche Bedenken geben, so könnte er versichern, daß 
># wichtige Staats-Raifons weder feine noch feinet* Defcen-
„ denten Freyheit, zulassen würden. Es würde also Ihro 
„ Kayferl. Majestät zum allerhöchsten Wohlgefallen gerei-
„ chen, wenn Ritter- und Landschaft noch auf diesen Reichs-

.. „ tag um Ihro König!. Hoheit negotiiren ließen, und diese 
„ Sache beschleunigten, weil sonst Umstände zu besorgen 
„ stüuden, da der Ritterschaft ein Herzog aufgedrungen wer-
„ den könnte :c. 

Dieses alles wäre dem Herrn Landbothen-Marschall bereits 
eröffnet worden, und die Herren Oberrathe versicherten in plena fes-
Kone, daß sie obiges alles ebenfalls von dem Herrn Ministre von 
Simolin vernommen. 

Man continuirte indessen die allgemeine Berathfchlagungev, 
und den 8. Sept. wurde von der Landbothenstube die Instruction des 
Delegirten vorgetragen, und einstimmig beschlossen, daß so bald das 
lehn für vacant erklart werden sollte, der Delegirte sodann: 

„ Sr. Königl. Majest. fernern allergnadigsten vaterliche« 
„ Sorgfalt die Beybehaltung dieser Herzogthurner, aller 
„ geist- und weltlichen Gerechtfamen und der Augfpurgi-
„ fchen Confeßion, nicht nur empfehlen, sondern auch als-
„ dann, der Landesstande Zuneigung gegen des Prinzen 
„ Carls Königl. Hoheit bekennen, und sofort 
„ 4) ohne den geringsten Zeitverlust diesen so interessanten 
„ Vorfall den Standen dieserHcrzogthümer berichten sollte, 
„wodurch sie veranlaßt werden könnten, ohne den gering-
„ sten Zeitverlust zusammen zu treten :c. 

Diese ietzt angeführte Instruction, die von der ganzen Landbo-
.thenstube einmüthig angenommen und approbirt war, wurde durch 

eine 
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«ine andere, die man vier Wochen vorher in die Kirchspiele cirtttfirm5 

wssen, unterdrückt, und da man wohl sahe, daß die Absicht dahin gieng, 
dieses Wahlgeschäfte durch eine Trennung zu stöhren ; so bewilligte 
man lieber zur Verhütung aller Uneinigkeiten in die Annehmung des 
anderweitigen ProjectS; 12 Kirchspiele aber gaben die vorher von der 
ganzen Landschaft einstimmig beliebte Instruction von Wort zu Wort 
ad Diarium, und declarirten, daß sie bloß um Liebe und Einigkeit zu 
conserviren, die ihnen anderweitig vorgelegte AdditionalAnstruction 
wollten paßiren lassen : doch blieben sie nach dem Sinn ihrer Kirch? 
spiele bey der zuerst beliebten und von allen angenommene Instruction. 
Vier Deputate manisestirtcn sich gleichfalls per oblaram, und so ge
nehmigte, da diese vier Dcputirten mit den obigen Zwölfen zusammen, 
die Mehrheit ausmachten, die ganze Landschaft eben dasjenige, so vor-
her war beliebt worden» 

Wir sind nicht gesonnen jemanden, wer es auch sey, durch unge
gründete Sotipcons, oder bloße Muthmaßungen zu nahe zu treten 
vielweniger aber Lastenmgen zu erdichten und Calumnien auszustreuen; 
wir fühlen in uns keinen Trieb zu heucheln, noch weniger-einen Beruf 
zum Lastern : Die Handlungen sind der richtigste Probierstein unserer 
geheimsten Triebe, der sicherste Dollmetscher unserer wahren Gesin
nung, der unbetrüqlichste Ausleger unserer Aufrichtigkeit. Dieser' 
unbetrügliche Probierstein hat seit den letzten 2 Iahren eines jeden 
Charac-ter sichtbar gemacht; nur die gesetzte, mannliche, die unbeweg
liche Tugmd, die unbezwingliche Redlichkeit, die seltene Rechtschaffen-
heit, kan weder durch List nochBoßhctt, weder durch Ansehen noch 
Wuth geblendet, verwirrt und dahin gerissen werden; sie erhalt sich 
mitten unter den Hartesten Verfolgungen, wie das Gold im Feuer: 
Nur die Tugend ist vermögend allen Versuchungen Trotz zu biethen, 
sie erhebt den Muth mitten unter den scharfesten Drangsalen, sie erhä-

. het ihren Glanz bey der Glut der heftigsten Widerwärtigkeiten, und' 
befestigt ihr Ansehen, ohngeachtet aller tobenden Stürme der Bvßheik 
Nur die Tugend fürchtet nichts, und die fürchterlichsten Anstalten zur 
Unterdrückung machen sie nur beherzter und standhafter, verdoppeln 
ihren Muth und Eyfer, und die Erhaltung ihrer Ehre, Freyheit, und 
ihres Gewissens macht sie bey aller Verfolgung unempfindlich und ge-
gen den Verfolger beherzt, 

Man' 
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Matt wird uns diese kleine Ausschweifung zu gute halten, 
die Auflösung des irregulairen Betragens von 17$ g aber, in der 
Aufführung derjenigen beklagenswürdigen Personen antreffen, die 
den unnatürlichsten Meyneyd durch eigens Beyspiele gerechtfertigt 
und vergrößert; wir hoffen inzwischen unwiderspcechlich darzuthun, 
daß der Landes 5 Delegirte von* 1758 seiner Instruction, nach den 
strengsten Regeln der Gerechtigkeit und Klugheit Gnüge gethan, 
und die genaueste Beobachtung der Gesehe vor Augen gehabt. 

Man kan sich leicht vorstellen, daß die gedoppelt genehmigte In-
struction der Landschaft, weder in Curland noch in Warschau ein ®c; 
hei'mniß bleiben konnte; ftchszehen Kirchspiele, und nach den Funda-
Mentalgesetzen und dem Rechte der Mehrheit der Stimmen, die ganze 
Landschaft, declarirten ihre unbewegliche Meynung für die Instruction, 
davon wir den Auszug angeführt: wozu noch diefts kam, daß die von 
der Landschaft zur Verhütung der Trennung und Absonderung einiger 
überstimmten Kirchspiele nachher angenommene Instruction, schon ans 
den Kirchspielen, in welche es durch verschiedene Emissarien war ge-
bracht worden, mit Protest zurücke kam. 

Bewies dieses nicht schon offenbar, daß der Sinn der Landschaft 
sich durch kein Blendwerk wollte abhalten lassen, die wahre Wohifarth 
des Vaterlandes, von den unlauternMeynungen einiger Privatperson 
nett, zu unterscheiden ? Da aber das eigentliche tut6 wesentliche dieses 
Beweises darauf ankommt, ob nach den Subjections-Pacten und den. 
Grundverfassungen der Herzogtümer Cnrland nothwendig ein Luthe
rischer Fürst in Curland seyn müsse: So ist es billig diese Frage erst 
auezumachen. 

Da wo die Wahrheit, die Untersuchung, und die Gerecht 
tigkeit die Entscheidung Übernimmt, da ist es verwerflich und 
niederträchtig, bloße Vorurtheile anzubringen! Die Erhaltung 
her Augfpu.rgischen Confeßion braucht keineöweges ihre Zuflucht 
zur (Upsrcherie und Betrng zu nehmen! Ihr Grund bleibt die 
Wahrheit, und ihr.e Stütze bedarf keines Blendwerks l 

Es 
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Es ist bekannt, daß sich der Orden in Liefland durch die Subje
ction von 1561 btc Erhaltung aller und jeder gehabten, gebrauchten 
uud besessenen Rechte, Freyheiten, und Gerechtsame vorbehalten und 
ausbedungen in den Worten : Postessiones conluetudines, privile-
gia, ac libertates 8c qusecunqne longislüno temporum ulii-acqui • 
hviiTent obtinuiüentque, inviolabiliter fcrvari Sc confinruri. 

Zu diesen Befugnissen gehörte insonderheit tota admimstratio 
rei eccleliaiti-cae, und so wie dem Orden freystand, ohne alle Hinder
nisse die Religion AuMurgischer Confeßion anzunehmen, zu bekennen 
und ungehindert zu lehren, Kirchen und Schulen ^zu erbauen und zu 
rcfonniren, so behielten sie sich auch dieses Recht ohne die allergermgs e 
Einschränkung vor, und der das Gegentheil davon behaupten wollte,-
würde sich an die Wahrheit versündigen, und entweder cuts <Scppcit 
mit Vorsatz, oder aus Unwissenheit, Unwahrheiten und Irrthumer 
lehren. 

Als Gotthard Kettler den Standen in Curland Ao. 1570 ^eu 
25. Itmti das so genannte Privilegium ertheilte, so sagte er keineewe-
ges, daß er nebst seinen Nachkommen sich immerdar zur L'vavuj^v 
schen Religion bekennen wollte, sondern 

1. „ Erstlich und vor allen Dingen sollen und wellen aotc 
„ und alle Hafere Erben ihnen freylassen, den steten und unverhinven 

lichen Gebrauch unserer erkannten und bis daher bekannten wahren 
Religion. " Begab er sich wohl der ihm angebohrnen GewlsscnS 

Freyheit, indem er den Standen die freye Ausübung ihrer Reltgton 

versicherte 1 

Damit aber die Starke des vorgegebenen Rechts, daß einHer-
. zog von Curland Lutherischer Religion seyn müsse, in völligem Nach

druck erscheine, so wollen wir die eigentlichen Worte ihres Beweises 
hersetzen, so wie sie ein sich dünkender wohlgesinnter Curlauder tu fei
nen Anmerkungen über das Memoire im Druck gegeben : 

„ Da nach unsern SubjemonS-Pacten denen erhaltenen Cauti. 
„ onibus Religionis und andern mehrern Urkunden Nicht 

„ m bezweifeln ist, daß diese» Herzogthümcrn eine plche 
- F „ deutsche 
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„ deutsche Obrigfeit, wie sie'gehabt, nemNch bic der Aug? 
„ spurgifchen Confeßion zugethan gewesen, allewege zu last 
>, sen, und der heiligst gegebenen und beschwornen Verfi-
„ cherung nach, darinnen keine' Veränderung zu machen^ 

. „ allct'unvßcn der erste Herzog von Curland, Gotthard, die 
„integrum admimstrationem totius Rei Ecclesiasticae, 
„ welche er als Heermeister und der Zeit deutscher prote* 
„ stantischer Reichsfürst gehabt, auch per Pacta fuh ectio-
„ nis, deren Auchorität nach der Reg. Formul ewig seyn 
„ soll, conservirt hat, so hat ?c. 

Wie gut, ja wie nothwendig ist es, von einer Sache, die man 
nicht nur beweisen, sondern mit einem unzeitigen ReligionS Eyfer ver
fechten will, gehörig unterrichtet zn seyn l 

Ehe wir aber unsere Untersuchung anfangen, finden wir für 
nöthig anzuzeigen, daß die Herren Subscribenten der Manifestation 
bey dem Landtage von 1762 durch ihren damaligen Landbothen-Mar-
schall Klopmann, den Beweis aus einem gewissen Manufeript ver
stümmelt abschreiben lassen: daß das Privilegium Nobilitatis die 
wahren Pacta fub;ectionis und VON der Pro vi Hone Ducali zu unten 
scheiden waren. 

Wir find mit ihnen hierin ganz.gleicher Meynung, finden aber 
für nöthig anzuzeigen, daß nicht die Pacta fubjectionis, sondern die 
Proviüo Duca.iis von der AdminifEratione rei Ecclefiasticst besondere 

z und ganz eigentliche Meldung thue. . • 

Die SuöjectionS,Paeten, die von allen Standen in Lieffan 
nemlich dem Heermeister, dem Erzbifchof, dessen Coadjutorc, und der 
sämmtlichen Ritterschaft, von dem ganzen Li^fland, mit dem Könige 
Sigismundo Augusto errichtet worden, bestimmen die ReligionS-Frey? 
heit nach der Augfpun/ischen Confeßion im nett, die deutsche Obrig
keit im 4ten Articul. 

Artic» I. heißt eS : Frimum 8c ante ornnia Soe. Rae. Mti. Ve
erse Dno. Noftro Clementistimo supplicamus, ut facrofancta nobi» 

& in* 
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& inv'iolabilis maneat Religio, quam juxta Evangelica Apostolica-
que scripta, purioris Ecclefige Nicgenae Synodi, Augustanamque C'on-
fesfionem hactenus fervavimus , neve unquarn illis sive Ecciesia-
fticorum sive fecularium prsefcriptis cenßiris Sc adinventionibiis 
grayeimir, turbermirque quovis modo 
Quod si praeter fpem acciderit, nos tarn fi veiro 
errores, quorum malus ille daemon sutor est, in iila fuboriri con-
tingant, ut hifce dirimendis tollendisque Evangelici D. D. purioris 
Eccleliae Augustan« Confessionis adhibeantur. 

So wie dieser Art. nebst den 2ten und 3ten nur die Religions-
Freybeit, die Bauung und Erhaltung der Kirchen und Schulen, zum 
Object Hat, so haben dagegen der 4. 5, und 6te Articul die deutsche 
Obrigkeit/Aemter und Würden, die deutsche Rechte .und die Appell«?-
tion bestimmt, und wir können uns nicht entbrechen, aus solchen das 
wesentliche anzuführen» 

Art. IV. Cum nihil RespuMicas magis quaflare atque con-
cutere foleat quam Legum confuetudines atque morum mutatio. 
Sacra Regia M?ijestas See. . divino confijio censuit, quod per eIllu-
strissinuim, & Magnificum Principem ac Dominum Nicol» Radziwif, 
in Otika 8c Nieswlcz Ducem, Palatinum Vilnenfem See. Principi-
bus, Nobilibvs, Civitatibus atque statibus Livoniae fub ipsius Sae. 
Rae. Mtis. plenac potestatis mandatique proposito fcripto promise- 1 

rit, nobis non solum Germanicum Magiitratum, Ted 8c jura Germa-
norurji propria atque confueta, permilTuram congesfuram atque 
confirmaturam se elfe - quod Sc 
Ut autem certtim atque commune aljquod Provinciale jus, quo 
omnes Provinciales teneantur, 8c confuetudinibus, privilegiis totis-
que sententiis aiuhoritatc Sae. Rae. Mtis. Vestrae constituatur etiam 
atque etiam rogamus. 

Art. V. Ut so Iis indigenis Sc benepoflessionatis dignitates, 
Officia Sc Capitaneatus a4 instar terrarum Prusfiac conferre digne-
tur See. 

Art. VI. Confiiltum itaque nobis videtur, ut Sacra Regia 
Majcftas Veftra in Civitate Rigensi, tanquam tot ins provinciae Me-

F 2 tropoli, 
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tropoti, certos judices feu fenatores fuos constituat, idque ex In-
digenis per nostrum Equestrum deleEtos , per Maieftatem yero 
Vestram confirmandos. 
Cau^as appellationum ex Authoritate Mtis. Vrse decidant, ab iljo 
vero senatus Ma est-.:tis Vrae. ,udicio, in cauiis grv.vihus 6c maximi 
mornenti ad Tribunal. Ma ejft .tis Vjas. non minus ex Archidiee-
ceii quam ex Mti. Vestrae & Iilustrifs. Dom. Mägistri ditionibus 
h. e. ex tota provincia. 

Wir machen hierbey die erforderliche Anmerkungen,'daß, wie 
wir fchon erinnert, 

1) Hier nicht von Curland allein die Rede sey, fondern von 
allen Standen in Lie stand überhaupt, und daß die ertheilte CautSo Re-
ligionis nicht nur dem Adel und den Städten, sondern auch dem Erz; 
bifchcf und Heermeijtec unb allen Standen in Mcstanb überhaupt ver
liehen worden. 

2) Daß die Subjections-Pacten feine andere vernünftige, bil
lige und natürliche Erklärung verstatten, als die dem ganzen Lieflande 
überhaupt zu statten kommen, und auf selbiges applicirt werden 
könne. _ 

Was den isten Art. der Subjeetions-Patten und die darin sti-
pulirtc freye und ungehinderte Ausübung der Religion nach der Aug-
spurgischen Confeßion anbetrift: So finden wir, daß hier von gest
und weltlichen Vorschriften, Censuren und Menschen-Satzungen die 
Rede sey; wie konnte man aber hier sagen, neve unquarn uiiis, five 
Eccleiiflsticorurn live fecularium praefcriptis cenfuris 8c adinventio* 
nibus gravemur, turbemurque quovis modo, wenn dort Art. 4. un
ter dem Wort Magistratus Germaniens ein Lutherischer Herzog zu 
verstehen sey, und die Sicherheit der Religion in seiner Person gegrün
det worden ? Wie paßt sich, der Herzog von Curland aus das ganze 
Liefiand? und He Subjections-Pacten nur auf Gotthard Kettler ? 
Und wenn ferner gesagt wird, daß die etwan entstehende Irrungen 
oder Spaltungen nur durch Evangelische Prediger und Apostolische 
Doctvres, die der Augspurgischeu Confeßion zugethan waren, sollten 

ent; 
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entschieden werden ; so sehen wir wohl, daß eben hiedurch adminiffra^. 
tio totius rei ecclesiafticae festgesetzt worden; wozu war aber diese 
Vorsicht bey einem Lutherischen Herrn nöthig? War es wohl zu ver
muthen, daß eine pretcsiantifche Obrigkeit die Irrungen in der Kirche 
durch den Bischof oder in Rom durch das Collegium der Cardinale' 
würde entscheiden lassen ? Bey dem Unkerwerfungs^Tractat hatten 
die HeflänMrchen Stände das Jus circa Sacra, und durch diesen Artie. 
wurde es ihnen nur bestätigt, unb da ihnen selbiges uneingeschränkt 
Überhaupt gelassen worden, so kan für die Herzogtümer nichts beson
ders daraus hergeleitet werden, vielmehr finden wir nach genauer Prü
fung, daß die unter dem Erzstift gehörige und dem Könige unmittelbar 
unterworfene Stande sich diese Schutzwehr mit eben dem Rechte zu
eignen ; wo blieb aber da der Lutherische Herzog ? 

Wir werden bald sehen, daß die eigentliche-Erklarung sowohl 
dieses als des 4tcn Articuls, in der Geschichte selbst anzutreffen sey, und 
daß bereits Ao. 1522, so bald sich nur die Evangelische Religion in 
Liesland auszubreiten anfieng, sowohl der Adel als die Städte ihre da-
malige Catholische Obrigkeit nicht eher huldigen wollen, als bis sie 
ihnen die Erhaltung der Evangel. Religion eydlich zugesagt hatten ; 
daher waren sie gewohnt, unter einer deutschen Obrigkeit, sich cau-
tionem Religionis geben zu lassen, unb babey geruhig bie Früchte 
d i e s e r  Z u s a g e  z u  g e n i e ß e n ;  b i e  L i e f l ä n b i s c h e  G e s c h i c h t e  v o n  1 5 2 2 ;  
beweisen dieses und sagen: 

„ Jeder Meister von Liefland muste vor der Huldigung' die' 
„ Lehre des heil. Evangelii zu schützen versprechen. 

Ferner heißt es: 
„ 152 3 von dem alten Erzbisch os Caspar Linde, man hätte' 
„ ihm so lange zugesetzt, bis et den Bischof Johann von 
„ £>oerpt zu seinen Coadjutor genommen, wogegen doch 
„ bie Stabt Riga eingewanbt, baserne ber neue Stuhlfol-
„ ger nicht angelobte, bie Lehre bes reinen Evangelii zu 
„ beschützen, so wäre sie nie gesonnen, ihn für ihren Erzbi? 
„ schof zu erkennen unb anzunehmen» 

F 3 ÄO j 
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Ao. 1524 hätte der Bischof ^von Oeses Johann Kiewel fem 
Land mit den herrlichsten FreyheitSbricftn begnadigt, darin er verfi; 
chert: Daß das gnadenreiche Wort Gottes und des heiligen Evan
gelii, nach Inhalt des alten uyd neuen Testaments gelehrt werden 
sollte ic, 

Ao. 1525» Nachdem Plettenberg, in Wenden angekommen, 
-hatte die Stadr Riga ihre Abgeordnete dahin gesandt, mit'Erfuchen :,e. 
Dagegen hätte Plettenberg, in den bündigsten Ausdrucken versichert, 
Hie (Stab* bey der Lehre alten und neuen Testaments zy schuhen. ' 

Ao. 1530 wurde der berühmte Lemfelfche Vertrag anftzerichlet, 
in welchen; der neuerwählte Erzbifchof sich folgendergestalt erklart; 

„ Wir von Gottes Gnaden Wilhelm, conftvmirter und 6e; 
„ lehntet Erzbifchof JC/K. Nachdem sich mrs entstandener 
„ Neuerung der Lehre und Ceremonien unserer Christlichen 

-. v /z Religion, eine Aenderung sowohl in Liefiayd als ausser; 
„ halb, furnemlich aber im heiligen Römischen Reiche deut; 
„ scher Nation zugetragen ; derowegen sich ein ehrbarer 
„ Rath und Gemeine Unserer Stadt Riga, Unsere liebe 
„ Getreuen beschwert zc. 
„ Daher .$ beg»mden, vertrösten, geredeu und gelo;. 
„ ben auch Wir, in Kraft gegenwärtigen Unsers versiegele 
„ ten Briefes, sie frey und ungehindert, und ungekränkt zu 
„ lassen: 

1) Bey dem heiligen reinen und allein feeligmachenden Worte 
Gottes und heiligen Evaygelio, dasselbe frey, recht, rem 
und klar zu verkundigen und anzuhören ; ; ? • nach 
Inhalt und Vermögen der heil, biblischen Schrift alten 
und neuen Testaments, darzu auch bey demjenigen, was in 
Kraft de^.'ibigen göttlichen Worts weiter vertheidigt wer
den möge, das zur Ehre Gottes und Nothdurft der Seelen 
Seeligkeit seyn mag, und man mit beständiger, heiliger, 
reiner, göttlicher'Schrift wahr machen und vertheidigen 
kan und mag, ingleichen bey allen Kirchen und Gotteshäu-
fern, mit ihrem Zubehör, und was fousten unter den Reli
gionsfachen begriffen und vertheidigt werden kan» 
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Da finden Wir Cautionem Religionis und Administrationen! 
totius rei Eccieliasticse unter einem Catholischen Bischöfe l 

Ao. 1532 finden wiv die Verbindung einiger von'Adel aus 
Curland, davin sie den hochwürdigsten Fürsten und Herrn Wolther 
von Plettenbergs rühmen-, daß er das reine Wort Gottes ungehindert 
zu predigen- verstattet» 

Ao. 1533 verbindet sich der Hcermeister Plettenberg mit benr 
Rath und der Bürgerschaft in Riga, wegen der ungehinderten Aus? 
breitung des heiligen PvedigdAmtS» 

Ao. 1555 unterzeichnet Hermann von Bruggeney nebst dem 
Land-Marschall Heinrich von Galen und dem Goldmgschen Comthur 
Ernst von Manninghusen, den HuldigungS-Brief an die Stadt Riga, 
die Lehre des Evangelii und alle bürgerliche Freyheiten nachdrücklich 
zu schützen. 

Ao. 15 39 starb der Erzbifchof Thomas auf feinem Schlosse zw' 
Kotenhansen. Die Rigischen drungen sogleich auf die Besetzung des 
Hafens, welches ihnen vom Ordensmeister zugestanden ward, sie ver-
sagten indessen tzem neuen Erzbifchof Wilhelm die Huldigung, und 
Wiedererstattung der Domgüter, bis ihnen hinlängliche Sicherheit' 
wegen der Religion ausgestellt würde» 

Ao. 1546 fand der Ordensmeister Bruggeney) bey den schwes 
ren RegimentckSorgen und feiner Schwachheit für rathsam, einen 
Coadjutor anzunehmen, zu welchem Amte denn Johann von der Recke 
erkohren ward, und dieser neue Coadjutor gab 

Ao. 1547 am Freykage nach Pauli Bekehrung, die schriftliche' 
Versicherung: die Stadt bey dem allein seelig machenden Worte' 
Gottes und dem Evangelio, nebst den Ceremonien ihres Christlichen' 
Gottesdienstes und allen Privilegien zu schützen. 

Der Erzbifchof stellet* schon am Freytage nach Mariä Reini
gung eine gleiche Versicherung, von sich, darin et alltS wie der Heer-

meijtiw 



48 «0Z *** §€• 

Meister zu halten angelobet, auch bie jetzige reine Religion ber Stadt 
mit seinem größern Insiegel bestätigt. 

Diese angeführten Beweise werben dasjenige zur Gnüge wahr 
machen, was wir bereits oben angeführt, daß iiemlich sowohl die Erz? 
bischöfe, Bischöfe, als Heermeister, vor der Huldigung, die Lehre des 
Evangelii zu beschützen versprechen müssen. 

Dieses waren die Stande in Lieflanb so gewohnt, daß sie sich 
bey einer jeden neuen Obrigkeit Cautionem Religionis reichen ließen; 
sie waren zufrieden, wenn nur Magistratus Natione & iingua Gsrnia-
nlea war, und die Religion zu beschützen und zn erhalten versprechen 
hatte. Daher kam es, daß sie mit der Würde der Obrigkeit, die 
Erhaltung der Religion und bie deutsche Nation verbanden, nicht aber 
mit der Nation, das Bekenntniß der Religion verknüpften.. 

Der VI. Art. der Snbjections-Pacten macht erneu wesentlichen 
Unterschied, unter dem eigentlichen Gebiethe des Königs, des Erz:.« 
bifchofs und Heermeisters. Dieser Artic. befrist das ganze Lieflanb 
und alle desselben Herrschaften, Einsaßen unb Unterthanen ; wie kau 
denn dieser Magistratus Germaniens nur für Curlanb allein erklärt 
werden? 

/ 

Man rechne nicht HieHer, daß Gotthard Kettler Königl. Gene-
ral-Statthalter, und unter diesem Character die Obrigkeit des ganzen 
Lieflandes gewesen. 

- Diese Statthalterschaft war nur von kurzer Dauer, beim 1566 
würbe schon aus eigenes Verlangen ber Lieflander, die, wie es (Bato? 
mon He Mi ig bezeuget-, mit Gotthard Kettler nicht zufrieden waren, 
Cholkiewicz als General-Administrator dahin gesandt. 

Der Ausdruck Magistratus Germaniens, ist hier von einem wei; 
teru Umfang, er geht auf alle Zeiten, und betriff das ganze Liefland, 
und dieser 4te Articul, der die deutsche Obrigkeit anzeigt, muß keines? 
wegeS mit dem ersten Articul, der die Erhgj^ung der Religion bestimt, 
confundirt, oder in eins gezogen werben. 

Wie 
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Wir evtv eisen dieses aus'den Pa£tis 
1) Siibiectionis, auS der 
2) Proviiione Ducali, 
3) Aus der Vollmacht zur Subjection, 
4) Atlß der Cautlone Radziwiliana, 
5) 2luö den alten Vertragen, Zusagen und Versicherungen-der alten' 

«Erzbischöfe und Heermeister die alle Catholischer Religion 
waren, wie wir oben angeführt. 

6) Aus bor zu Grodno Ao. 1566 den 24. Deeemb. errichteten Erb-
vereimgung zwischen Licfland und'litthauen. 

Die SubjectionS-Paeten 'beweisen in ihrem ganzen Zusammen; 
'hang,.klar und deutlich, daß darin von ganz Liefland überhaupt, -von 
bzm Erz bischoft, dem Heermeister, der Ritterschaft -und den 'Standen 
die Rede sey. Man spricht nn selbigen keinesweges von den Unter-
rhanen einer deutschen Etherischen, sondern von den deutschen Rechten 
und einer 'deutschen Obrigkeit, •unter :5er immediaten Regierung des 
Köuigs, dös Erzdischofs und.des Heermeisters. Die Pacta (ubjectionis 
Hüffen von keinem Herzoge von Curland ; die Herzogliche Würde 
wurde von dem -Heermeister Gotthard nur insgeheim umtiöge der be
kannten Provision bearbeitet. 

Der Herzog Gotthard beweiset selbst, daß es mit selbiger ganz 
'geheim zugegangen, wenn er in der Ao. 1560 den 12. Sept. ausge
stellten Cantion die Versicherung giebt: Er wolle der 'Landschaft 
glaubiuürdige Tnmtiimt .aus seiner Provision vertraulichst ntitthti; 
tau 

War nun aber in dem Unterwerftmgs-Tractat von keinem Her-
zöge von Curland die Rede, wie konnte selbiger eben diesen Provinzen 
die "Gewähr einer Lutherischen Regierung leisten? Da sich auch ferner 
gedachter 4te Artic. Pact. Sub',ect. nicht aufOotthard referirte, wie 
tan .er in d^r Folge, auf dessen Nachfolger im Lehn appkiciret werden ? 

Gewiß ! wer aus diesen angefahrten Worten der Subjections-
Parten Art. IV.. Non foluin Magiftratum German. , Ted & jura 
Germanonim propria atque contiteta, einen Lutherischen Herzvg in 

<5) Cur? 
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Curland erweisen wollte, der müjlc wahrlich fruchtbarer an Witz, als 
reif an der Beurtheilung seyn. 

Die Provisio Ducalis braucht fast eben die Ordnung, als wie sie 
in denSubjectionS-Pacten angetroffen wird, und setzt gleich zu Anfange 
im 2 ten A'nicul: 

Dedimus praeterea fidem , sicut 8c praefentibus literis 
fancte damus, recipimus atque proniittimus, Nos tarn 
Principi ipli , quam Civitatibus aliisque fubditis suis 
cujuscunque Ordinis vel ftatus fuerint liberum ufum 
Religionis, cultusque divini, Sc receptorum rituum fe-
cundum August an am Confessionem in suis Ecclesiis , 
totiusqüe rei Ecclefiaftica? integram adminiftrationem, 
sicut eam hactenus habtiefimt libere permisimus, nec m 
ea ullam mim-.tionem fa£turos, neque ut ab aliis fiat, 
"permilfuros &.C-

Dieser angeführte §. der Provilionis Ducalis bestätigt die freye 
ungehinderte Ausübung und die ganz vollkommene Administration 
und Verwaltung der Augfpurgischen Confeßion, sowohl in den Fürstl. 
als adelichen Kirchen, sie ist sowohl dem Fürsten, als dem Adel und 
-den Stedten verliehen und zugesagt worden, imb fem daher unmöglich 
von dem Fürsten allem verstanden und auf ihn app'ü'civt werben ; das 
von Gotthard Kettler an die Landschaft ausgestellte Rtversal, gegeben 
zu Riga den 7. Martii 1562, dessen Caulion zu Hofzumberge den 
12, Septemb. 1567, und das Privilegium d. d. Mietau den 2s. 
Innii 1570, beweisen dieses ganz eigentlich ; sie berufen sich inSge-
samt auf die bereits errichtete SubjeclionZ-P<?cten, als das einzige 
Fundament der Staatsverfassung. HerzoZ Gotthard versichert der 
Landschaft ein glaubwürdiges Tranfumt seiner Provision vertraulichst 
mitzutheilen, folglich war sie noch unbekannt, und fonnic nicht als die 
Stühe Ler Religion^Sicherheit in seiner Person angesehen werden, 
und in seinem Privilegio erklärt er diesen Punct seiner Provision mir 
eigentlichen Wc-nen, daß die freye Ausübung der Augsxurgifthen (Eon-
feßion auf keine Weife von ihm gehindert oder beeinträchtigt werden 
sollte, und ist in eben der Art abgefaßt, als zu Anfang der Reforma
tion, die Erzbischofe und Heermeister Cathoiischcr ReiiZion bey Ein-

nehmuug 
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nehmung der Huldigung von ihren Landständen und Unterthanen, die 
Cautiones ertheilten, ohne daß sie die Absicht hatten, ihren Untertha-
nen eine Lutherische Regierung dadurch festzusetzen. 

Wir finden diese Caution Herzogs Gotthardi folgendergestalt 
abgefaßt: 

Erstlich und vornemlich sollen und wollen Wir und alle Un
sere Erbeu ihnen freylassen, den steten und unveränderlichen 
Gebrauch Unserer erkannten und bis daher bekannten wah-
ren Religion, Gottesdienst und angenommener Ceremo-
nie«, Inhalts der Augfpurgischen Confeßion, in allen und 
jeden ihren Kirchen und was zu denselben gehörig, in web 
chen Wir feine Aenderung vornehmen, noch daß es von 
jemanden geschähe mit Unserm Willen und Nachgeben ge-
statten, vielweniger sie dazu zwingen oder anhalten, sondern 
nebst ihnen mit höchstem Fleiß darob sehen und befördern 
wollen ic. 

Ist diese Caution nick)t derjenigen völlig gleich, die in der Pro/ 
Vision enthalten, darin der König sagt: 

Nec in ea ullam mutatioiiem facturos, neque ut ab aliis 
fiat permiiTyros > 

Daß der König sie darin auf keine Weife stöhren und den von 
ihnen angenommenen Gottesdienst, Gebrauchen und Ceremonien be
einträchtigen, noch daß es durch andere geschähe, verstatten wolle; 
das war die Stütze und der wahre Grund worauf sie liberum exer-
citium R.eligionis, adminillrationemque totius Rei eccleliasticae, 
gründeten. 

Vor der Subjection, als die höchste Landes-Obrigkeit der Erz-
bifchos und der Heermeister waren, ertheilten die sc, ohngead)let sie 
sich noch zur Ca.tholischen Religion bekannten/den Standen die völlige 
Freyheit ihrer Religion, und daß Jus circa Sacra. So bald aber die 
Liefiandische höä)ste Landes-Obrigkeit, Unterthanen des Königs wur-
den, welchem sie das Dominium directum 8c siipremum völlig Über
gaben, so war ja uid)tS natürlicher, als daß die Sicherheit der frey tu 

G 2 Aus-
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Ausübung der Religion Augfpurgische? Confeßion, von dem Könige, 
als dem allerhöchsten Uberherrn selbst stipuli-rt werden muste. 

Unsere Vorfahren, die ihre Liebe zur Freyheit sowohl in Ecck-
siasticis. stlö Polit-icis sehr hoch tneben, und werth schätzten, wollten 
gleichwohl keinesweges, daß mit der freyen Ausübung der Religion 
ihre Gewissens-Freyheit eingeschränkt würde. Sie liebten ihre Reli
gion über alles, sie wollten aber daß derselben Bekenntniß ein Werk 
des Herzens, ein Trieb des freyen Willens und des Gewissens; nicht 
aber die Würknng eines Fundamentalgesetzes seyn und bleiben sollte. 

Der Fürst und Edelmann derErzbischof, D.omherr und Prälat, 
behielten ein gleiches Recht; und wir finden nicht die geringste Spur, 
daß solche eingeschränkt worden. 

Gotthard Kettler versichert den Standen die allervollkommenste 
Religions.Freyheir, ohne dabey die Gewissen zu beherrschen, und ohne 
zu sttpuliren,. daß er selbst Lutherisch' bleiben wollte, und müste, wie 
solches vox ihm der E.rzbischof Wilhelm, und die Hecrmeister Galen, 
Plettenberg, Bruggeney und Furstenberg gethan.. 

Der Herzog Ferdinand fagt in.seiner Cäution von 1698 den 5. 
Junii eben dasselbe: „ So geloben, und versprechen Wir ihnen, bey 
„Fürstlichen Würden und Worten, daß.Wir sowohl E.W.Ritter-
„ und Landschaft insgesamt und-besonders, als auch einen: jeden, 
„ wes Standes und Eondition er sey, bey der wahren und unverün-
,, derlichen?tugspurg:sche'.! Conftßion, ihren alten und neu erlangten 
„ Privilegien conserviren,, und dawider, keinedweges handeln lassen 
„wollen.. 

Gesetzt Ferdinand hatte sich selbst'zurRömisch^Cacholischen Res 
ligion bekennen wollen : würde ihm dies wohl an der Herzoglichen 
Regierung gehindert haben ? Keinesweges. Die Sicherheit unserer 
Religions-Freyheit liegt nicht in dem Bekenntniß des.Herzogs Ferdü 
nand, sondern in den Pa&is fübieäionis, deren Mth orttat ewig seyn 
soll; in selbigen aber wird nicht gejagt: der Herzog von Cur land 
sollte und müste Lutherischer Religisn seyn, sondern galtz Liestaud und 

Cur-
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Curland sollten und müsien'ungehindert' und unverletzt bey ihrer Reli
gion Augspurgischer Conftßion gelasien, und wider jedermanniglich 
dabey geschützt werden». Diese Versicherung ist van dem allerhöchstem 
Ober- und Lehnsherrn gegeben, und eydlich gefestigt worden; , wie will, 
wie fan; .wie darf der Lehnsträger dieser Zusage, die er selbst beschwören 
muß, zuwider handle»! 

Die Pflicht deö-LehnStragerS erfordert-die allergenaueste Beob
achtung, der Subjections^Paclen,. diese stipulixeu allen Standen in 
Lieffand und Curlaud das ungehind'er:e-Bekenntniß der protestantischen 
Religion Augspurgischer Confeß.ion; sie nöthigen und verlangen aber 
keineswegs, daß der Herzog in Curland eben dieser und keiner andern 
Religion zugethan seyn möge. Es ist wahr,' Gotthard Kettler war 
tempore Subjectionis deutscher Herkunft - und bekannte sich zur^Luthe-
rischen Religion; wann" aber sein damaliges GlaubenS-Bekenntniß1 

einzig und allein, auf alle feine Nachfolger am Lehn ' ein Gefetz machen 
sollte, so wäre diese.Holge ebensouugereintt/als wenn man schließen 
wollte.: Gotthard Kettler, erster Herzog in Curland, war aus West-
phalen gebürtig, folglich müssen > alle Herzoge von Curland von daher' 
abstammen.. 

Itlib IVCtUV die'Provifio Ducalis sttgt:' Praet'erea rccepimus»« 
prout praefentibus rccipimus, fubditos Provincige iliius, penes 
AI dg iß ratum" fuu m Gevmanicum* reUcturos esse;; fo erklärt 
das folgende diesen Mägistratum mit klaren Worten, und zeigt/ daß 
nicht Gotthard Kettler darunter zu verstehen sey,proinde Officia 
Praefecturas , Prsesidiatus, Jfidicatus, Burggrabiatus &' id genus, 
aron aiiis , quam Niltionis lingua-GertnAniCrf,, hominibus 
8cc.. colLefturos efle -- -- - -- *-
Ist es nicht klar, daß diese Stelle von den ̂ Obrigkeiten des tans 
des, den Rathen, Ober; Haupt- und Hauptmännern, und'allen "übrigen -
Officianten, von ihrem Herkommen- deutscher Nation, nicht aber von-
ihrer Religion und dem Lehnefürsten die Rede sey? -

DtC-Cautio Radziwiliana, auf die sich sowohl die Subjections^; 

Facten xUs die Vollmacht der Liestandischen Stände-berufen, bekräftigt -
dLcscs^lelchsalls.iipdeuWorten:' 

© $; 1 Qiiod l • 
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Qtiod Sacra Regia Majeftas - - - - >. 
^ circa illorum Reiigicnem Evangelicam Confesfionis 

Augustanae cönfervabit, ritus Ecciesialticos;, haEtenus 
jntroduäos 8c fervatos, non mutabit, nec lmitari pa-

- tietur, sed potius ma-nuteiiebk. - - < 

Die Vollmacht der Lieflänbischen Stände, welcher obige Versi-
.cherung zum Fundament gelegt worden, drückt sich folgendergestalt 
MS: " " % 

Propofitionibus, quas Sx. Regi^ aMtis. Nuntius Illustris-
fimus 8c Magnificus Princeps ac Dominus Dominus 
Nicolaus Radziwif in Olyka 8c Niefzwicz, nomine Re-
giae Mtis. nobiscum communicavlt, probe examinatis. 
Nos , una cum llluftrisfimo Dno. Noftro ac Principe 
Clementissimo 8c omnibus Ordinibus, Statibus Sc Civita-
tibus v- - - praevia matura^'deliberatione 8c 

• communi omnium confenfu, Consilium Provincise Regi 
tradendae, Regnoque confociandae cepimus. 
Denique Regem de confirmatione eorumque Regis 

' • Nuntius Illultrissimus See. - nomine Regia; 
Mtis. promisit, nempe liberi exercitii Religionis ad 
amussim Augustanae Confesfionis adornatis, soerarum Ce-

. remoniarum ad cultum divinum pertinentium 8c Regi-
minis Ecclesiaftici compellent , Regemque humilli.me, 
sollicitent , ut Ecciesiis fufficienti reditu csrentibus ne-

< cetfäria, fecundo confirmationem Dignitatum , Privile-
giorum, Immunitatum, Legum Judiciorum, 8c Jurium 
Germanorum confuetorum , fub perpetuo Dominio , 
Nß. ex Natione Lingua Germanica femper 
constituendo, in pofterum sine interruptione continijan-
dorum largiri, 8c tertio permittere velit 8cc. 

Die SubjectionSlPatttn enthalten dieses alles fast mit den nenu 
lichen Worten, sie verbinden die freye Ausübung der Religion Aug
spurgischer Confeßion mit dem völligen Rechte circa Sacra, ober ber 
Abministration totius Rei Ecclesiaiticae, unb mit bem Unterhalt ber 
Kirchen und Schulen : Allem zu gleicher Zeit verbinden sie ^ Erhal
tung der bisherigen deutschen Rechte, Freyheiten unb Gewohnheiten, 
- - . mit 

i  .  
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mit der Regierung einer deutschen Obrigkeit, und erklären (ich; ganz 
' deutlich, daß jene ohne diese, gar nicht erhalten bleiben könnten. 

In dieser Absicht wird festgesetzt, daß alle Aemter, Würden unö 
Dignitatm nur em Einheimische confmvt werden sollen. Ferner, 
daß in Riga, als der Hauptstadt von ganz Liefland, ein besonderes Ges 
richte von lauter Einheimische constituirt werde, von welchem die Aps 
pellationeS imme diäte an den König gehen sollten. Dieses benefi-
cium der Appellation sollten sowohl diejenige, welche dem Erzbißthum, 
als welche dem Könige und dem Heermeister unterworfen wärm, zu 
genießen haben. 

Wird es UNS wohk schwer fallen,denjenigen Magistratnm Ger-
manicum zu bestimmen, von welchem hier die Rede ist, und siehet man 
nicht, daß die natürlichste und deutlichste Erklärung- des IV. Articulö 
in dem V. und VI. vollständig angetroffen werde, die wir bereits oben 
angeführt ? Wem aber dieses noch nichrGnüge thäte, dem legen wie 
das Konigl. Diploma vom 26. Decemb. 1566 vor, darin ohne alle 
Umstände gesagt wird, daß die deutsche Obrigkeit niemand anders als 
die Officianten und Dignitarii des Landes wären; diese Stelle hebt' 
alle Schwierigkeiten auf einmal, denn diese Urkunde sagt uns: • 

„ Cumque Incolae Livoniae fere omnts sunt origine Ger-
„ mmi, iingüaä, Mo .um,' M a giftra t us ac Legum patriae* 
,, ;ffueti, unde judicia, Öfficia Civitatum, Arcium, Re-
,, gimina nullis melius quam Indigenis aequitati im-

0, primis confulendo , sibi, & pofteris caverit ut porro 
Magiftratus Indigena 8c Germanus in Livonia habea-

,, tur 3c retineatur, eaque Provincia in quafuor Districtus 
„ nempe Rigenfem, Traydenf^m, Vendenfeili, ac Duna-
„ b urgentem, partiatur, quqrum cuivis praeeipuus all-
,, quis authoritate , ufii 8c peritia rerum praeditus s  ex 
„indigenis fenator praeficiatur , 8c ut in singulis hifee 
,, diltrictibus tres Judices Terreftres, ad haec duo de 
,> Nobilitate Alle (Tor es , 8c Notarius , tarn in civilibus» 

quam in criminalibus caufis 8c negotii^- cOgnofcant, 
„jus die ant 8c Juftitiam adminiftrent, fecundum Lcges 
,1, patrias 8c conluetudines rationabiles ibidem ufu re-
,) ceptas" • 
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Diese Stelle-enthält die vichtigsteArklärunz des 4ten Actic. der 
^Subjections Pacten, und z<igt uns die Bewegungsgründe an, warum 
die Stände eine deutsche Obrigkeit verlangten. Hie setzen die Ursache 
keineewegeö in die,Sicherheit und das freye Bekenntniß der Religion 
Augspurgischer Confeßion, .sondern in die Herklmfr und Abstammung 
der Liefländtschen Stände, die als Zebohrne Deutsche, derselben Spra; 
che, Sitten, Gebräuchen, Obrigkeiten .und Gesetzen bereits gewohnt 

-Mären» 

'Wir glauben unsern Beweis mit möglicher Vollständigkeit ge* 
führt zu haben, und daß weder nach den Subjectious>-Pacten, nach 
den erhaltenen ,Cautionibus Religionis, noch allen und jeden Urkun
den die nur vorhanden und zu produciren möglich sind, unter der deut? 
scheu Obrigkeit ein Herzog Lutherischer Religion verstanden werden 
könne und müsse, und esast grundfalsch, irrig und den Grundgesetzen 
.des Landes offenbar zuwider, wenn man behaupten.und vorgeben will, 
daß -die Religions-Confeßion Sr./Königl. Hoheit des Herzogs Carl, 
nach den Subjections-Pacten eine Hinderniß .in der Regierung d« 
Herzogtümer Curland seyn könnte: dieses hieße dem Sinn des 
Gesetzes Gewalt aythun, und eine Lehre predigen, an die unsere Vor; 
ahren weder gedacht noch denken wollen, wie solches die Vollmacht der 
Stände sowohl, als die in fundamento derselben errichtete Tractaten 
augenscheinlich beweisen, und wir keimen auch keine Ursache finden, 
warum man hätte Bedenken tragen sollen, den Lutherischen Herzog mit 
klaren nnd eigentlichen Worten auszudrucken, da doch.alle Acten dieser 
Subjection, ohne Rückhalt, mit möglichster Deutlichkeit abgefaßt 
worden» 

Daß rechtschaffene und gesetzmäßige Betragen des Landes-Dele-
girten ist also, was diesen Punct twist, von den Fundamental-GejeHen 
selbst gerechtfertigt worden, und ,eß wird selbigem nicht schwer fallen 
diesen Beweis dergestalt fortzusetzen, daß er augenscheinlich darthnn 
wird, daß, dafern gedachter Landes-Delegirter anders, als er würklich 
gethan, sich benommen, er offenbar wider die Gesetze und sein Va
terland, als ein Treuloser, agirt hätte» 

Es 
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Eö ist ein bekanntes und in allen Landern, Reichen und Staaten 
angenommenes Axioma : Salus publica fiiprema lex esto ; allf Voll? 

.machten und Instructionen müssen solches zum Grunde legen, und ein" 
jedeö Mandatum, öaö davon abgieng?, wäre als ein Mandatum turpe 

.schlechterdings anzuschen. . 
Das 18 jährige Rußische Sequestre, die immer fvrtdaurende 

'Rußssche Einquartirungen, die mit dem Thon der Oberherrschaft abge
faßte RvertissementS, der Rußischen MinistreS und Generale; die 
Lieferungen, Fuhren, Psstirungsn, und immerwährende Bedrü? 
et'an gen, die den Egypüschcn Plagen gleichkamen ; der immer fort-
daurende innerliche Zwist und die Uneinigkeit unter dem Adel, der 
einzig tiud allein von den Rußischen Coutracten der Fürstl. wirrenden 
herrührte; die unerhörte Last der ErbeingesePnen, die ohne die ge? 
.ringst? Vortheile gehabt zu haben, ihre Güter ruinirt, ihr Vermögen 
.erschöpft, die Abgaben gchäuft, ihr Einkommen gemindert, den Han
del bedrückt, ihre Freyheit gekränkt, und die Landesgesetze ohne Kraft 
tmd Wartung sahen; alle diese Umstände waren gewiß von der Art, 
mit Ernst und Nachdruck an eine persönliche Fürstl. Regierung zu dew 
ken, die das Land aus dem Labyrinth reisten, des harten Joche entledu 
gen und glücklich machen könnte. 

Eine Regierung von der das Land Ansehen und Ehre hatte, 
'nachdem es durch dieAewalt und illegaliter erhaltene Regierung Buh-
renS, und durch die über ihn verhängte Urtheile und S:raftn so tief 
herunter gebracht worden. 

Das Gewissen ist mehrentheils ein unbetrüglicher Richter, der 
Zwar Himers Licht geführt, hintergangen und geblendet, selten aber 
ganz und gar erstickt werden kan. 

Wir berufen uns daher auf das innerliche Zeugniß derjenigen, 
die aufrichtig um den Schaden Josephs bekümmert gewesen, und das 
wahre Wohl ihres Vaterlandes zu Herzen genommen, ob sie nicht den 
Herzog, Se. Königl. Hoheit den Prinzen Carl als ihren Erretter, als 
ihren Schutzgott, ja als das einzige Mittel ihrer Erlösung angesehen, 
so bald Er nur die Grenzen von Curland betreten hatte. 

Diejenige die zurücke blieben, wurden wahrhaftig bloß durch 
die Betrachtung ihres Eigennutzes zurücke gehalten, und nur diese, die 
bey dem damaligen Sequestre, mit Vor-Contracten ju Arrenden ettt; 
weder schon versehen waren, oder sich nur damit schmeichelten, waren 

H dieje-
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diejenigen, denen die Religion die bequemsten Mittel barbiettn sollte, 
Hindernisse in den Weg zu legen. 

Dieser Eigennutz fand auch bey dieser Gelegenheit dirnliche In
strumenten seiner Absichten eS wurde folchemnach, wie oben gedacht, 
ein Projecr zur Instruction in die Kirchfpiele gesandt, welches von 
allen Kirchspielen verworfen, dagegen aber ein anderes, so den Gesetzen 
und Umständest der Ehre, der Freyheit und dem Nutzen des Vater/ 
landes gemäß war, gemeinschaftlich auf der Landbochenstube abge, 
faßt. 

Man brachte einige Dcputirte auf seine Seite, man producirte' 
aufö neue die schon verworfene Instruction, einige Deputirte erklarten 
sich für selbige, die andern, die wohl einsahen, daß man nur einen Prä? 
tci't zur Trennung suchte, gaben ihre Einwilligung dazu, nachdem sie 
ihrer Psticht Gnüge gethan, und ihre Erklärung, die wir schon ange-
merkt, ad Diarium gegeben hatten. Man kan gewiß sagen, daß bey' 
dem offenbarsten Spiel deö Eigennutzes, die Wahrheit, die Vorsichtig? 
feit, die männliche Klugheit sich in mehr als gewöhnlichem Glänze' 
zeigte, und die Unlauterkeit der Absichten sich, nur durch sich selbst, in-
Verwirrung brachte. 

Die Deputirte, denen die allgemeine Wohlsarch aufrichtig' ztr 
Herzen gieng,  d ie ihnen auf  Ehre und Gewissen ausgetragen war,  bet  
urtheilten diesen ganzen Vorgang mit einer ihnen wohl anständigen-
Schärfe des Geistes. 

Sie sagten: Es wäre wahr, daß es wider Gsfetz und Ordnung^ 
liefe, eine bereits öffentlich angenommene und gemeinschaftlich bear
beitete Acte zu unterdrucken, um eine andere an deren Stelle zn fetzen. 
Da man aber offenbar sahe, daß bloß der Arrende Geist, und andere 
dem gleich kommende Absichten ihr Spiel trieben, und eine Trennung 
inten bitten, bie bem Vaterlanbe allezeit gefahrlich wäre: So erfor-
derte es bie Klugheit und die Liebe für das Vaterland,, dieser Gefahr' 
auszuweichen. 

Man fanb auch um so viel weniger mit bieser Einwilligung 
einige Gefahr verknüpft, weil sich biefe ihnen obtrndirte Instruction 
nahmentlich auf die Pa&a fubje&ionis, und Cautiones Religionis b& 
riefen, unb den Delegaten darauf verweisen. Ob nun gleich aus 
diesenSnbjections-Paeten falscheAflerta der Jnftruct. zum Grunde 
gelegt waren; so litte es jetzo nicht die Zeit in Controversen zu treten; 

weder 
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mber das Afiertum, noch die?tutoreS derselben, die pro Authoritate 
dslit.i decidiren wollten, könnten sich hierin eines richterlichen Aus? 
fpruchs anmaßen ; sondern das Gesehe selbst, viva vox legis, welches 

pro basi & fiindamento war gelegt worden, müste 
tue Entscheidung übernehmen. Hier hätte ntan ja keinesweges auf 
eine eigenmächtige, falsche, erzwungene und willkürliche Erklärung 
derjenigen zu sehen, die das Gesetz, ohne es gelesen zuhaben, falsch und 
trug auegirt, um mit ihrer eigenen Unwissenheit die Leichtsinnigkeit 
anderer Leute zu hintergehen, sondern man jnttste das Gefetz selbst 

und wenn nach beu klaren Buchstaben des 
Vesehes von einen, Herzoge von Curöand nichts weiter verlangt würde: 
aw dajz er lingua & Natione Germanica wäre, tott eö sowohl di.e 
«ooamacht als die Subjections-Pacten expj-esfis verbis anzeigten, und 
cadey dis völlige Reügionsfreyheit nach der Augfpurgischeu Conftßion, 

s . ^cv Subjections-Pacten cavirte, so wäre es lächerlich 
1 ̂  ~r • 'u/jc^e SuPP0fita hintergehen zu wssen. Es wäre wahr, 
vatz sich dehnen obttu bitte Instruction auf die Religions Verar.de? 
ruug (ör. jvöiiigf. Hoheit des Herzogs Carl, bezöge; allein es wäre 
wohltu merken, daß mau dieser Forderung, die SubjectionS?Pacten 
zum Grunde geftht,-da diese aber kein Wort davon gesagt, so müste ja 
-das Uefeh die Instruction entscheiden, keinesweges aber könnte das 
.Fundamental,Gesetz durch die Instruction erklärt werden. Eben 
als wenn man jemanden eine Obligation oder einen Wechsel auf iooo 

niit der Vollmacht laut der in Händen habenden 
cmx ancu .200° einzufotdetll und in Empfang zu nehmen ; 
»wäre es nicht die äusserste Absurdität die Summe der Forderung 
.nach der Vollmacht, nicht aber nach der Schuldverschreibung zu 
verlangen, und tvtit'öe man nicht glauben, der B^vollmächigke, der 
ciire^e in der Vollntacht auf die Handschrift gewiesen wäre, sey UN? 
sinnig, daß et einer mit Hand und Siegel -versehenen richtigen Ob Ii? 
Qcttion, eine falsche und unrichtig ertheilte Vollmacht vorziehen, und 
von beut Oebitore statt i coo, 2000 Rthlt*. fordern wollte. Söcci? 
fiirt die Handschrift, oder>die aus selbige dirigitle Vollmacht.? 

Der Landeö-Delegitte fand sich fast in gleichen Umständen. Er 
traf in Warschau ein und sofort giengen die Conferenzen an ; der 
(Senat, das Ministerium, der PremierMinistre, untersuchten mit allem 
nur möglichen Fleiß nicht nur die producirte Haupt? und Additional? 

H 2 - Justtu? 
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Instructionen des Delegaten, sondern alle die, in gedachten Jnftru? 
ttionen zum Grunde gelegren Urkunden , Gesetze und Cautionen» 
Man gab dem Delegirten davon Nachricht. 

Wider die Wahrheit und Ueberzeugung lassen sich nm wenige 
«nd sehr kahle Einwendungen machen. Inzwischen that der Delegirte 
mehr als er thun sollte. Denn, ohngeachtet er das Gesetz vor sich 
hatte, ohngeachtet seine InstrnetioneS, wie gesagt, sich mtsbnifflich 
auf die.SubjectionS-Pacten bezogen, ohngeachtet diese kein Wort von-
demjenigen wüsten und anzeigten, was jene haben wollten, so gab er 
gleichwohl die gerichtlich beglaubten Copien beyder Instructionen in 
die Kanzeleyen des Reichs, nachdem solche denen Herren Kanzlern > 
von Pohlen und Litthauen p.rasentirt waren; und er erwartete um so 
viel geruhiger den Ausgang in dieser so interessanten Begebenheit, da. 
die Subjections-Pacten und Cautio Religionis die Neigung des Adels/ 
die Wunsche des ganzen Senats, und die so nöthige Sorgfalt für dat 
allgemeine Wohl rechtfertigten, unterstützten und bestätigten. 

Se. Majestät der König, welche ganz eigentlich unterrichtet tw 
ren, daß alle Ernennungen rmd Investituren der Lehnöträger von 1579, 
7)89, 16^9, 1670 JC. nur ex Senatus Confulto und nicht anders, 
geschehen und ertheilt worden, gaben dem Gutachten Ihres Senats 
und Ministern Gehör, und ertheilten Sr. Königl. Hoheit die Herzoge 
thümer zu Lehn ex SenatusConfilio. 

Dieser Fürst leistete den 9. Januar. 1759 den LehnS-Eyd in 
Person, und erhielt baS.Diploma Inveftiturze unter beyden Siegeln,, 
und die ganze Äelehnung wurde nach dem buchstäblichen Inhalt.der 
Constitution von 1756, juxta practicatum in simili modum voll; 
zogen^ 

Nim mögen die Maniftstanten erwegen, ob nicht der damalige 
LandeS'Delegirte als ein Treuloser und Verrärhcr seines Vaterlandes 
selbst wider die Addition. Jnstruct. davon die Rede ist, würde gehan? 
delt • haben, wenn er anders, als er würklich gethan, agirt hätte. 

Man ertheilte ihm eine Haupt; und Additional-Jnstructiön; 
b^yde gab er ab, und machte sie öffentlich bekannt, man gründete die 
Jnstruct. auf die Subjections-Pacten, Religions-Cäntionen und Ur-
künden, und wollte absolut keine andere als bloß diese zum Fundament 
und zur bafl der neuen Wahl und Belehnnngmachen ; er legte dem 
Könige, dem Ministerio, dem Senat, dem PremierMinistre, alle 
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diese Grund- und Cardin algefttze in ihrem völligen Umfange vor Am 
gen, und Se. Majestät nebst dem Senat ließen dieses ganze Wahl; 
und Belehnungs - Geschäfte durch diese von der Landschaft selbst' 
angeführten Gesetze bestimmen; und wir biethen denjenigen ̂ Trotz ! 
die uns nur ein jota der allergeringsten Irregularität bey diesem 
ganzen Geschäfte, von Ansang bis zu Ende anzeigen wollten und' 
könnten. 

Gewiß! die Unverschämtheit läßt sich nicht höhet treiben, als 
wenn man der Tugend selbst, Laster anzudichten, und die Redlichkeit zu 
verleumden sucht! Jedoch, der Lästerer schadet niemand mehr als sich' 
selbst ; die Verleumdungen, womit man die Rechtschaffenhett anfällt,, 
erhöhen ihren Glanz, machen ihren Werth nur sichtbarer, und beschau 
nun ihre Urheber. 

Es wäre gewiß zu viel verlangt,-wenn diejenige in einem Staat> 
die entweder vorsetzlich oder zufälliger Weise um ihr Gesicht gekom-
men, verlangen wollten, daß alle Einwohner des Staats einäugige 
oder blind seyn sollten, oder daß der MedicuS, dein sie sich anvertrau
ten, sich zuvor selbst des Gesichts, beraubte. Weder der König, noch 
der Senat, noch der würdige Grcßkanzler Malachowski, dessen Am 
denken im Seegen, und dessen Nachruhm unverletzt bleibet! noch der 
tandeS-Delegirte von Curland, der Hauptmann von Schöpping, sind 
daran Schuld, daß die Herren Subftribenten Fremdlinge in ihrem 
eigenen Staatsrechte, unerfahren in den Gesetzen, unverschämt'in ih; 
rai Verleumdungen, boßhaft in ihren Erfindungen, meineybig und 
treulos in ihrem Betragen sind« 

Sie verlangen die Subjection^Paeten sollen ihre Treulosigkeit 
rechtfertigen, und die Ueberläuftr in Schutz nehmen. Allein die Sub-
jectionS-Paeten sagen einstimmig : Fundamentiim justitiae est fides, 
id eit dictorurn conventorumque conftantia & v'eritas. Fraus enim 
adstringit, ncm disiolvit perjurium. 

Und warum beruft man sich aufdaS Zeugniß der Fundamental-
Gesetze in Sachen, da kömes vorhanden ? Und wie kan unser Irr-
thum und unsere Unwissenheit dem dritten zur Last fallen? War 
es die Schuld des Landes-Delegirten, daß einige Einsaßen des Law 
des zur Unterstützung ihres Eigennutzes die Gesetze falsch allegirten, 
fluch unvorsichtig genug waren zu verlangen , daß die Redlichkeit 
des Landes-Delegirten einen öffentlichen Betrug begehen, und die 

& 5 Wohl-
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Wohlfacth b?s ganzen Vaterlandes ihrem Prwat-Jntsresse aufopfere 
sollte? 

Wie! bet LanbeS-Dolegirte, sollte muthwillig Hand anlegen, 
bie 18jährige Ketten bes Vaterlandes zu verewigen, die Freyheit beS 
Abels in Fesseln zu schlagen, baS Unglück beS Landes zu häufen, die 
allgemeine Calamitäten zu befestigen, bie von Ungemach, Abgaben, 
unb unenblichen Drangsalen fast erschöpfte Erbeingesessene der Herzog? 
thümer Curlanb, bem Eigennutz einiger Arrenbatoren aufzuopfern, bie 
siib pocna infarniic & colli untersagte cointelligencc cum .extefis^ 
zu beförbern unb zu unterstützen, bas Vaterlanb zu verrathen, und 
dessen ehrwürbige Grunbverfassungen ntit der Souverainete zu ver; 
wechseln. 

Wie! man unterstehet sich die Tugenb anzufallen, und ganz 
Curlanb benkt noch mit Entsetzen an jene Note -von 1762, bie selbst 
ein Einzögling des Landes sich nicht gescheuet zum Nachtheil unserer 
Ehre, Freyheit unb Gesetze an einem fremben Hofe zu bearbeiten, 
im Lanbe auszustreuen, und das Lanb wider den König, die R^Spw 
blique unb den Lanbesherrn in Aufruhr unb Hochverrats zu setzen. 

Man entblßdet sich nicht wiber die gerechteste Hanbkungen eines 
der würdigsten Patrioten, Lästerungen auszuschütten, zu Her Zeit da 
man öffentlich mit fremben Höfen colludirt, seine eigene Mitbrüber 
unter bem Schein ber Einquartirung, Executionsmäßig aussaugt, die 
Funbamental-Gesetze mit fremben Waffen erstickt, unb bie Ehre, Ruhe 
und Freyheit des Vakerlanbes durch den schändlichsten Meineyb zu 
Grabe trägt! 

Vendidit hic auro patriam, dominumque potentem im,, 
pofuit. 

Die Unschuld bedarf nicht zur Behauptung ihres Ansehens ihr.e 
Zuflucht zu fremden Künsten zu nehmen, denn eine recht- und gefetz-
mäßige Handlung rechtfertigt sich selbst, und wir haben gesehen, wie 
vollkommen das Betragen des Landes-Delegirten von Schöpping 

Usch die.Fundamental-Oesetze, Pacta fubje&ionis und seine eigene 
ldditional - Insiruxtion erklärt , approbirt und gerechtfertigt wor; 

den» 

Wie, 
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Wiewohl wir solchergestalt hinlänglich erwiesen^ daß nach den 
SubjectionS-Pacten, den Fundameutal-Cesetzen und Reversalen bei* 
vorigen Herzoge keinesweges festgesetzt worden, daß ein Herzog von 
Curland, keiner andern, als der Augspurgischen Confeßion zugethan 
seyn müsse; so haben wir gleichwohl zum Ueberfluß, nur noch mit 
wenigen anmerken wollen, daß schon in den vorigen Zeiten, selbst der 
Adel' die Möglichkeit einer Catholischen immebütmt Landesherrschast 
gar wohl eingesehen, da wir in der Ao. 1691 eingegebenen Deduction 
§. 2. wegen Bestellung und Annehmung der Superintendenten und 
Praepofitorum' die merkwürdigen Worte finden: 

Kan gar leicht vom künftigen Succeiröre Sr. Hoch» 
fürstl. Durch!, im Fall Derselbe NB. fremder 
Religion zugethan wäre. 

Würbe man wohl diesen Fall als möglich1 und pra&icable angegeben 
Habens wenn derselbe den Fimbamentalgesetzen entgegen liefe? Heißt 
es nicht schon Ao. 1617 in der RegimentS-Formul? quocunque Ma
gistrat u fuccedcnte 8cc. dre Obrigkeit möchte'entweder Lutherischer 
ober Catholischer Religion seyn ', so sollen gleichwohl alle unb jede 
von ben Königen in Pohlen verliehene 

Jlira, Beneficia, Privilegia, Catitiones, und Confirmatio-
nes, quoad Exercitium Augustanae Confesfionis nec non 
A'dminiftrationis rei Ecclefiafticae in völliger Kraft und 
Authorität'erhalten bleibend 

Man sieher g«r wohl, daß man bey Abfassung dieses gemeinschaftlich 
errichteten Gesetzes, sowohl ben Passcmer-Tractat, als den barauf er
folgten Religionö-Frieben, zum Augenmerk gehabt.' 

Es ist memanben unbekannt, baß die Stände vonLieflanb sich 
durch die Subjections-Pacten von 1561 bie jura germanorum pro» 
prla öc confueta auf alle ewige Zeiten ausdrücklich vorbehalten, die-
senmach ist ja nichts billiger, als beiß bie Stänbe von Curlanb, auch an 
den, dem Römischen Reiche, unb allen dazu gehörigen Provinzen zum 
Besten, errichteten Religions-Frieden, Theil nehmen, ba sie benselben 
mit bearbeitet, unb aus selbigem dasjenige ersetzen, was ihren eigenen 
Constitutionen etwa abgienge. 

Schon 
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Schon 15 32 beriefen sich die Reverfales der lieftdnbifchen 
hohen ianbe&Dbrigfeit auf die in Deutschland festzustellende Religj, 
ons-Sicherheit. Der Passauische Vertrag wurde Ao. 1552 ben 2. 
Aug., ber OtetigionfrFriebe 1555 ben -35» Sepmnb. 6 Jahr vor ber 
Suöjecti.on geschlossen. Der ite §. dieses Friedens -setzet feste: 
Caesar 8c Iniperii, Ordines Catholici, nullum Imperii Statum ob 
profesiionem Augustanac confesfionis vi, facto, vel armis inv^dant, 
laedant, vel ab hac confessione, doctrina ceremoniis , ritibusquc 
Ecclefiaftici-s in ditionibus eorum ant jam introductis , ant intro-
ducendis., deficiant, iisque five imperando , five aliis modis ea 
propter graves fiant, fed in hac sua confesfione e'usque excrcitio 
bonis 8c juribus suis liberi 8c qwieti relinquantur. Wie beult 
obiger Religions-Friede und Reichs-Abschied, von George Sieberg 
von Vischlingen, Commenthur zu Riga, des Heermeisters Gesandter, 
unb Johann Bischof zu Curlanb, Administrator des Stifts Oese!, mit 
unterschrieben werben. 

Dem baraus folgenden Westphalischen Frieden, sind, was die 
Religion betrist, obiger Vertrag unb Religions-Friede znm Grunde 
gelegt: - - in omnibus suis capitulis , unanimi Imperatoris, 
Ele^torum , Principuni Sc Statuurn utriusque Religionis confenfii 
initis ac »conclufis , rata luhentur, fanchque 8c invioiabiiiter fer-
vettir, See. 

Daburch aber finb obige Vertrage, unsern Verfassungen und 
Rechten mit einverleibet worden. Was nun also, in Ansehung biese» 
Westphalischen Religious-Friebens, auf die Lander, Staaten, unb Furz 
stenthümer des H. Rom. Reichs statt fudet, bas finbet ohne Wiberrebe 
auch in Ansehung dieser Herzog th um er die richtigste Applicatiou. 
Wohey gleichwohl bie weiseste Vorsehung geschehe», daß bie Religi-
.ons-Conseßion des Landesherrn, ben Stänben, Unterthanen unb Ein
wohnern des Lanbeö niemals, prajubiciren, noch bie ihnen zustehende 
Administrationen! rei Ecclefiafticas beeinträchtigen, alteriren, und 
hindern soll. Dieser Articnl verdienet selbst nachgesehen zu werben, 
und ist folgenben Inhalts : Ut fi aliquis Princeps vel alius Terri-
torii Dominus, vel alicujus Ecclefiae Patronus pofthaec ad aiterius 
partis Hiera, tranfierit, aut Principatum ant ditionem, ubi aiterius 
partis facra, exercitio publico, de prselenti vigent, feu jure fucces-
fionis, feu vigore praefentis Tractatus pacis, aliove quocunque 

tituks 
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titttio na St u 3 fuerit, ant recupernrit, ipfi quidem, concionatores 
Aulicos fute Confesfionis citra fubditoruni onus aut prsejudicium, 
lscum atquc in "Refidenua fua habere liceat , at fas ei non fit, 
vel publicum Rcligionis Exercitium , Leges , aut Constitutione? 
ecclsiiaiiicas, hacterws ibi reeeptas immutare, vel templa, fcho-
las, hofpitalia , aut eo pertinentes reditus, penfiones, Itip-sndia, 
prioribus adimere, fiiorumque iacrorum hominibus appiieare^ vel 
juris territorialis, Epifcopalis, Patronatus nüove qiioamque prae-
textu, fubditis Miniltros aiterius Confesfionis obtriidere, ullumvc 
aliud impedimentum aut prEcjudicium direkte vel indirekte aiterius, 
fi'Cris asferre : Et ut huz conventio eo firmius obfervetur, llceac 
hoc mutationis cafu, ipfls communitaiibtis prnsfentare, vel quss 
prsei'-ntandi jus non habent, nominare, idoneos Schoiarum 8c Ec-
clciuirum Miniftros v-'i pubiico loci Confiftorio 8c Alinisterio , si 
CAiSvlem, cum prsefenUntibus 1 vel nominantibüs , Religionis, vel 
hoc deficientc, eo loco, oirim ipfsc communitates elegerint, exa-
minandos Öc ordinandos, atque a Principe vel Domino postea, sine 
reeufc.tione, confirmandos. 

Nachdem wir solchergestalt, die offenbar? falsche und verleum
derische Aif-rta, in jener gemissenlssen ?Nanifestation, die SubjectionS-' 
Packen, die Conduite des Deleginen, und das Wahlgeschäfte von 
1757 betreffend, angezeigt, und deren Ungrund erwiesen; so gehen 
wir in unsern Anmerkungen weiter fort, unb richten unsere Aufm eck? 
samkeil aufdie angegebene 

„ unwidersehliche Gewalt, und auf die Coiiferenz, da sie 
„ alles zu lhnn und einzugehen gezwungen worden, so nach; 
„ gehende von Sr. König!. Hoheit selbst revocirt worden, 
„und daß ferner atle -Dolo, metu, 8c violemia, iriber die 
„ woh! fnndmuentirte und nranifelhi jura eines tertii cri'iut; 
„ gev.e Verbindungen , Trcu'öacten, ConventioneS und 
„ Eydschwüre an sich selbst null und nichtig waren. 

Gewiß, es würde uns schwer fallen zu glauben, daß es möglich 
fty die ^nwahrh.'it so hoch zu treiben, wenn wir hier nicht die 
unglückseelige Beweise davon in Händen hätten. Dieses Gewebe 
von Lästerungen und Verleumdungen widerlegt sich von selbst, durch 
das Mit Hand unb Siegel bestärkte Zeugniß, der Urheber dieser 
^ianifestfition, welche in der den DeleMeu ertheilten Instruction 

I von 
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eott 175 8 den 19. Decembr. ohne die allergeringste Ueberrednng, 
Furcht, Zwang und Gewalt, mit der grösten Freiide sagten: Und 
da es ' 

2) „ Sr. Königl. Majestät gefallen, aus allerhöchster Huld 
vy und Gnade sowohl in Betrachtung des von Er. .Hoch-
z/ wohigeb. Ritter; und Landschaft öfters geschehene:; im; 
„ lerthänigen Ans.! .l)e:io, die.e Herzoatbumec ans den zwei.' 
„ felhaften Umständen allergnädlgst zu helfen, als' auch in 
„ Ansehung der von (£, Hochwohlged. Ritter; imb Landschaft 

geä-usserten besondern Attention Uäd ehrfurchwvoilen Neu 
„ gung, weiche sie für den Besten und fuvrvefTuchftett 
„ Prinzen CnrL SCcuiigl. Hohik haben, und empfinden, diese 
,A Herz-ogthü.uer Curland und Semg^llen, Sr. Köm gl. 
„ Hoheit'deni Durchl. Prii?zen Herzog Carl, ex Senatus 
„ Conlitio, durch ein Psavisional-Diploma, de dato War-
„ schau den 16»Novcmbi*. 1758 zu confmren,Allerhöchst! 
„ denenselben für die besondere Gnade und väterliche Vor? 
„sorge, nebst der ehrfurchtsvollen Versicherung unserer 
„ yollrommeusten Devotion, unverbrüchlichen Treue imd 
„ Gehorsam, den ailerunterthdnigsten-Dank in den lebhaf; 
„ testen Ausdrücken abzustatten :e. 

Obige Instruction hauen nebst dt» andern damaligen Depu-
Siste» auch unrerzeichnet: 

George Friedrich von Plettenberg, Bevollmächtigter von Diu 
na bürg und OberlauH, 

Otto Friedrich Schröders, Bevollmächtigter des Grenzhoffchen 
. Kirchspiels, 

Christoph Dietrich George von MedeM) als Bevollmächtigter 
des Grc^.zhofsch'en Kirchspiels, 

Friedrich Gotthard von Mirbach, als Bevollmächtigter der 
Durbschen und Hasenpohrschen Kirchspiele, 

Friedrich Wilhelm- von Heyking, als Bevollmächtigter der 
Kirchspiele Durben und Hascnpohf,. wie auch von einigen 
Brüdern aus dem Gramsdischen Kirchspiel, * 

Johann Ernst von der Bviitti?vu,,Bev0Ünidch 113ter deö Frauen^ 
burgsch.ei: Kirchspiels, 

Hiera-
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Hieronymus Sigismund von. Buttler, als BeMllmächtigter 
-des Frauenbur<gischen Kirchspiels, 

Wilhe!m Magnus Fun?, Bevollmächtigtet des Grobinschen 
/ / Klrchspiels, 

George Friedrich Firks, kraft habender Vollmacht von dem Gn 
voUmdchtigtM des Talssischen Kirchspiele, ^ 

Gotthard Heinrich von Witten, Nerft- und Ascheradscher Be
vollmächtigter, 

Carl Christoph Ehlerdk in Vollmacht des Goldingschen Bevvll-
ir.1chti.qtm Grothanß von Nabben, 

Heinrich Plettenberg, als Bevollmächtigter des Candauschen 
Kirchspiels. 

Alle diese Untevj'chviftm beweisen just das Gegentheil von der dolo, 
1112111 Sc violentia erzwungenen Acte. Da es aber das Ansehen hat, 
daß die mchvejlc« jener Subscribenten, keinen Begriff von dem an? 
gegebenen doio, m tu 8c violemin gehabt; so erfordert cd. die Billig-
sät, ihnen dasjenige verstandlich und begreiflich zu machen, was sie 
mit einer so unve^schaznlen Freymüthigkeit, wider besser Wissen unb 
Gewisien, wider ihr eigenes Eiagesiändaiß, Hand und Siegel, und 
wider das Zeugniß des ganzen Landes zu unterschreiben, sich die 
Schande gemacht. 

Wir finden hier eine völlige Nebereinstimmung der natürlichen, 
deutschen und römischen Rechte. 

, D: jure Natura^ negotium, per vim injustam, gestum, est 
nullum. 

De jure Germanica idern obtinet. J. P.J. Üb. 3. art. 41.. 
Di jure Romano idem observatum in negotiis bonae tidei, 

in quibus sola nnio' naturalis attenditur. 
Vermöge des angeführten sagen die Juristen, dolum mal um 

e tTi, omnem callidrtatem, faliaciam, machinationeln ad circum-
veniendum fatUndum, decipiendiim alterum, adhibitam. . 

Dahin gehören alle Machinationes, Intriguen und Cabale« 
die man angewendet, 

1) Die Kir spielö-Eiu saßen zu hintergehen, zu überreden, und 
theils durch Emit!-rios, theils durch Briefe und falsche Nachrichten 
dahin zu bringen, daß sie in die Conlpirationes wider den Kon ig, bcu 
Herzog, die Respublique und die Landesgefttze sich mit verwickeln lassen, 
t z e r n c r  '  I  »  2 )  
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2) Jene in den Kirchspielen durch allerley fffttye Uebevrebmv 
^en, Vorstellunzen, imb utunjUnMije Intriguen, hei-ulich bearbeitete 
Instructionen zu den Landtagen i;t Mietau, nach Wachau und Pe
tersburg, da m-an das Auschen, die Autherität und den Navaen der 
Landschaft schändlich gemißdranchet, das Land hintergingen, und in 
eine wahre Sclaverey, große Kosten u;vfc (icutricuticn gesetzt. 

9) Alle von Petersburg ans Ao. 1761 in die Kirchspiele Dur; 
ben, Tncknu^ Mietaa, auch TalSft», geschriebene Nachrichten und 
Aafroiegcluigen, wegen beu vom Hoch^seel. K-ayser Peter III. gefche; 
henen (Ernennung des Prinzen Georg? von Holstein zum Herzoge von 
Curland, und der im lande au$ß,estveit ? t e n Genuchfe, von den feind? 
seeligen Gesuuningen gegen Sc. Kon ig l. Hoheit, den Herzog Carl 
von Curland. 

Man wird hoffentlich nicht im Stande seyn, dieses abzuleugnen, 
da wir uns bloß aus Bescheidenheit enthalten, die Personen und Briese 
vorje/20 benennen. 

4) Die von dem Lieutenant Friedrich Wikhelm von Heyking, 
zum Umsturz und Nachtheil der adelichen Freyheiten, und der Ver
bindlichkeit ge^en den König und die Reopndlique Pohlen $e schmiedete 
pernieieuse Desseins, gegen das-Vaterland, davon seine Ao. 1761 in 
Petersburg bearbeitete Note, seine in demselben I.ihr in den Kirch; 
spielen, durch allerley Anlockungen, bearbeitete und nach Warschau 
und Petersburg gesandte Bittschriften vom.6. Oetobr. 1762, darin 
man Unterschriften von Weibern, Kindern, Unmündigen, und Freim 
den, zum Nachtheil derErb-Eingesessenen deö Landes angetroffen, darin 
er sich zum Nachtheil des ganzen Landes einer Vollmacht anmaßet, bie 
ihm noch kein einziges mal zugestanden worden, seine zur Unterdrückung 
der adelichen Freyheiten, Rechte, Gesehe, und Fundamental-Verfas-
sungen, wider die Rechte des Königs, der ReSpublique, des Herzogs, 
und des ganzen Vaterlandes unternommene Handlungen, die von ihm 
beförderte, bearbeitete, und mit fremden Waffen intvefcueirte Regie-
runt] eines öffentlichen Usurpateurs, Gewaltthäters und Spolianten, 
unter dem heuchlerischen Pratext der Religion und Erhaltung der Sub-
jectionö-Pacten, davou die committirte Spolia, Gewaltthätigkeiten, 
Excesse, Violenzien, und die durch einen so genannten landtägl. Schluß 
festgesetzte Remotion der Landes-Officicmteu, ungehort ohne Urtheil 
und Recht, das beste Zeugniß geben. 
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5) Die theils durch Drohungen, theils Versicherungen^ geblen-
dere und Hintergangene Einwohner ber Herzogtümer, ztimNachth^eil 
ihrer Religion, Ehre und Gewissen, Meitteydige imb Ueberläufer zu 
werden. 

6) Ferner all? bie in ben Gesehen sub pdena infatiiiae Sc colli, 
bey Ehre, Leib und Leben verbothene Cointeiii^ence mit fremben 
Mächten. 

Dieses Harttina in Ansehung desjenigen WOB de dolo gesagt 
werben, anzuführen sich schuldig gesehen. 

De metu üc vicxlentia sagen die Rechte: Vis est Majöris rei 
Impetus qui repelli non poteit. Metus vrero instaßtis vel futuri, 
vel prrefentis periculi causa, trepidatio; Metus jViftus est quando 
fei licet im mißet pcriculum fdutis , mortis, vel cruciatus cor
poris ut sunt carcevcs, Armata manus, 8c fi qii3fe sunt aha atro-
cioris facti Sc is dicitur proprie ] Metus cadens in' cbhstantem 
viruin. 

Dahin gehören 
1) Jene, auf dasarme Lanb Ao. 1733, 17:4 imb 17;5 von 

Ernst Johann Biroii gebrachte schwere Contributioncö, bie nvehr benn 
600000 Thlr. Alb. von den armen Einsaßen ber Herzogthümer 
erpresset unb als ein Mittel zur Vironschen Erhebung gebraucht 
würben. 

2) Jene schreckliche Entführung beS Wohlseel. Capitaine Foke 
nach Siberien, bfjfeu Asche noch jetzo von ber wiber ihn verübten 
Grausamkeit, unb ganz unerhörten Gewaltthätigkeit, wiber Biron 
um Rache schreyet. 

3) Die durch ein Regiment Kuraßiers unterstützte Bironische 
Wahl. 

4) Die schreckliche Procedur unb Entfuhrung nach Siberien 
deL Abvocaten Anbrä unb beeNotarii publici Grzywicki. 

5) Die heimliche Manigance wegen besseu Erhebung, davon 
die Arretirung bed vom seel. Marechal de Saxe geschickten Couriers, 
die öffentlich bezeigte Mobestie, heimlich aber mit allem nur möglichen 
Eifer bearbeitete Furfil. Würbe, bie allen benjenigen angedrohete De^ 
portation nach Siberien, bie ihm ihre Vota zur Herzogs Wurde versa
gen wurden, das beste Zeugniß ablegen. 

I 3 Da 
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Da uns ein ungenannter Autor so viole Briefe vo^gele^t, die 
alle beweisen sollen, daß man Biron das Herzogthum fast aufgedrmw 
gen, so sehen wir uns zur Rettung der Wahrheit genöthigt, gedachtem 
Autori, (dem es in Ansehung seiner C Annexion eben nichc s'l)wer fa':!c:i 
fallen kan, auch andere an Biroa aus Warschau geschrieo/«e Briefe 
nachzulesen) auf einen Brief zu verweisen, der von dem fcam.ui,\e'.j 
Rußischen Envoye und Plenipotent. Mtiüstre in W vfi)iu an Bia>ti 
den Tag na h dem Schluß des Reichstages J 736 geschlichen wurde, 
darin es heißt: Nunmehr würde er bald das unaussprechliche Glück 
haben, Sr. Hoch-Keichsgrafl. Eccellence als seinem gnädigsten Für; 
ften und Hercn sich zu Füßen zu legen :e. II 11) gleich lebte der 
Herzog-Ferdinayd noch, und an Bühren war gar nichr gedacht worden. 
Dieses mag vor dieses mal genug und in p,irentheii gesagt seyn. 

Wir fahren fort, und zeigen ferner die Würtingen mstus justi 
SN, qyando imminst pcriculum falutis, mj/ti-s, armata raanns, öcc. 
Dahin gehören 

6) Jene mit gewaffneter Hand, schweren Einquartierungen, 
Gewaltthälig^eiten, und den Bürgern so.vohl als de n Adel anqcbvo; 
hete schrecklichste Gefahr, wenn man Biron nicht annehmen, einholen 
und erkennen wollte. 

7) Jene öffentliche Gewaltthätigkeiten, und committirte Spolia, 
da man zuwider den adelichen Freyheiten, Benefizen und Rechtem, 
zuwider den Subjections-Pacten, der Formulae Regiminis, und Com-
mifforialischen Decisionen so viele von Adel, die nicht meineydig und 
treulos werden, und d5n mit den Waffen i;i der Hand kommenden 
Usurpateur erkennen, und'sich ihm snbmittiren wollen, sofort ans ihren 
Besitzlichkeiien, habenden Arrenden und Pfandgütern, ihren Contra? 
cten und Verschreibungen zuwider, depossedirt, alles daselbst befinde 
liche und noch vorraehige Kor» de .facto weggenonuuen, und spoliirt, 
davon der Oberhanptmann Heyking, Hauptmann Nolde, Kammer-
Herr Heyking, Assessor Feke, General Lamsdorf, Kammer-Junker 
Taube, Hauptmann Heyking, und viele andere, traurige Beweist 
ablegen können. 

8) Jene ExeeutionS m.ißige Einquartierungen, die dem Haupb 
mann von Sch^ppi ig, und dessen Bruder dem Mietauschen Manns 
Richter declariren ließen^ ihre.Hauser und Güter abzubrennen, wenn 
Se nicht in 3 Tagen einen schriftlichen Beweis brachten, baß sie bey 

Biron 
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Viron gewesen wären, und grsc in de:; Gütern Puh^en, Spirgm, 
Is!iH, Bcrnbmünde, )!sup^.en, Piacnen ic. schreckliche Würkungen 
der Bironischen Besihnchttwng von Curland, 

9) Die den Cameralisicn, Advocatcn, Canzeöisten, und andertt 
Furstl. 'Bedienten angedrehete Wcojagvng, Exemtion, und harte 
Prosimuio«, mctm sie nicht sofort Biron ^kennen und schwöxett 
wollten. 

I G ) Die durch Dragoner und Grenadiers tönvocirte Verfatm»? 
lungen, und durch die härteste angedrohete Verfolgung und Rache, 
auch Dejection aus den Arrendcn, erzwungene Huldigung. 

11=) Die, den in ihrer Pflicht neu gebliebenen Officianren, cnr, 
gedrohele Rcmction, und wider die Lmides-Verfassungen, und adeliche 
Freiheiten ihnen zugemuchete Treulosigkeit, die dem Hauptmann und 
Mann-Richter von Schöning von Simolin gegebene?tntwort: Wer 
dem Herzoge Carl treu bleiben, und Biron nicht erkennen wollte; 
möchte immer das Land räumen, und sein Vaterland verlassen. 

Alle diese in faSUs prvbirte Grausamkeiten, Violenzien und* 
Tyranney, beweisen mehr als zu deutlich metum facti qu?rndo fcili-
cet imminet periculum selutis, mortis., vel cruciatus corporis» ut 
sunt carceres, armata manus-, & si quae sunt ?lia atrodoris facti, 
dahin gehöret, die dem Riemer und Bürger in Miekau, der sich zum 
Meineyde nicht entschließen können, gegebene schwere Exemtion und 
Einquartierung, welchen man den'dritten Tag darauf in seinem Zinn 
mcr gehängt gefunden« Dfld heißt diso delo, mein & violentia ptCsi 
cediren, von solcher Procedur sagen die Rechte: Negotium, per vim 
in.ultam, geftum. nulluni Inferre enim vim &. metum est de-
jinquere. Nemo vero ex fuo delicto meliorem suam conditionem 
facere poteft: ff. L. i. T. XYII. 

Man untersuche dagegen die Art und Weise, wie Se, Kömgl. 
Hoheit der.Herzog Carl zum Besitz seiner Herzogtümer gekommen? 
Wo findet man die geringste Geryaltthatigkeiten, Bedrohungen, Ver-
sprechungen, heimliche Intriguen, Lügen, Verleumdungen, Entreiß 
sung derÄrrenden, Einquartierungen,Executionen, Spolia, Dejectioneg 
und dergleichen unanständige Handlungen? Hat wohl dessen Bevoll
mächtigter, sich der geringsten Strenge, Drohungen, gewaltsamer oder 
bezüglicher Mittel bedienet? Hat nicht der im Decembermonat 175 8 
versammlet? Ade!. m\ aller wwv möglichen Frenmüchigkeit das Wahl? 

Gc-
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Geschäfte bearbeitet? Und ist nicht eben diese Wahl mit einer allge-
meinen Zufriedenheit, und enZzM'enbev Freude einmüthig nemineque 
contradlcente geschlossen worden ? welches wir so gar mit dem eige; 
nen Geständnis Hand und Siegel der Subscribente.i erwiesen haben. 
Es trete jemand auf imb beweise den allergeringsten dolum metum 8c 
yiolentiam, der damals adhibirt worden. 

Daß aber Se- König!. Hobelt der Herzog die paciscirte Rever-
saleS, nicht so wie sie zuerst abgefaßt waren, ratihabiren f-vintc, davon 
lag die Ursache keinesweges in dem Willen dieses unvergleichlichen 
und liebenswürdigen Fürsten, sondern in der Fomnila Regiminis, den 
ladirten Rechten des Adels, unb den oberherrschaftlichen Majestät?? 
Rechten des Königs und der Respubliqne. 

Und sagte nicht der Herzog!. Bevollmächtigte, der Baron von 
.Mirbach, ihnen unter btc Äugen, daß sie mehr verlangten, als der Her-
zog nach ihren eigenen FunbnmeNtaU©e|ee\x, die Er beschworen 
müste, zugestehen konnte, weil contra jura privatorum , nichts be
stimmt noch vvm Konige conftVmirt werben konnte? 

War es wohl die Landschaft, die dergleichen Zumuthungen äus
serte, oder nur eine Cabale, die das Privat Interesse wirksam machte ? 
Wir würden nähere Beweise anführen können, wenn unö nicht die 
geschlossene Lippen derjenigen, die die Venheile und Gewalt nicht 
aus den Händen lassen wollten, ein billiges Stillschweigen auflegten ! 
ß5enng! Ordnung, Freyheit, Ruhe, Sicherheit, und eine wahre 
Liebe für das Vaterland, und dessen Staats-Verfassung, bearbeiteten 
das Wahlgefchafte des Herzogs Carl, unb beweisen, daß eü nur einer 
ungerechten Usurpation eigen sey, Dolo, mein &. vioLntia ju agi-
tau 

Nun stelle man doch eine Begleichung unter der Regierung 
des Herzogs Carl, und der tr.it den Waffen in der Hand gewaltsamen 
BesiHneHmung des BironS an, mein Gott! welch unerhörter Unter
scheid ! Denn so wie jene durch Gut- und Wohlthaten, Menschen-
•liebe, Gerechtigkeit, Gen^ositaten, und solche Handlungen gezeichnet 
worden, die das gütigste, liebreichste, zärtlichste und beste Herz eines 
großen Fürsten und gebohrnen Prinzen anzeigen ; - so sind diese böge; 
f,cit burch Boßheit, Eigennutz, Gewalt, Gemuths-Harte, Geiz, Ver-
folgung unb lauter horreurs marqnirt worden. 

ttttd 
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Und wo find nunmehr die Freyheitev des Abels, die Commisso-
rialische Decisiones, und Pacta subiectionis ) sind eö nicht jene scheine 
heilige Altfwiegler, die unter dem Verwände der Religion, und adelt; 
chen Freyheiten, auf Kosten eureÄ Beutels, sich in die, den rechttnäßu 
gen Besitzern, entrissene Fürstliche Aemter gedrängt, das Land um 
Ehre, Gewissen, Freyheit, Gesetze, Ansehen und Geld gebracht, eS 
in die äusserste Sclaverey und gänzlichen Ruin gestürzt ? So muß 
denn die Religion die Larve hergeben, um Betrug, Bosheit und Eü 
gennutz gelten zu machen! 

Das Amt Barbern ist der Lohn der Ungerechtigkeit, dem wir da« 
erzwungene, und wider die Fundamental-Gesetze des Landes, anlaw 
sende Conclusum, zu danken haben. 

Was das prx udicium Tertii anbetrift, so hätten wir hier ein 
weites Feld eine ganze Deduction zu schreiben, und das ungegründett 
einer Pracjudicc anzuzeigen, welche ohne vorhergegangenes Recht, 
entstanden wäre. 

Allein, wir hassen alles übersteige; nicht die Eitelkeit, sondern 
die Liebe zur Wahrheit führt unsere Feder, doch finden wir uns ver-
pflichtet, den Unwissenden zum Besten dasjenige zu erklaren, wovon 
diejenige, die gemeldete Manifestation unterschrieben, keinen Begriff 
gehabt zu haben scheinen. 

Es ist uns nicht unbekannt, was die Rechte darüber statniren : 
Nemo tertius tertio, five contrahendo, five ftipulando 
praejudicium facit. 1. qujecunque iz, de O. Sc A. 1. Sti-
pulatio 38. pr. & §. !/. 1. 8Z. 
Factum unius alteri prodeile vel nocere aut prtejudicare, 
6c alteri per alterum iniqua conditio inferri nequit, 

_ factum namque cuique suum, non alteri nocet. Carpz. 
1. Resp. Elect. 66. num. 20. Iibr. 5. resp. 47. n. 2. 

Allein man merke sich wohl, daß ohne habendes Recht, kein 
Prae)udicium statt haben könne. 

Proprio enim quisque jure niti, Sc ex eo, suas petitiones ac 
defenfiones formarc debet, sonst sagen die Rechte ausdrücklich : 

Allegare autern jus tertii, vel agendo vel defcndendo, 
nihil est sliud quam alienis sc plumis contegere, cuqi 
propriis fit niidus. Zas. in 1. de except. rei jud, Wesenb. 
Conf. 340. n. 68 & fequ. 

K " ' ' Das 
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Das heiße, wo fein 5us, da kan auch feine Prefadice allegirl 
werden. Man beweise vorher Birons Recht auf das Herzogthum, 
man beweise daß man sich durch heimliche Ränke, auch illegale und 
ReichS-ConstitutionS-widrige Facta, jus & juftum titulum zuwege 
gebracht, und zuwege bringen könne ; so werden wir weitläuftiger,. auf 
dieses alkgirte Jus Tertii zu antworten berechtiget seyn. 

Actio oritur ex iure, ubi nuliurrr ,ÜS, ibi 8c nulla Actio, 
Wie hat denn die, nach der Constitution von 1736 juxta pra-

6icatum in Eni Ii modum @c. Königl. Hoheit dem Herzoge Carl 
solenne und.rechtMaßig gereichte Investitur dem Biron, der kein Recht 
gehabt, ein Recht erringen, zuwege bringen, und eine prae;udice ver
anlassen können! 

Das ist ja eine recht absurde Contradictisn, unb verdient mehr 
Mitleiden als Widerlegung! 

Ohngeachter wir nunmehr unserm Gewissen, und unserer (Bchttk -
digkeit Gnüge gethan, und alles dasjenige angezeigt, was Wahrheit 
und Gerechtigkeit von uns, mit Recht nur fordern können, wir auch 
gar wohl entübrigt seyn könnten, in diesem zerstörten Gebäude der 
Boßheit uns langer zu verweilen ; so haben wir gleichwohl zum Uro 
terricht der Unwissenden, noch dasjenige beleuchten wSllen, was jene 
Verleumdungen in Ansehung der gerechten Befugnisse des Erlauchten 
Ministern und Senats von Pohlen, mit frecher Unverschämtheit vor
zugeben sich unterstanden: 

„ Daß nemlich der sowohl an Verdiensten als Jahren sehr 
,, respektable Kronkanzlcr Wodzicki den Subjections-Pa-
„ cten und adelichen Freyheiten zuwiderlaufende bespott' 
„ fche Befehle eingcsmdt, und den Adel durch Rescripta 
„irre zu machen gesucht, 'die nach den Gesetzen mit beyden, 
„ nicht aber nur mit dem Kron-Siegel versehen seyn mü-
„ sten ; ferner, daß sich Senateurs gefunden, die vermöge 
„ ihrer übernommenen Instructionen 6m Nahmen von 
„ Senateurs Plenipstentiairs angenommen, und was der-
„ gleichen ungeräuMteS mehr gewesen. 

Dieses Vorgeben zeigt entweder von einer stockfinstern Unwis
senheit in den Landes,Rechten, und den Verfassungen des Reichs, oder 
von einer recht vorsätzlichen, übertriebenen Tücke des Herzens. Wir 
haben aber bereits von den allerhöchsten Befugnissen des Königs, und 

den 
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den Gerechtsamen seines Dominii fupremi & directi Meldung gethatt, 
tvir haben auch oben bereits ex Actis 5c Actitatis nnwid'erfprechlich 
erwiesen, daß stit den Subjections-Paeten keine einzige Investitur am 
öers als cx Senatus Consilia gegeben und verliehen worden. 

Wie elend ist es doch, in seinen eigenen Rechten unwissend, und 
in seinen Staats-Verfassungen fremde JIJ seynMan richte doch nur 
einig? Aufmerksamkeit auf die ersten Vertrage, so findet man ja den 
Beweis in Händen, baß nur her König mit den iieflaydischen Stanl 
öen diese ganze Subjection bearbeitet, und vermöge dieser Untmvetr; 
sung sich Plenitudinern Poteftatis als Dominus directus & Supreirms» 
dem das Imperium merum & mixtum zustünde, beylegt. Und WH 
findet man, daß diese Urkunde einer ferner» Conffrmglion henöthigt 
gewesen? • 

Heißt eS nicht in der Provision« Ducali: 
Qttod ab h°c te;iipore &i|npofterunn in ea fide, voluntate 
8c obfequentia, qu im Nobis feiriel detulerunt, constantee 
permanfuri jSc firmiter perf^veraturi sint, tanquam fide
lem Vafallum 8c subditos äycet Isnpcxio ßc fotefhtS 
Noftrae liibjcctos, Ferner 
Nos int^rea, donec cum Senatoribus quoque Regni dt 
Liyonia in fidem & sub;?ctionem reeipienda actiirj fu» 
mus, Ferner 
Ac quo yicissim Illustritas ejus certa fit, quam primum 
voiuntatem Regni Noftri Senatorum explorayerimus, aujt 
illi cum Senatu Z^oflri Afagni Ducatus Lithuanias super 
ea re conven?rii)t, quotam LiVOni# pdft^tn & Nobig 
& Succeßoribus Noßris in feudum habere tenereque 
debeat, 

beweiset dieses nicht, daßstwohl der Fürst, als des Adel, alz Uns 
zerthanen, der Herrschaft und Gewalt des Königs unterworfen sind, 
und vermöge ihrer Pflicht, Verbindlichkeit und Treue Dem Könige im? 
merwahrenden Gehorsam angelobet haben? 

Wie ungereimt ist also jene Ausschweifung, da man die Königs 
Befugnisse und Verordnungen anstretten, bezweifeln und entkräfte» 
will ? Wie darf sich eiy Unterthan erkühnen, der in den Gesehen selbst 
gegründetcwMacht seines Herrn, Schranken zu sehen, und seine Vew 
vindlichkeit nach Gefall?»? WiWhngn lind einzuschränken? was 

K s  d i e  
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die Auchorität des Senats betrist, so zeiget ja schon Vie ProvifionS,'Acte, 
Saß alle das Lehn betreffende Angelegenheiten, bloß und allem mit dem 
Senat erwogen, abgehandelt und beschlossen werden müssey. 

Der König will nicht nur das Lehns-Geschäfte überhaupt, som 
Sern so gar die Eigenschaft, die Länder und das Gebiethe, welches das 
tehn constituiren und ausmachen soll, nur mit dem Senat bestimmen. 
Erklärt sich der König nicht selbst über die Stetten, darin er rationc 
feudi gesagt; 

Ne vera intereä, dum hae: ad Senatares 8c OrdincS Regni 
Notlri perfcruntur 8cc. und - - quando qttidem hoc 
Negotium ad St.itus 8t Ordines Regni rejecimus. - -

Daß solches nur von dem Senat zu verstehen sey ? wenn er in der 
weitern Abhandlung dieses Instruments ausdrücklich sagt: 

Donec cum Senatoribus a&uri Turnus , cttlch 
quam primum voiuntatem Regni Nostri Senatorum, ex-
ploraverimuSi * 

Sind nicht alle Investituren nur mir dem Senate verliehen, 
alle tehns-Sachen mit dem Senate abgehandelt, alle LehnS^Verbre» 
chen nur mit dem Senate untersucht, entschieden, und decretirt worden ? 
3it nicht die (Eommißion von 1617, die FormuU Regimims und die 
Statuten vigorc Decreti contra Duccm Fridericum den 7. Iulii 
1616 ex Senatus Confilio bestimmt und anthorisirt worden? Ist 
nicht das pixfvrip111 m Comm itTbr i<< 1 e d. Anno 1617 nur von dem 
Könige und seinem Ministerio in Fundament jenes DecretS ausgefer
tigt worden ? Hat diese von dem Könige und dem Senate nach Cur-
land velegirte Commißion nicht 

1) Alle vorgewiesene Sachen ohne fernern Remiß entschieden, 
2) Die Appellationes Bestimmt, 
3) Die Regimen tS.F^rm und Statuten errichtet, 
4) Der Nolden Mord untersucht, und nach Befinden bestraft, 
y) Den Herzog Friedrich introdmirt. An den Herzog 
6) Wilhelm aber das Decret vollzogen, und ihn proftribirt? 

Hat nicht die aus dem Senatus Confilio 1642 abgefertigte Commißion 
mit eben der Auchorität verfahren, und sind nicht die Commissor. 
Decisicn:» von 1617 und 1642, als Cardinal-Gesetze zu ewigen Zei
ten bestätigt, und die Eyde der Officianten darauf ausdrücklich gerich-
tec worden ? 

<S# 
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So wenig nun die allerhöchste Jura Majeftatica und Befug-
nisse Sr. jetzt regierenden Majestät des Königs geringer als der von.' 
gen Könige gedacht und angegeben werden können ; so wenig können 
auch Dero ergangene König!. Verordnungen, Mandata, Rcscripta 
UNb abgeordnete Scnatores Plenipctentiarii (üb föcna pcrduellionis 
& Criminis iasfae Majestatis bezweifelt, verachtet, und in Ausführung 
der ihnien aufgegebenen Geschäfte behinbert werben. 

Folglich sind die ex Senatus Consilio ttctch Curkand delegirte 
Scnatorcs Plenipoientiarii recht; und gefetzwäßig ernennt, eonstituirt 
und authorisin worden. 

Folglich ist man ihnen alletl Gehorsam Und RevereNce ju erwei; 
sen, und ihre Verordnungen anzunehmen schuldig gewesen. 

Folglich ist die ihnen bezeigte Widersetzlichkeit, Ungehorsam unfr 
Verachtung, so wie die wider den Herrn Kanzler Wodzicki, den Se-
nat und das Ministerium beygebrachte Verlaumdungen, Injurien und 
Schmähungen als CIN Crimen Capitale 8c perdüelliosiis, und als ein 
Crimen Status atrocissimtim, anzusehen. Und jU beahnden. 

Folglich ist die erst neuerlichst von dem von Wettberg wider die 
Herren Scnatorcs Plcnipotentiarios de dato eingelegte 
Manifestation und Protestation, als eine unsinnige, unerhörte und den 
Landesgesetzen und desselben Verbindlichkeit offenbar widersprechende 
Handlung anzusehen, und tidch den! 209. §. Statutorum fRebellcs 
- - - fama , vita Sc bonis priventur 8c gladio ferlnntur) jU 
bestrasen. Der Siegel wegen finden wir hier nichts weiter zu eritt-
nern, nachdem die Antwort auf das Czartoryskifche Votum diese Ma
terie fast erschöpft. 

Wie fthr verrathen bte Herren Subfcribenten ihre ganz enorme 
Unwissenheit in den Gesetzen, den Begebenheiten ihres Vaterlandes, 
und ihre bis aufs lächerliche getriebene Partheylichkeit ? Die Herren 
Kanzlere der Krone, das Ministerium, der Senat, alle zusammen sind 
ihrer Meynung nach nicht authorisirt, weder ein Siegel zu apponiren, 
noch ein Refcript zu bewürken, noch dem Könige ä Consiliis zu feyn, 
noch sonst das geringste in den Curländischen Angelegenheiten vorzu, 
tragen, auszufertigen, und zu authorisiren. Dahingegen der Litthauis. 
(che Herr Kanzler, nach ihrer Meynung, allein die ganze ReSpublique 
ausmachen, die Curländische StaatS-Verfassung allein bestimmen, 
der augenscheinlichsten Usurpation das Wort reden, ihren Unfug 

K 3 recht; 
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m cv> * 1 w'vv^wiyu», vesixil 'Verbindlichkeit, 
El?d und xZerpflichtung gar genau, wir wisse», daß der Warschauer 
Traetat W 1717 ausörücklich im.Munde führe; i}t CanceUarii jur* 
^bhifuim Ducatus Curl-mdiae S; Semgalliu» tibi hab^.nt comnicti-
^ahsisinri, dj- 0?ft%t v'rlünger. einen Kanzler, lakitem pub.ic-.uu 
piusquam pri'/atam , curnnte.'n, Regia? Dignitaus fti?di"ihlunusn> 
pid omnes Rgipublicae partes intentum , imiitincnäa psricula s 
longinqup indagantciri remedia malis publicis matiire* providen-
*em ; asfidua cura, ne quid Respublica detrimenti papiat, pro-
foicicntctti, nam Respublica, salus, Dignjtas Regis Sc Fütri», Cu
stodia Legufti, Pajf &, TnmquüÜtas publica, curas Cancellaru» 
coinmiflli est, 

Ate Cuftos Legn Ii) fsll er auf die genaue Beobachtung der 
ra&ornm Qonveritorun^ und Konstitutionen des Reichs invigiliren. 
02»rt sagen Pasta Coiwetita ; Judicia nehtionum non prater-
injitternus, quiriimo acce|erationem eorum ptir intervftUa, promit-
limus , ipf'que Decreta, per pliralitatem Votorijm Smatorum 

,Conicribi curabh7)us. Qar>gelU»iu<> contra ipfum officium suiun . 
prac^are deberc exiftim ttur; ut Ii quij aliqua de re in ins con
tra cum sdirc velit, citatiqnes ipfum contra ly adycrfario ederc 
tervefi, plerjque cenff^nt, Hei^enfteinius. 

Kan alfö wohl ein Kanzler nach diesem so wir angezeigt, die 
henmiF, die RelationS-G^rich:e durch Verfügung des ihm an; 

pectranteu Siegels hindern, dey Rechs suchenden Parken alle Mittel, 
Gerechtigkeit zu erhalten, abschneiden, und has Recht versagen, einem 
durch freu, de Truppen eingeführten Ufurpatem, dessen Gewaltthätig-
leiNti, Spoliis^ Violentiis , Reiuvtion der Iftstbe^Dfficiawten, HNO 
9ffenbar?y Verätzung der Fundanieutal-Gesetze und adelichen Frey» 
halten Wort reden, und bamtdev alle von den Gesehen selbst vttt 
Hrhnet^ Rechtsmittel deuegiren? , 

Aüe dergleichen Handlungen sind offenbar wider die Wurde, 
das Ansehen un^ Verbindlichkeit eines Kanzlers, Mimstreß Uttd @e; 
«ateiirs hfc ReSpublique, denn die Gesetze sagen 1 Respübtica, Salus, 
Djgnjtas Regis ^ Patriae, Custodia Legufii, Fa* Tranquillitas pu
blica, cui« Cai>cvllarii commissii est, _ 

Da 
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Da man nun weder dem wsblseel. Gcoßtanzter ÄalachowStZ, 
noch dem respektablen Bischof und Kauzler Wodzicki, noch irgend 
einem andern von denen in der verleumderischen Manifestation ange
führte» fürtrefslichsten MinistreS u-?d Sena.e'urs dergleichen imputata 
mit Recht machen kan; so fallen alle diese wider diese Erlauchte und 
große Männer gemachte Anschuldigungen von selbst weg, und veröie-
nen nach dem 219, §. Statutorum Angesehen und beahndet zu wett 

6<t1, Warum untersteht man sich jetzt der Auchorität des Erlauchte« 
Ministerii und Senats derReSpublique so enge Schranken zusetzen, 
da uns doch «och gar wshl derstZbw Befugnisse, und zur Zeit des 
Hochseel. Königs angewandte Auchorität erinnerlich ftyn sollte? 

Hat man denn die Ao. 1726 den 26« Junii von den Froccribus 
Rcgni eingelegte Manifestation schon vergessen, d!e doch nur von acht 
MLniftreü und SenatenrS unterzeichnet war? 

Ist es uns schon entfallen, daß der sesl. Medem in Warschau als 
Delegirter arretirt, und Jahr und Tag als Arrestante bey dem damttlis 
gen Großfeldherrn Rzewuski verbleiben muste, da er doch vom ganzen 
Lande mit einer formlichen Instruction abgefertigt war ? Mit mit 
chem Rechte beschweren sich denn jene, die einige Unterschriften von 6 
Kirchspielen von Halw zu Haus sich erbettelt hatten, ohne daß das 
land weder von ihrer Abfertigung noch ihrer Absicht das geringste gts 
wust, über das recht- und gesetzmäßige Betragen des Hskm Hofmar? 
fchatts Mnißech ? Nicht der Herr Marschall, Graf Mnißech, sondern 
die Gesetze erklären dergleichen Convulsores Legum für Rebellen 
Und perturbatores tranquillitatis public«, und verlanget! sölchs 
nach den Commissor. Decisionen bestraft zu sehen« 

Und welche Strafe verdient denn derjenige, der wider die Landes? 
gesehe, wider den Staat, die adeliche Freyheiten, den König, die Res? 
publique, den rechtmäßigen Landesherrn machinirt, einen Ufnrpateur 
unter fremSen Trupper, ins Land führt, das Land mit Exemtionen, 
schweren Bedruckungen und Einquartierungen belegt, mit fremden 
Mächten colludirt, sich zum Anführer der Ritterschaft durch Verheis-
sungen, Blendwerk und allerley Insinuationen de facto aufwirft, die 
Einwohner meineydig zu machen, und Um Chre, Gm, Gewissen, Vett 
mögen, adeliche Freyheiten, Rechte und Gesetze zu bringen trachtet? 

Die 
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Diesis häufig committirte Gewaltthätigkeiten undSpolia zeigen, 
wohin die Subjections.Paeten und adeliche Freyheiten numn ehr ge-
rathen sind, und alles dieses geschiehet auf Kosten der guten Leute die 
gutherzig und einfältig genug gewesen, sich unter dem Schein' der 
Religion blenden und zu Sclaven machen zu lassen ! 

Zu der Zeit da ganz Europa die Früchte eines allgernen Frie
dens zu genießen, und der durch Krieg und Äerwüstung dntkräfttte 
La ndmann, die mit Blut gefärbten Aecker zum Unterhalt es Landes 
zub earbeiten sich anschicket, zu der Zeit da Friede und Gerechtigkeit 
den Erdboden wieder bewohnen, und die Freude allgemein machen 
wollen, sehen sich die Herzogchümer Curland und Semgallen ihrer 
recht- und g^efetzmäßigey Regierung in der Person Sr. Königl. Hoheit 
deStHerzogß Carl beraubt, die Gesetze zu Boden getreten, die Frey? 
hei en und Vorzüge des Adels mit Fesseln belegt, verschiedene adljche 
Ei nsaßen aus ihren Besihlichkeiun,, Arrenden, Dignitäten und Lan-
heS -Chargen verdrängt, mit schweren militärischen Executionen, die 
einer Plünderung ähnlich gewesen, belegt, Bürger, Prediger, Advo-
caen, Gerichts- und Kammerbediente, durch angedrohete Leib? und 
Lebensgefahr zum Mejneyde, Untreu, und Hochverrath gebracht, 
die Königl. Verordnungen, die abgeordnete Scnatorcs Plcmpotenti*-
rios und deren Mandat« beschimpft, und fille rechtschaffene Offician-
en und Einsaßen des Landes Mit allen nur möglichen Drangsalen 
tüberhäüft. 

Die Erpressungen, Executionen und Gewaltthätigkeiten, deren 
sich die Landes,Officiamen, Landhofmeister von der Howen, Ober-
Hauptmann von Heyking, Ober-Hauptmann von Mirbach, Haupt? 
mann von Nolde, Hauptmann und Mannrichter Schopping, Haupt-
yiann Kofchkull, Hauptmann Heyking, Hauptmann Hahne, der 
Assessor Roenne, Hahne von Plaanen, und andere mehr, in ihren 
Gütern und Officiis ausgesetzt gesehen, übertreffen aheö, was. ein 
blutendes Herz davon sagen kan. Alle diese Grausamkeiten, die mit 
der allergrösten Ungerechtigkeit verknüpft sind, geschehen im Angesichte 
yon ganz Europa, mit den Kriegsvölkern einer benachbarten freund-
fchastlichen Macht, in einer Provinz die der Krone Pohlen gehörig, 

einer Zeit, da man die oberherrfchaftlichen Rechte des Königs Uber 

diese Herzogchümer öffentlich anerkannt» 

Die 
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Die Subjectionis als die Grundfeste de* Staats, bestim? 
mra die Sicherheit und Freyheiten des Adels ausdrücklich. 

§. XVIII. Cum digna vox Majeftate regnantis fit fstcri, Im
perium fub;e&um esse legibus, nc deineeps ullus Princcps, ullus 
?t!agiftratus, sive supcrior sive inferior, vel quis alius extra Cognitio
nen:* caufae , nobiles vafallos, vel quosvis alios, pofleflionibus te
stiere exuat, deftituat, (polietve ; fed siquid juris in aliunrhabere 
quisquam putarit, hoc ipfum coram judicio ordinario Scnatorum 
Majeftatis Veftrsc Regise vel provinciali convcntu experiatur 

§. XIX. Ut nullus cuj'uscunque eminentise aut conditionis 
existat, perfonis, domibus, aut posleffionibus alicwjus, ullam violen-
t5am inferre prsesumat. 7* 

Die (Söttinwjfevistiifche Decifiones conßrmiren obige Sicherheit 
und sehen feste 

§. II. Licet ex form. Regim. §. 12. 
Nemo - omnium sive nobilium , sive ignobilium borys suis sine 
legitim?. Judicis cognitione & Judicio privandus , Sc §. 20. 
S-i!is int er Principtm £<. Mobilem -
Nos co iittcnto, quod cau'oc expuisioniim 8c Spoliorum, qua: h?.&e-
nu? expediri potuerunt , jam iint per Judicium Noftium deeifa: 
& decreto, reinductionu'm ad executionein deduEta, ideo ftandum 
elTe eisdem decernimus, pro animaüverficne vero in Illuftrisshmim 
Ducem ratione violati per Spoiia expulsionesque Juris publici, 
causam ad eadem judicia Sse. Rse. Majefbitis relatiomun propria-
ram, remittimus , co.nfulendo quoque indimnitati & fecuritati 
quorumcv.nque poilsHorum bonorum duenlium, ne amplius Iiiu-
icrissimus Princips eosdem in poflessionibus suis 
quovis colore etiam fub prsetextu de fafto turbare 
Lc inquiet-'.re „ Alulto Minus de posTeiTi'onibus dejicere authorlta-
teroque Sx. Rae. Majeftatü; Ccminißori^ 1 em violare, fub animad-
vsrlione - - - prohibemus. 

III. Ne vero in futurum similia eveniant, inv-isiones 
- - eidem Principi e/usque in Feudo SuccuToribus iub priva-

tio-ne Feudi inhibemus - - exe ;utores vsro e'msmodi iliici* 
torum violcntormn Mandat orüm , ipso facto infames - -
dtclaramus. ' 

i §. Xff. 
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XII. Et quia in sequenti dtio decimo gravamine -
fusjreiatur Gen. Ordo Equeilris, quod contra Form. Reg. multi 
ex prrdlctis OfRcialibus absque uilo Judicio remoti sint, 8c non-
nuiii comlitmi - - - - - , 
ÜMe vero quisquam inpo stemm sive Confiliariorum , sive Capital 
neorum omnium absque gravi Sc jufta legitim-.que cauPa, de 
qua Princeps praesens in Ducatii 8c legitime inveftitus» cum Con» 
filiariis 8c quatuor Capitaneis Majoribus - - - cognoft;ent, 
loc* movebitur. 

§. XVIII. - interpretatio Refcriptorum Sss. Regiae 
Mtis. Soli SSJ. Me'i. non vero Principi, Superiörem recsgnofcenti, 
competit ,  ideo quatenus etiam Refcripta signanter Protcßcriilluiy 
non solum valvk affigantur, fcd etiam ex ambonis Ecclefiarum, 
publicentur, declaramus 8c Paltoribus Eccleliarum, ut esdem non 
r-.'!erendo fe ad mandata Ducalia pubiicent, fub privutione Olli
ciorum fuorum demandiinus , Mandataque ducalia prahibitoria 
caiTamus ae pro nuilis declaramus 
neve in futurum tarn modernus Dux quam 8cc. interdicimus. 

Wie lassen sich nun wsbl nach oben gemeldeten Fundamental 
die vm so viele ÜO I ilbel flatntne Spolia,- Deectiones ex-

pulsiones, durch List, Verführung und Gewalt errungene Landtäge 
tmb Huldigungen, und die endlich erfolgte gewaltthältge Procedur 
mit den Dfficiantcn des Landes rechtfertigen ? Scheinet e6 nicht, als 
ob diese Unglückliche, wider die Freyheit ihres Vaterlandes wütende, 
an einer würklichen UnftnmgfeU ial-orivtnt ? Da sie die allerelendefte 
Knechtschaft ihrem Vaterland?, ihren Brüdern und Nachkommen zu 
bearbeiten behülflich sind. Es ist uns jene harte und gebietherifche 
Antwort nicht unbekannt, die jene würdige (Böhne und rechtschaffene 
Freunde des Vaterlandes vonSimolin erhielten, als sie um Schutz 
und Hülfe, wider die schreckliche Verwüstung ihrer Güter anfle-
heten. Mau sagte ihnen ohne allen Um schweif: Sie mochten 
entweder Bühren für ihren Herrn erkennen, oder das Land meiden 
und unglücklich seyn! 

Laßt sich ein solches Zumuthen wohl, mit den Vorzügen eines 
freygcbohrnen Adels reimen ? Ist es nicht der elendeste unter den 
härtesten Fesseln der Knechtschaft' seufzende Sclave, dem tMn einen 
Herrn geben, und de facto obtrudiren kau? Wohin sind doch 

unsere 
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unsere adliche Freyheiten gerathen? Es ist also nur der Mein.eyö, 
der uns für alleGewaitcha:igketten schützen, aller VeMionen befreyen, 
Unb uns in dem Besitz des Unstigen erhalten tan! Nur um diesen 
nach göw und menschlichen Rechten zu verabscheuenden Preis des 
Meineyds, der Vercarhercy, des Hochverrats, und der TreiUosigkeit, 
feiincn wir uns in d?n» Besitz unserer CtBüv&d«, -Dignirären, Pfand-
ßiitet und Aemter erhalten sehen ! C'S ist wahr! es bleibt eine harte 
Wahl, die den rechtschaffenen Curlandern, und redlichen Söhnen 
vßvcs Vaterlandes vorgelegt wird. Jedoch, ein rechtschaffene 
Mam? fürchtet nicht sehr unglücklich zu seyn, als wider Gott, seine 
Ehre, ftin. Geroisftn, ihid sein Vaterland zu handeln! Denn 
ßde5 ftiprsmum rerum humamtrum vinculum est, 8c nemo est, 
qui non lnnc affeStionem animi probet, atque landet, qua, noa 
modo utilitAS hu Ha quaeritur, sed contra utilitatem etiam gon-
feivatur fides. Cicero'. 

Ehre und Gewissen sind zu groß ! Noch hat man für selbige 
Icittea Preis ausgemacht, der ü/vv'n Verlust ersetzen konnte! 

* 
-vt 

Bcyla-
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r\ nno 1763 dcn 27. Juni requitirteu Personam 5c Officium Regii 
Secretariatus Sc Notariatus Public! meum, die Wohlgedohrne 

Otts Christoph von der Howe«, Laudhofmcister u»dOber?ach, Friedrich 
von AUrbach, Obcr-Hauptmann zu Seeiburg, Venedtems Hemrlch v. 
Heyking, Ober-Hauptmann zu?Aie:au mtb traft habende?-Vollmacht 
von seinen'. Sohn Mi!he!m Alexander von Heyking, Hauptmann zu. 
Durben, Johann Friedrich Nolöe, Hauptmann zu Frauenöurg, Frie, 
brich Koschiull, Hauptmann zu Schrunden, Eberhard Christoph Phü 
lipp Hahn, Hauptmann zu Landau, Friedrich Wilhelm Schoppiuy, 
Mietauscher Mannrichter, für sich und ftafr habender Vollmacht von 
seinem-Bruder Johann Ernst Schopping, Hauptmann zu Doblen, 
Carl Philipp Baron von Roenne, Assessor der Tuckumschen Instanz-
Gerichte, und als ich in dem Häuft des Wohlgeb. Landhofmeisters m 
schien, ließen sämmtliche Requirentes von mir nachfolgendes ad Acta 
nch nett: Es wäre in der Formn Ii Regiminis, welche durch so viele 
Reichs-Tonstitmioncs consirmirt worden, §.7 mit folgenden Worten 
d e Verordnung geschehen: Neque v^ro quisquam sive Confiliario-
rim sive Capitaneorum commemoratorum omnium absque gravi 
& jufta legitimaque Causa, de qua Princeps cum Ccnsiliariis 8c 
qv.atuor Capitaneis Majoribus cognoscet, ioco movebitur See. und 
K 27 wäre ferner verordnet, in quibus Conventions nihil decernetur, 
quod Paätis Subie&ionis Fundamentalibus Sc Dueaübiis Inveirituris 
8c hse: Regim.Fdrmul'ae sit coatrarium, Horum en im omnium atsrna 
authoritas esse Sc ccnfcrvari debebit. Ebenmäßig stünden auch ilt 
dem Eyde, welchen die Herzoge von Cnrland bey der LehnS-Empfäng-
nijj in eigener Person schwören müssen, nachfolgende Worte: Denique 
etiam Pacta priora amiqua omnia Sc singuia ä Pracdecefloribus 
m;is Bucibus Curlmdia: Sc Semigalliae cum inclito hoc PoLoni» 
Regno Sc M. D. Litthuanise conventa, tum Sc Formulam Regim. 
prseteritas transactiönes Sc conditiones cum Serenissimis Divx Me
in orise Regibus Poloniae Sc M. D. Litthuaniae fa6tas, conftitutio-
nes annorum 1726 Sc 1.736 de Ducatibus Curlandiae Sc S'emigafii« 
fmeitas, fe.vabo, adimplebo Sc nihil in contrarium iisdem atque 
/legibus faciam. Ferner müsten gleichfalls die Wohlgeb. O.b?rrathe 
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bey Antretung ihres OrFkii eydlich angeloben r tum ordinationes Sc 
Privile^ia. fecund um Pacta Subjectionis, Formutam Regiminis, De-
cilionesque Cornmistoriajes, jurn & confuetudines tarn omnium in 
genere incclarum, quam uniuscu',usque in fpscie cum omni fide-
•jitate debite obfervare See. Ferner in folgenden Worten : In cafu 
vero fl praeter opinionem aliqukl quod huic contrarium eflst fie-
jet, vel ititenderetur, volo ego fuam Iliustritatem defuper tenorc 
Formuia Regiminis tempeftive & cum fundamento prsemonere 
omnemque operam navare, ut id intermittatur. 

Nicht minder hätte E. W. N. und Landschaft Ao. 1717 6ct) der 
damaligen großen Königl. Csmmlßion bad Gravanien 12. formiret: 
Quod contra Formulam Regiminis nmlti ex praedictis Officialibus 
absqv.e ullo iueiieio remoti sint. Worauf denn von der damaligen 
hohen Königl. Commißion von. 1717 die folgende Verordnung gesche
hen: N; vero quisquam in peiesrum uti hactenus factum & lucU-
lenter demonftratum est, sive consiliariorum, sive Capitaneorum 
omnium abs-que gravi Sc juita iegitimrque causa de qua Princeps 
praesens in Ducatu Sc inveftitus cum Consi.iariis & quatuor Capj-
taneis majoribus v5l abfente £<. minorenni needumque inveftito 
Principe, soll Consiliarii Supremi Regentes, adjunctis Capitaneis 
majoribus cognofeent , loco move«tur, Formulae Regjm. §phum 
7mum renovamus , reassumimus Sc refpective declaramus ; noch 
ferner stünden m der Conclusion obberegter Commissor Decision von 

' Ao. 1717 folgende Worte : Sed juxta iila protectorialia Sae. Rae> 
Mtis. tarn generalia quam fpecialia, eaque, quze a Nobis contti-
tuta & ordinata sunt, universisSc singulis omnimodo fecuritas prae-
ftetur, neque in fpecie ab Illuftrissimo Duce vel Succeflbribus Ejus 
huic contrarium aliquid Hat, aut attentetur, Eidem, vel iisdem fub 
amissione feudi, & Generosis Consiliariis Regentibus, ut talia fol-
licite praeeaveant atque ferio avertant nec ulla ratione admittanty 
fub confifcatione bonorum, aliisque gravisiimis Sae. Rae. Mtis. ar-
bi?rariis poenis super iis irremissibiliter extendendis, caeteris vero 
Officialibus , 8c quibuscunque aliis ne operam prsestent ut ejus-
modi eveniant fub poena infamise 8c colli, Sae. Rae. Majestatis 8c 
Reipublicae nomine 8c authoritate ferio praeeipimus, mandamus, 
inhibcinus 8c statuimus., 

i 3 Diese 
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Diese Comntiffovialjfd)e Deciiiones wären auch auf inständiges 
7(ufnd),ev. unb Bitten E. W. Ritter- und Landschaft in allen Punkten 
und Clausuln von Ihro Ä!ajestat unserm allergnadigsten L^onige unb 
Ob er Herrn vor wenig Iahren bestätiget unb const'rnitvet worden. 

.Ungeachtet aticr dieser ernsthaften und nachdrücklichen Verord-
nui'vßen wäre dennoch geschehen, daß in einem neulich vcrnicimtUrf) 
abgefaßten Landtäg:ichen Schlüsse folgender Punct, wowider aber, 
einige WohlgebohrneKirchspielS-Deputiue sich bewahret haben sollen, 
inseciret worden, also lautend : §, : 2. Um der Verlegenheit, in 
weiche das Publicum durch oie Widersetzlichkeit einiger Offioam 
ten, und die Nicht-Hegung derer Gerichte ßesetzet wird, abhelsiiche 
Maaße zu schaffen, laßen Wir Uns die Vorschläge Unserer getreuen 
Ritter- und Landschaft, die mit Und comrmmcm Causam zu machen, 
sich anheischig gemacht, gerne und gnädigst gefallen; wollen alss 
denen ausserhalb Landes Abwesenden eine Zeit von 8 Wochen ä 
Termino des ausgefertigten endlichen und schriftlichen Monoton!, 
denen Anwesenden aber eine Frist von 4 Wochen von der Zeit ihrer 
mit Ritter- und Landschaft gemeinsam beschlossenen solennen Befta-
gütig durch die abgesandte Bevollmächtigte cumltfotarjb Publice und 
Beschickung per Miniitenaiem gestatten. Wuröen festch aber in 
dixftr Zeit wider alles Hoffen nicht bequemen, so würden Wir sodann 
allerdings bey diesem ausserordentlichen Fall auch auf Ansuchen der 
Landschaft die gerechte Befugniß haben, um das gekränkte Publicum 
klaglos zu stellen, die Stellen mit andern tüchtigen Männern zu be-
fetzen, doch mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß Wir aus diesem 
nur in gegenwärtigem besondern Fall chunlichen modo remotionis 
extraordi^ari-o ab Ofiicio derer Herren Ossicianten kein? Sexuell 
ziehen, sondern beykünftigen Vorfällen Und gänzlich an die Vorschrift 
der Gesetze haltett wollen. 

Woraus gar deutlich zu ersehen, daß verschiedene Mitglie-' 
der des Adels es selbst verlangt, und die Vorschläge gethan, daß 

ihre Witbrüder, welche Officia Publica bekleiden, zuwider denen 
tbangefühnen Grundgesetzen und Verfassungen, darüber ein belehne 

ter Herzog von Curland weder sich selbst dispensiren kan, noch auch 
die ganze Landschaft durch ihre Schlüsse zu dispensiren vermögend ist, 
wie solches selbige auch selbst in ihrem letztern vermeyntlichen Landtä^ 
lichtn Schluß §. 28 als eine uuläugbare Wahrheit eingestanden: 

Non 



«03 *'* 

Non ci"?.ti, non audifi, nullo "udicio nequ» sententia cendemmr'P 
v::t ihren Ehrci?; Ae.mern einsehet werden mochten , und zwa? 
aus der gesetzwidrigen Vbrsach?, daß sclbige nicht zugleich mit ihnen 
Ihro Majestät unsers allergnadigsteu Königes und Oderherrn 'Be
fehlen und Verordnungen, ««cb ihrem geleisteten Eyde entgegen haw 
deln wollen; das Mandatum obedientise, welches Ihrs Mßjest&t der 
Konig en faveur Ihro Konigl. Hoheit des Durchlauchtigsten Hers-
zogs Carl Anno 1759, an alle Lauöes.'Einsaßen ergehen lasscn, erU 
fti 'te ant:och in pleno vi-gore, wäre von allen angenommen, und auch 
darauf die Huldigung geleistet worden. Requirentes hätten sowohl, 
als Osfieianteti, auch bey der Huldigung schwören müssen, Ihro 
Majestät dem Könige, als Obcrherrn getreu, hold und gehorsam zu 
seyn, und wären also schuldig, sich ihrem Eyde gemäß zu verhalten, 
und können nüchm deswegen, daß sie Ihr» Majestät den-? Könige 
und ter ReSpublique getreu und gehorsam gewesen, mit keiner 
Strafe angesehen werden. Wiewohl nun dasjenige, was in obbe-
regnm vermeintlichen Land täglichen Schluß zum Prasjudice derer 
Woblgeb. Requirentium enthalten wäre, von gar keiner Kraft und 
Gültigkeit seyn könnte; so wollten dennoch Requirentes, tacendo 
nichts einräumen, sondern proteftirten vielmehr, und rnanifestirten 
sich wider obbemeldten illegalen Landtaglichen Schluß, und declarir-
ten, daß obzwar sie aus den bekannten sehr wichtigen Staate - Ur
sachen ihre Officia noch eine Weile ruhen lassen wüsten, dennoch 
keiner von ihnen Willens wäre, noch jemals im Sinne gehabt, sich 
feibste« zu csngediren, oder sein Officium zu resigniren, vielwenigee 
aber aus eine gesetzwidrige und strafbare Art sich aus ihren Officii; 
verdrengen zu lassen; wie -sie denn dahero contra quem Sc quo--
cunque quodvis jus falvum sich reservirten, und mit göttlicher Hülfe 
unter dem Schutz Ihro Königl. Majestät unsers allergnädigsten Kö
niges und Oberherrn, und der Durchl. RsSpMique, sich bey ihren 
Ehren-Aemtern zu mainteniren, und zu defendiren wissen würden.> 
Besonders d« in der schon allegirken Conclusion der Commissorialifchen 
Decision von Anno 1717 deutlich enthalten wäre, daß zuwider .denen 
Commissor. Decisionen nichts vorgenonuuen werden soll, indem allda? 
solches sem belehnten Fürsten bey Verlust des Lehns, denen Ober-
Rathen bey Confiscation de? Güter und mehrern willkührlichen 
Strafen, den übrigen Officiamen und andern Personen aber lud 

peena 
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poena infamia» 8c colli verbothen wäre ; mit dem Ansinnen, diese 
ihre Manifestation, Protestation und jurium Reservation, f.;Ivo 
augendi, minuendi, corrigendi ac aiio quovis jtire, ad Acta fu-
prafata zu nehmen, und darüber, fo oft es erforderlich, beglaubten 
Schein und Beweis zu ertheilen. Welcher denn auch acceptatione 
prius in quantum juris facta 8c praevia actifatione hiermit more 
lölito eittradiret worden. Actum Mitaviae ut fhpra. 

(L, S.) Theophilus Werner, 
Sae.Rae. Mtis. Scrs. 8c Notar. Puhl, 

juratus.  mpr. -

Verbindunas - Schrift der Olsicianten 
zu Curlano unb S-mgallen. 

und und wissend sey hiermit jedermänniglich, insonderheit abee 
denen hieran gelegen, unb solches zu wissen vonnörhen, daß 

^ ̂ nachdem durch einen ganz illegalen vermeyntlichen Landtägl. 
Schluß vom 19. Iulii a. c. und zwar in dessen 1 atett §. zuwider dem. 
Privilegio Nobilitatis und der Formuiae Regiminis denen adeltchen 
Officianren, welche aus höchstwichligen und bekannten StaatS-Ursa-
chen ihre Officia publica noch eine Weile ruhen lassen müssen, und 
dahero keine Gerichte hegen könnten, angedrohet wird, daß wenn ftl-
bige nicht in der gesetzten Frist von 4 oder Z Wochen sich bequemen 
würden, ihre Stellen mit'andern Personen besetzet werden sollen. 
Wir Endesunterzeichnete, als wider welche obbemeldteö Conclufum 
zum Nachtheil abgefasset worden, uns dahero genöthiget gesehen, wi
der obberegteS widerrechtliches Attentatum die zu unserer Defension 
gereichende Mittel gemeinschaftlich zu ergreifen. Wie wir denn in 
solcher Absicht uns bey adlichen Worten, und bey Treu und Glauben 
hiedurch verbindlich machen, alle für einen Mann zu stehen, auch alle 
nöthige Küsten 'pro rata beyzutragen, weil wir aber nicht ohne Be
schwerlichkeit ofte zufammen können, als sind wir fchlüßig geworden, 
den Hochwohlgebohrnen Herrn Otto Christoph von der Howen, Land-
Hofmeister und Oberrath, zu unserm Bevollmächtigten zu erwählen, 
immaßen wir denn Selbigen hiermit und kraft dieses dazu erwähle« 
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und constitulren, und ihm dieVsttmacht ertheilen, daß er in allen Stü
cken unser gemeinfcbaftliches Beste wahrnehmen, die nöthige (Sorte* 
spondence führen, wenn die Litterze protectoriales, warum wir aller
seits Ihro Königl. Majestät untertänigst anflehen wollen, einkommen 
werden, selbige aufheben, und davon die Copias vidimatas'an den Oer* 
tcrn wo es nöthig seyn möchte, injinuiren lassen, auf den Fall aber, 
tv:an das oberwehnte widerrechtliche Conclufum zur würlliehen Execn? 
tion gebracht, und in unfern Ofnciis andere Leute gewaltsam eingesetzet 
werden follten, alsdann ohne Unterscheid alle diejenigen, welche uns in 
unserer Poss.'siion zu stöhren sich anmaßen, vor dem Thron Ihrer Ma
jestät desKonigS auslade, denensclben bieCitationes gehörig iysinuiren 
lasse, die Gelder welche wir vorjetzo an ihn abgeben wollen, gegen 
.CUitttiince empfange, unb dagegen alle nöthige Ausgaben gehörig be-
rechne. Sollte indessen nach denen Umständen eS erforderlich feyn, daß 
wir allerseits zusammenkommen müssen, so wird unser Herr Bevoll
mächtigter uns auf eine gewisse und determinirte Zeit hieber nach Mie
sau verschreiben, und wir machen uns hieburch verbindlich, alsdann un
ausbleiblich uns einzufinden. Urkündlich ist diese Convention unb 
VerbindungS-Schrift samt der darin ertheilten Vollmacht cum clau-
sulis, rati, grati, Sc indemnitatis von UliS allerseits eigenhändig unter-
schrieben und besiegelt worden. So geschehen zu Mietau den In* 
Iii Anno 1763. 

Otto Christoph von der Howen, Landhofmeister. 
Bened. Heinr. v. Heyking, Oberhauptmann zu Mietau. 
Friedrich von Mirbach, Oberhauptmann zu Seelburg. 
Johann Friedrich Nolde, Hauptmann zu Frauenburg. 
Für den Durbfchen Hauptmann Wilhelm Alexander von 

Heyking, der Mietausche Oberhanptm.^in Voll; 
macht. 

Friedrich Koschkull, Hauptmann zu Schrunden. 
Eberh. Christoph Philipp Hahn, Hauptm. zu Candan. 
Friedrich Wilhelm Schopping, in Vollmacht für meinen 

Bruder Joh.ErnstSchopping, Hauptm.zuDobleNv 
Carl Philipp Roenne, Assessor zu Tuckum. 
Heinrich Leopold von Bruken genannt Fok, Assessor der 

Seelburgfthen Instanz-Gerichte. 

M C0P1E 
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c o P l £  e i n e s  S c h r e i b e n s  a n  d e n  O b e r -
Burggraf in Lurland» 

Hochwoh!gebohrmr Herr, 
Inso-lters Hochzuebrcnder Herr Oder-

Burggras! 
4 wr. Exeellettee kann nicht unbekannt seyn, daß die ©ttbjecticne? 

Pacten keine andere Oberherrschaft erkennen, als diejenige, die 
wir in der geheiligten Maj. des Königs unsers aller^nädigsten 

Herrn, in allerunterthänigstcr Devotion verehren. 
Die Formula Regiminis ifi hierauf gegründet, die CoinmiAz-

italische Deäflones von 1642, 1717, 1727 bestätigen solche fub 
confifcatione bohorum 8c fub poena infamiae 8c colli. Die Statw 
ten wollen alle diejenigen als Verräther, Feinde des Baterlandes, 
und B.leid'.ger der Majestät angesehen uiid bestraft wissen, die der 
Treue, dem Gehorsam, und der Verbindlichkeit gegen den König 
unsern Oberherrn zuwider handeln. 

Sowohl der HuldigungS- als der Officianten Eyd, rapportiret 
sich auf diese jetzt angeführte Fundamental - fetze des landeö, und auf 
die Autbori'tät des Königs, die Herren Oberrälhe aber, sind nach dem 
A&u Compolitionrs tiott-1717 besonders verpflichtet: 

„ Alle^Befehle, Verordnungen und Neftripta des Königs 
„ ad a&a zu brisen, den Kirchspielen SU intimiren, von der 
„ Kanzel zu publiciren, -ad valvas T-emplorum assiguen, 
„ auch diejenige, die sich denselben widersetzen, unverzüglich 
„ zur gebührenden Strafe ziehen'zu lassen. 

Ewr. Excellcnce sind von dieser jetzt angeführten Wahrheit so voll-
kon nten überzeugt gewesen, daß Sie unter dem ??. Jan. c. ». 
betn Obrisilieutenam Schröders bie gewisse, richtige, und gesetzmäßige 
Antwort ertheilten, baß Sie niemand als Sr. Königl» Hoheit, und 
Ihro Majestät dem Könige von Pohlen geschworen, und mit E»,d 
und Pflicht zugtthan'würen.' 

Da 
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Da ich nun eben sowohl als Ewr. Exeellence 'Sr. MajeKat 
^em Konige, und Sr« Königl. Hoheit bem Herzoge unserm Herrn, 
mit Eyd und Pflicht zugethan bin, so werben Sie selbst zu erwegen 
geruhen, wie unmöglich ich mich von dieser Pflicht, es sey unter 
welchem Pi*äte>t"es wolle, entferne.; könne, auch wie ttwmßtindtg und 
brütnl die Zummhimg an einen ehrlichen Mann sey: daß er ein 
Verräther, ein Memeydiger, ein Uederläufer, mit einem Wone, daß 
er ehr- und treulos an den König, die ReSpublique, den Herzog femett 
Herrn und das Vaterland werde, tto ich bin gewiß iüberze«Ht, daß 
Ewr. Excellcnce eine Ei'.!ftl)l!!ßuag nicht mißbilligen können, 6k bloß 
meine Ehre und © «rissen zum Grunde hat, mit welchen keine Digm-
täten. Würden, Aemter, Güter und Reichthümer in Vergleichung zu 
setzen. 

Ich bescheide mich von selbst, daß ich nicht im Staude bin, mich 
einer großern A^acht zu widerschcn, aber auch diese gehöret unter Gott, 
Und wenn ich das Unglück haben sollte, einer offenbaren Gewaltthä-
tigkeir unterbieten zu müssen; so habe ich gelernet Unrecht uuö Ge-
walt leiden, unglücklich und arm seyn, niemals aber wider Pflicht und 
6k wissen zu handeln. Ich bin kein Feind meiner Wohlfahrt, allein 
ich bin nicht gemeynet, s Iche durch einen Meineyd mit Verlust meiner 
Ehre zu erkaufen, und meinen ehrlichen Namen meinen Vortheilen 
aufzuopfern. 

Die seit dem Monat Jan. c. a. ergangene Königl» Reskripte 
weisen mich aus Eyd und Pflicht detetmtmren meine Handlungen, 
und erlauben mir nicht, jemanden ausser dem Konige, und dem 
Herzoge unserm gnädigsten-Herrn, treu .und gehorsam zu seyn. 

Die an mich gesandte Befehle, gehen unterbrochen dahin zu
rücke, da sie hergekommen, tmMch bitte Ew. Exeellence, mir die 
r^ch gkeit wiederfahren zu lassen, uttd von mir zu glauben, daß ich 
mu1) niemals einer schändlichen Treulosigkeit theilhaftig machen 
könne» 

Die Gerechtigkeit des Königs, die iandeSgefeße, felbst Ewr. 
Ex.e'lence geleisteter Eyd, und die adelichen Freyheiten garantiren 
meine Landes-Charge, die ich aus den Handen Sr. Königl. Hoheit des 
Herzogs unsers Herrn empfangen, und die ich, so ©Ott will, contra 
quem & quoscunque zu behaupten wissen werde. 

Ich 
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Ick) beziehe * mich übrigens auf die von Sr. Excekence dem 
Herrn Land-<)ofmeister, würtlichen Königl. Cabinets-Ministre und 
Ritter des weissen Adler,Ordens vcn der Howen, und den übrigen 
Herren Landes- Ossieiamen eingelegten Manifestation und Proteste 
tion, und anderweitigen von denenselben getroffenen Verfügungen, 
übersende Ewr. E/cellence daß Kenigl. Rescript vom 15. April 1763, 
und ein Paar kleine Schriften, die feit einigen Wochen zum Vor-
schein gekommen, und mir zugesandt worden, wobey ich nicht unter
lasse zu seyn 

Ewr. Ercellence 

Wgrschau^en 10. Aug. - gehorsamer Dimer, 

. Wilhelm Alexander v. Hcyking, 
. Hauptmann zu Durben. 


